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I  STÄDTEBAULICHE  BEGRÜNDUNG 

1 AU S G A N G SL A G E  U N D  Z I EL S E T Z U N G  

Es ist beabsichtigt am südöstlichen Ortsrand von Landkern ein Allgemeines Wohngebiet (WA) im 
Sinne des § 4 BauNVO zu entwickeln. Das in Rede stehende Plangebiet liegt derzeit im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB. Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen 
Grundlagen bedarf es daher der Aufstellung eines Bebauungsplans. 

Der Ortsgemeinderat hat sich zur Erweiterung entschlossen, um ein Bauplatzangebot für freiste-
hende Einzel- und Doppelhäuser in der Ortsgemeinde zur Verfügung zu stellen. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans dient der kurzfristigen Deckung des spezifischen Baugrundstücksbedarfs für frei-
stehende Einzelhäuser. Dies ist dadurch begründet, dass eine große Nachfrage nach entsprechen-
den Baugrundstücken in der Ortsgemeinde Landkern vorliegt. Ein entsprechender Bedarf ist in der 
Ortsgemeinde gegeben, was sich durch entsprechende Nachfragen nach Baugrundstücken aus-
drückt. So gibt es bereits heute eine Reihe von Interessenbekundungen zum Erwerb eines Bau-
grundstückes in dem vorgesehenen Plangebiet. 

Die vorliegende Planung dient der Realisierung eines Wohnbaugebietes in direktem Anschluss an 
bestehende Wohngebiete und das Infrastrukturangebot der Ortsgemeinde. Der Planungsanlass der 
Ortsgemeinde Landkern ergibt sich aus bestehenden und der für die Zukunft prognostizierten Nach-
frage nach zusätzlichen Wohnbaugrundstücken zur Deckung des Eigenbedarfs insbesondere der 
Nachkommen der ortsansässigen Bevölkerung und deren Familien. 

Planungsziel ist dabei insbesondere der Vermeidung von Abwanderungen der jüngeren Generation 
mit einhergehender Überalterung der Bevölkerung. Auch dient sie dazu familiäre Bindungen und 
soziale Infrastrukturen des Ortes erhalten zu können, über die insbesondere die Versorgung der äl-
teren Generation über Generationen-, Nachbarschafts- und Freundschaftshilfen sowie Vereine und 
weitere ehrenamtliche Strukturen sichergestellt werden kann. Auch gilt es zu beachten, dass in der 
heutigen Zeit oftmals in den jüngeren Familien beide Elternteile arbeiten gehen (müssen) und sich 
eine familiäre und nachbarschaftliche Generationenhilfe in alle Generationsrichtungen erstreckt, so 
dass eine wohnräumliche Nähe bevorzugt wird. 

Seitens der Ortsgemeinde Landkern können keine Wohnbauflächen angeboten werden, um dem 
Nachfragebedarf der ortsansässigen Bevölkerung, deren Nachkommen und deren Familien Rech-
nung tragen zu können. Die einzigen vereinzelten Flächen im Eigentum der Ortsgemeinde weisen 
Nutzungskonflikte z.B. durch bestehende Freileitungen oder durch immissionsschutzfachliche Kon-
flikte mit bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben auf. 

Bestehende Baulücken befinden sich in Privateigentum und werden derzeit nur vereinzelt von den 
Besitzern zum Verkauf angeboten. Dabei ist zu beachten, dass hierdurch nicht einmal der aktuelle 
Bedarf abgedeckt wird. Auch ist nicht auszuschließen, dass diese Baugrundstücke an Auswärtige 
verkauft werden, die beispielsweise in der nahegelegenen Stadt Cochem (ca. 8,0 km) ihren Ar-
beitsplatz haben. 

Weitere Grundstücke werden von den Privateigentümern für ihre nachfolgenden Generationen vor-
gehalten. Dies selbst, wenn kein konkreter Bedarf besteht, so dass ebenfalls nicht pauschal unter-
stellt werden kann, dass diese der Deckung des Eigenbedarfs in der nahen bis mittelfristigen Zu-
kunft zur Verfügung stehen. 
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Eine Lenkungsmöglichkeit von Grundstücksverkäufen im Privateigentum besteht für die Ortsge-
meinde durch die über das Grundgesetz rechtlich abgesicherte Eigentumsgarantie nicht, so dass 
die Deckung des Eigenbedarfs über diese Baulücken nicht gewährleistet werden kann. Dies hat 
sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren gezeigt. 

Die Attraktivität der Wohnbaugrundstücke in der Ortsgemeinde Landkern ergibt sich im besonderen 
Maße durch die Nähe zu den Städten Kaisersesch und Cochem mit ihren vielfältigen Versorgungs- 
und Arbeitsplatzangeboten. 

Die Ortsgemeinde hat sich bezüglich ihrer Standortwahl mit alternativen Standorten bereits im Zuge 
der ursprünglichen Planaufstellung in den Jahren 2015 bis 2019 intensiv auseinander gesetzt. Der 
vorliegende Standort bietet die geringsten Konflikte bezüglich der Aspekte Flächenverfügbarkeit, 
Entwässerungsplanung und der Vermeidung von Nutzungskonflikten mit angrenzenden Nutzungen 
(u.a. landwirtschaftliche Hofstellen, Naturschutz, Immissionsschutzkonflikte durch Verkehr, Topo-
graphie). 

Die Ortsgemeinde favorisiert die in Rede stehende Planung gegenüber einer Planung im Bereich 
„Östlich Eiberich“ oder anderer Planungsstandorte im Gemeindegebiet aus folgenden Gründen:  

• Siedlungsstrukturelle Abrundung des Ortes 

• Das Ortszentrum, d.h. der Bereich zwischen Grundschule und Kirche ist wesentlich einfacher zu 
erreichen. 

• Nähe zum Kinderspielplatz; sichere Wegeführung zum Spielplatz 

• Es müssen 3 und nicht 15 Flurstücke überplant und erworben werden. 

• Die Ausrichtung nach Süden ist ideal für eine Bebauung 

• Die Hanglage ermöglicht eine Aussicht von allen Baugrundstücken 

• Die Aussicht von der derzeitigen Ortsrandbebauung nach Süden wird aufgrund der Höhenver-
hältnisse und Grundstückstiefen nicht wesentlich beeinträchtigt. 

• Die Vermarktungsmöglichkeiten sind aufgrund der Lagevorteile sehr gut. 

Darüber hinaus stellt sich die Fläche des Plangebietes „Unterer Berg“ gerade noch als klein genug 
dar, um im Rahmen des Flächentauschs den Anforderungen des § 1a Abs. 2 BauGB zu entspre-
chen. Die Fläche „Oberer Berg“ ist zu groß und kann darüber hinaus nicht geteilt werden, da eine 
Eignung der verbleibenden, nicht überplanten Restfläche für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht 
mehr besteht. 

Der Geltungsbereich des in Rede stehenden Bebauungsplans hat eine Größe von etwa 1,6 ha. Der 
vorgesehene Bereich für die Entwicklung der Baugrundstücke (Nettobauland) hat eine Fläche von 
ca. 1,2 ha. Insgesamt sieht der städtebauliche Entwurf für das geplante Wohnbaugebiet ca. 23 
Baugrundstücke vor. Das Baugebiet soll hinsichtlich Nutzung und Dimensionierung der Baukörper 
eine ortsverträgliche Erweiterung der Gemeinde darstellen und sich in das Orts- und Landschafts-
bild einfügen. 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße „Unterer Berg“ aus nördlicher 
Richtung. Es ist im Nordosten eine Zufahrt abgehend von dieser Straße in das Plangebiet vorgese-
hen. 
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Über die Landesstraßen L 107 und L 98 ist über eine verkehrliche Anbindung an das überregionale 
Straßennetz gegeben. 

 

Abb.: Lageübersicht zum Bebauungsplan „Unterer Berg“ (unmaßstäbliche Darstellung; Karten-
grundlage: © Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geobasisdaten: © Kataster- und Vermes-

sungsverwaltung Rheinland-Pfalz, verändert)  

Gemäß dem am 20.09.2013 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts ist die Innenentwick-
lung der Städte und Gemeinden zu stärken. Das Gesetz zielt u.a. auf eine Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme ab. Im Baugesetzbuch wird deshalb geregelt, dass die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. § 1a (2) BauGB enthält 
jedoch keine „Baulandsperre“ in dem Sinne, dass eine Weiterentwicklung nicht oder nur noch dann 
möglich ist, wenn innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten umfassend ausgeschöpft sind. Die tat-
sächlichen innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde müssen in der Abwägung Be-
rücksichtigung finden. Entscheidungen über die Nutzung von Flächen die nicht der Innenentwick-
lung zuzurechnen sind obliegen den Ergebnissen des Abwägungsprozesses. Die Option der Wei-
terentwicklung der Siedlungsräume wird durch das Gesetz uneingeschränkt offengehalten. 

Wie bereits eingangs dargestellt ist das Potenzial für den Wohnungsbau innerhalb der Ortslage auf 
gemeindeeigenen Flächen ausgeschöpft.  

Die Ortsgemeinde verfügt über keine geeigneten Flächen für eine Wohnbaunutzung. Verkaufsbe-
reitschaft seitens privater Eigentümer besteht nur für vereinzelte letzte Baulücken, die einer zulässi-
gen Wohnbebauung zugeführt werden können. Dem bestehenden Bedarf kann hierdurch nicht ent-
sprochen werden. Des Weiteren differieren hier auch die Preisvorstellungen zwischen Anbietern 
und Nachfrager, so dass eine marktgerechte Verfügbarkeit auch hier nicht zwingend besteht. 
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Die weiteren Baulücken oder Innenentwicklungspotenziale unterliegen entweder keiner bauleitpla-
nerischen Zulässigkeit für Wohnnutzungen oder werden von den Flächeneigentümern nicht zur Ver-
fügung gestellt. 

Die der Ortsgemeinde Landkern vorliegenden Anfragen nach weiteren Bauplätzen können inner-
halb des Siedlungszusammenhangs nicht in geeignetem Maße gedeckt werden. 

Seitens des Ortsgemeinderates wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl angenommen, dass 
jährlich ca. 2-3 Baugrundstücke verkauft werden können. Bei der Hochrechnung auf einen Zeitraum 
von 10 Jahren ergibt sich ein Bedarf von 20-30 Bauplätzen. Darüber hinaus liegen der Ortsgemein-
de Anfragen von Bauinteressenten vor, so dass sich ein begründeter Bedarf eines Neubaugebietes 
in entsprechender Größe ergibt. 

In Bezug auf § 1a (2) BauGB wird die vorgesehene Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für die Entwicklung eines Wohngebietes in der Ortsgemeinde Landkern von der Orts-
gemeinde Landkern als erforderlich erachtet, um gerade dem spezifischen Baugrundstücksbedarf 
für freistehende Einzelhäuser Rechnung zu tragen. 

Das Baugebiet soll hinsichtlich Nutzung und Dimensionierung der Baukörper eine ortsverträgliche 
Erweiterung der Gemeinde darstellen und sich in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. 

2   RE C H T L I C H E  G R U N D L A G E N  

Unter Verweis auf die vorstehenden Ausführungen zur Bedarfsbegründung und der zu wenigen zur 
Verfügung stehenden Innenentwicklungspotentiale hat sich die Ortsgemeinde im Rahmen ihrer bau-
leitplanerischen Abwägung dazu entschieden, am Siedlungsrand in einem flächenhaft geringen Um-
fang ein wohnorientiertes Neubaugebiet zu entwickeln. 

Zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt die Aufstellung des Be-
bauungsplans nach den Vorgaben des Baugesetzbuches im 2-stufigen Regelverfahren. Im Rahmen 
des 2-stufigen Verfahrens wird ein Umweltbericht nach §§ 2a und 2 (4) BauGB erforderlich, die zu-
sammenfassende Erklärung nach § 10 a BauGB sowie die Zusammenstellung von Umweltinforma-
tionen nach § 3 (2) Satz 4 BauGB bei der amtlichen Bekanntmachung der Offenlage. Die Land-
schaftsplanung ist mit der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung abzuarbeiten und es werden landes-
pflegerische Ausgleichsflächen erforderlich. Entsprechende Belange werden im Planaufstellungs-
verfahren beachtet und sind Teil der vorliegenden Planunterlagen. Einzelheiten werden insbeson-
dere im Rahmen der Begründung und im Umweltbericht dargelegt. 

3 BE S T A N D S S I T U A T I O N  

Das Plangebiet liegt südöstlich der Ortsgemeinde Landkern, direkt angrenzend an die bestehende 
Wohnbebauung. Die angrenzende Bestandsbebauung ist vornehmlich durch II-geschossige Einzel-
hausbebauung in offener Bauweise geprägt. Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst eine Größe von ca. 1,6 ha (ohne Flächen im sonstigen Geltungsbereich).  
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Abb.: Luftbild des Plangebietes im Gemeindegebiet  
(unmaßstäbliche Darstellung; Kartengrundlage: © Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz, Geoba-

sisdaten: © Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz, verändert)  

Das Plangebiet selbst stellt sich vornehmlich als landwirtschaftlich genutzte Fläche (Grünlandflä-
che) dar. Im Nordwesten verläuft ein bestehender Wirtschaftsweg, welcher aktuell als mit Schotter 
befestigte Zuwegung zu der bestehenden Wohnbebauung dient. Diese Zuwegung zu der bestehen-
den Wohnbebauung stellt sich im weiteren Verlauf Richtung Süden als Wiesenweg dar. Westlich 
von diesem Wiesenweg befindet sich eine artenarme Fettwiese. Östlich wird das Plangebiet durch 
einen asphaltierten Wirtschaftsweg begrenzt, der im Norden an die Straße „Unterer Berg“ an-
schließt. 

Richtung Norden grenzt das Plangebiet an Ziergärten der bestehenden Wohnbebauung an. Dieser 
Bereich stellt sich als strukturreich und vielfältig dar. Neben Strukturen für die Freizeitnutzung, wie 
kleine Terrassen und Gartenhäuser, sind die Ziergärten mit einer Vielzahl von einheimischen sowie 
standortfremden Gehölzen durchzogen.  

In Richtung Osten befinden sich zwei durch den Gebäudebestand landwirtschaftlich geprägte Hof-
stellen sowie eine dazwischenliegende Fettweide. In Richtung Süden folgt dem Plangebiet ebenfalls 
intensive landwirtschaftliche Nutzfläche.  

Westlich des Plangebietes bestehen dichte Waldbestände, die in zwei Teile untergliedert werden 
können. Der nördliche Waldbestand stellt sich als Fichtenwald dar und weist lediglich einen sehr ge-
ringen Laubbaumanteil auf. Der südliche Teilbereich hingegen stellt sich als Laubwald aus ver-
schiedenen einheimischen Laubbaumarten dar: Ahorn, Robinie, Eiche, Holunder sowie einem ge-
ringen Anteil an Fichten. Hier fließt der Bach am Alten Forsthaus, ein Gewässer 3. Ordnung. 

Das Plangebiet fällt in Richtung Südosten mit einer Neigung von ca. 6 % ab. 



O r t s g e m e i n d e  L a n d k e r n  
B e g r ü n d u n g  z u m  B e b a u u n g s p l a n  
" U n t e r e r  B e r g "  

12 936 
Seite 10 

 

28. Mai 2026 
 
 

 

Folgende Bilder wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme im Juli 2024 selbst aufgenommen: 

 
Blick ins Plangebiet (Grünlandfläche )aus 

Richtung Südosten 

 
Asphaltierter Wirtschaftsweg im Osten 

 
Grünlandfläche des Plangebietes 

 
Westlich verlaufender Wiesenweg 

 
Westlich angrenzende Bebauung 

 
Westlich verlaufender Wirtschaftsweg mit Blick 

ins Plangebiet 
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4 VO R G A B EN  Ü B E R G E O R D N E T E R  PL A N U N G EN  

4.1 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 

Inhalte der wirksamen Fassung von 2017 

Die Ortsgemeinde Landkern gehört dem Kreis Cochem-Zell an und liegt innerhalb der Verbands-
gemeinde Kaisersesch. Das Plangebiet liegt im südlichen Anschluss an das Siedlungsgebiet der 
Ortsgemeinde Landkern. 

Der Regionale Raumordnungsplan (RROP) der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald ist seit 
dem 11.12.2017 wirksam und hat den RROP 2006 abgelöst. Dem RROP liegen die übergeordneten 
Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV von 2008 und der nach 2008 erfolgten Teil-
fortschreibungen zugrunde. Die Entwicklung soll insgesamt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. 
Auf Zuweisung besonderer Funktionen wird im wirksamen RROP verzichtet. 

Die Ortsgemeinde Landkern wird gemäß „Raumstrukturgliederung“ des aktuell wirksamen RROP 
2017 dem „ländlichen Räumen mit disperser Siedlungsstruktur“ zugeordnet. Die Fläche im Bereich 
des Plangebietes unterliegt in der Gesamtkarte des RROP keiner Flächendarstellung. 

In der Verbandsgemeinde übernimmt die Ortsgemeinde Landkern keine zentralörtlichen Funktio-
nen. Auf Zuweisung besonderer Funktionen wird im Regionalen Raumordnungsplan 2017 verzich-
tet. 

In nicht erwähnten Funktionen wird den Gemeinden der im Grundgesetz verankerte Anspruch auf 
Eigenentwicklung zugestanden. Dieses gilt sowohl für Wohnbau- als auch für Gewerbeentwicklung. 

Ein Grundsatz der Regionalplanung besagt, dass die Wohn-, Versorgungs- und Lebensverhältnisse 
in den ländlichen Räumen verbessert werden sollen. Der Gemeinde sind damit Entwicklungen zu-
zugestehen, die den Ansprüchen der ortsverbundenen Bevölkerung Rechnung tragen. Die Eigen-
entwicklung soll sich dabei an begründeten Entwicklungschancen der Gemeinde im Siedlungszu-
sammenhang orientieren. 

Im Hinblick auf die wohnbauflächenbezogene Schwellenwertthematik (Z 30 bis Z 33, RROP Mittel-
rhein-Westerwald 2017) erfolgt für die Neuausweisung der Wohnbaufläche ein Flächentausch (ge-
mäß Z 33) innerhalb der Gemeinde im Rahmen der aktuellen „Neufassung des Flächennutzungs-
plans 2045“ der VG Kaisersesch. Hier erfolgen Flächenumwidmungen (insbesondere Mischbauflä-
chen) in bilanziell mindestens gleicher Größenordnung wie Wohnbaufläche neu dargestellt wird, so 
dass die Anforderungen erfüllt werden. 

Im Rahmen der Eigenentwicklung und der Sicherung des erreichten Entwicklungsstandes steht die 
vorgesehene Planung den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB nicht entgegen. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch, Ortsgemeinde Landkern 
ist das betrachtete Plangebiet derzeit nicht als Wohnbaufläche, sondern als landwirtschaftliche Flä-
che dargestellt. 

Hierdurch bedingt kann der Bebauungsplan derzeit nicht gemäß § 8 (2) Satz 1 BauGB aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. 
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Die Fläche ist jedoch Gegenstand des sich in Aufstellung befindlichen neuen Flächennutzungsplans 
der Verbandsgemeinde Kaisersesch („Neufassung des Flächennutzungsplans 2045“). 

Der Verbandsgemeinderat Kaisersesch hat am 18.02.2019 den Aufstellungsbeschluss und am 
10.07.2023 den Beschluss zum Entwurf der Neufassung des gesamten Flächennutzungsplans 
(FNP) der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch mit Verzicht auf die Darstellung von Vorrang- und 
Ausschlussflächen für die Windenergie gefasst. 

Aktuell liegen für den Bereich der VG Kaisersesch zwei unterschiedliche wirksame FNP vor. Die 
z.T. sehr veralteten Pläne stammen aus der Zeit vor der Gebietsreform 2013, bei der die Fusion der 
VG Kaisersesch und Cochem mit verschiedenen Gemeinden der VG Treis-Karden vollzogen wurde 
und die VG Treis-Karden aufgelöst wurde. Insofern beinhaltet die aktuelle Planung neben der In-
tegration der Gemarkungen Binningen, Brieden, Brohl, Dünfus, Forst (Eifel), Kail, Möntenich und 
Roes auch die Aktualisierung des FNP der Verbandsgemeinde Kaisersesch insgesamt. 

In der derzeit erfolgenden Vorentwurf des Flächennutzungsplans VG Kaisersesch mit dem Stand 
gemäß § 20 LPIG ist das Plangebiet des in Rede stehenden Bebauungsplans bereits als Wohnbau-
fläche ausgewiesen.  

Darüber hinaus hat der Ortsgemeinderat Landkern bereits am 14.02.2017 in seiner Sitzung einen 
Flächentausch zur Neudarstellung von Wohnbaufläche am in Rede stehenden Standort beschlos-
sen. Entsprechend soll an anderer Stelle im Gebiet (Neuhof) der Ortsgemeinde wirksam ausgewie-
sene Mischbaufläche im Rahmen eines Flächentauschs zurückgenommen werden. Damit wird auch 
der gesetzlichen Zielsetzung zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme Rechnung getragen. 

Nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht zur Flächendarstellung des Geltungsbereichs der in 
Rede stehenden Bauleitplanung sowie der beschlossenen Mischbauflächen, die zu Gunsten einer 
Neudarstellung von Wohnbaufläche im Bereich des Plangebietes zurückgenommen bzw. umge-
widmet werden. Die Abbildung zeigt die Flächen innerhalb der Ortslage von Landkern.  
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Abb.: Ausschnitt aus der Darstellung des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans 
2045 der VG Kaisersesch mit Abgrenzung des Geltungsbereichs (blau) (Stand: Aufstellung des 

FNP gem. § 20 LPIG, unmaßstäbliche Darstellung) 

Um einen vollständigen Flächentausch von 1:1 zu ermöglichen und eine Mehrausweisung von 
Wohnbau- bzw. Mischbaufläche zu vermeiden, wird ergänzend im Norden des Ortsteils Neuhof wei-
tere Mischbaufläche zurückgenommen. Der nachfolgenden Abbildung ist diese Fläche zu entneh-
men. 
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Abb.: Ausschnitt aus der Darstellung des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans 
2045 der VG Kaisersesch – blau umkreiste zurückgenommene Mischbaufläche zugunsten 

einer Landwirtschaftsfläche (Stand: Aufstellung des FNP gem. § 20 LPIG, unmaßstäbliche Dar-
stellung) 
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Abb.: Ausschnitt zur Änderung des Flächennutzungsplans 2045 der VG Kaisersesch – rot 
umkreis: Vorgesehene Rücknahme von Mischbauflächen (Stand: Aufstellung des FNP gem. § 

20 LPIG, unmaßstäbliche Darstellung) 

Da eine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zurzeit nicht möglich und sinn-
voll ist, wird für den vorliegenden Bebauungsplan das Verfahren gemäß § 8 (4) BauGB – vorzeiti-
ger Bebauungsplan – vorgesehen. 

Hiernach kann ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, bevor 
der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der Be-
bauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entge-
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genstehen wird (vorzeitiger Bebauungsplan). Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderungen von Ge-
meinden oder anderen Veränderungen der Zuständigkeit für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort, kann ein vorzeitiger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert ist. 

Der Bebauungsplan wird zu gegebener Zeit der Kreisverwaltung zur Genehmigung vorgelegt, da 
tendenziell davon auszugehen ist, dass der Flächennutzungsplan verfahrensbezogen noch nicht 
abschließend geändert sein wird, wenn der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wird. 

4.3 Umweltbezogene Vorgaben 

Gemäß Abfrage im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (LANIS) RLP unter-
liegt die Plangebietsfläche keinerlei umweltbezogenen, übergeordneten Vorgaben. Ferner sind kei-
ne Heilquellen- oder Trinkwasserschutzgebiete betroffen. 

Nachfolgend werden in tabellarischer Auflistung noch einmal alle abgefragten Schutzgebiete aufge-
listet: 

Naturdenkmale:  nicht betroffen 

Kartierte Biotope gemäß § 30 BNatSchG: nicht betroffen 

Kartierte Biotope gemäß § 15 LNatSchG: nicht betroffen 

Biotopkomplexe:  nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete:  betroffen, LSG „Moselgebiet von Schweich bis 
Koblenz“ 

Naturparke:  nicht betroffen 

Naturschutzgebiete:  nicht betroffen 

Natura-2000-Gebiete:  nicht betroffen 

Wasser-/Heilquellenschutzgebiete:  nicht betroffen 

Heilquellenschutzgebiete:  nicht betroffen 

Gewässer 3. Ordnung:  nicht betroffen 

In etwa 117 m westlicher Entfernung befindet sich das Quellgebiet eines namenlosen Gewässers 
III. Ordnung. Dieses wird von der Planung nicht tangiert. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich 
bis Koblenz“. Gemäß § 3 der Landesverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet 
von Schweich bis Koblenz“ vom 17. Mai 1979 ist der Schutzzweck „1. die Erhaltung der landschaft-
lichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und seiner Seitentäler mit 
den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen und Höhenzügen sowie 
2. die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch Bo-
denerosion in Hanglagen.“ Gemäß § 1 der Landesverordnung stehen „die Bestimmungen dieser 
Rechtsverordnung (…) dem Erlass eines Bebauungsplanes nicht entgegen.“ 

Auf die Lage im Landschaftsschutzgebiet wird im Bebauungsplan zudem durch folgende plankon-
zeptionelle Aspekte eingegangen, um eine möglichst gute Integration der geplanten Siedlungsbe-
bauung in das Landschaftsschutzgebiet und das Landschaftsbild vorzusehen: Beschränkung der 
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Höhenentwicklung auf max. I Vollgeschoss im Ordnungsbereich 2 und max. II Vollgeschosse im 
Ordnungsbereich 1. Zusätzliche Beschränkung der absoluten Höhenentwicklung gemäß detaillier-
ten Festsetzungen im Bebauungsplan (max. 10,0 m Gebäudehöhe im Ordnungsbereich 1 und max. 
7,5 m Gebäudehöhe im Ordnungsbereich 2, vgl. TF Nr. 2.4). Vorgabe einer niedrigen GRZ von 0,3 
unter dem empfohlenen Orientierungswert gemäß BauNVO für ein WA-Gebiet. Zusätzlich werden 
eine randliche Gebietseingrünung im Ordnungsbereich A mit der Vorgabe von Anpflanzungen von 
Bäumen und Sträuchern und grünordnerische Festsetzungen vorgesehen. Die Neigung der Dächer 
wird auf ein Maximalmaß von 0° bis 45° im OB 1 und von 0° bis 25° im OB 2 beschränkt. Gebäude 
mit einen einzigen, durchgehenden Pultdach sind nicht zulässig. Des Weiteren werden Einschrän-
kungen bei der Dachgestaltung gemacht. Es werden baugestalterische Empfehlungen gegeben, um 
eine möglichst harmonische Einbindung in das Landschaftsbild zu gewährleisten. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 
befindet sich in etwa 1 km östlicher Entfernung. Es handelt sich um das FFH-Gebiet „Moselhänge 
und Nebentäler der unteren Mosel“. Das Schutzziel sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typischen Gewässerlebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität der Moselzuflüsse, auch als Lebensraum autochtho-
ner Fischarten und des Steinkrebses, von Laubwäldern, von nicht intensiv genutztem Grünland, ar-
tenreichem Mager- und Pionierrasen und unbeeinträchtigten Felslebensräumen, von großen Fle-
dermauswochenstuben im Moseltal und ungestörten Quartieren in Höhlen und Stollen“. Die Zielar-
ten sind Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Gelbbauchun-
ke (Bombina variegata), Bachneunauge (Lampetra planeri), Groppe (Cottus gobio), Hirschkäfer 
(Lucanus cervus), Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), Steinkrebs (Austropotamobius tor-
rentium), Grünes Besenmoos (Dicranum viride) und Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum). 

Die Fläche des FFH-Gebiets wird von dem Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“ überlagert. 
Die Erhaltungsziele des VSGs sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung strukturreicher Laub- und 
Mischwälder sowie von Magerrasen mit Brachen und Felsbiotopen, Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, ihrer typischen Lebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität.“ Die Zielarten sind Eisvogel (Alcedo atthis), Grau-
specht (Picus canus), Haselhuhn (Tetrastes bonasia), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Neuntö-
ter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Uhu (Bubo bubo), Wanderfalke (Falco peregri-
nus), Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Zippamer (Emberiza cia). 

Die Zielarten und Schutzziele der Natura 2000-Gebiete werden von der Planung nicht negativ be-
einträchtigt. 

Es stehen dem in Rede stehenden Bebauungsplan keine umweltbezogenen, übergeordneten 
Vorgaben entgegen. 
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5 ST Ä D T E B A U L I C H E S KO N Z E PT  

 

Abb.: Auszug städtebaulicher Gestaltungsentwurf (Geobasisdaten: © Kataster- und Vermes-
sungsverwaltung Rheinland-Pfalz, unmaßstäblich, verkleinert) 
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Abb.: Planzeichnung des Bebauungsplans 
(Geobasisdaten: © Kataster- und Vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz, unmaßstäblich, verklei-

nert) 

5.1 Erschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt aus nordöstlicher Richtung über die Straße „Un-
terer Berg“. Über die Straße „Unterer Berg“ besteht die Anbindung an das örtliche und überörtliche 
Straßennetz. 

Von der genannten Gemeindestraße führt im Bestand ein asphaltierter Wirtschaftsweg nach Süden. 
Die Trasse des Wirtschaftswegs wird genutzt und im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt. Nach baulicher Herstellung der Trasse als öffentliche Erschließungsstraße kann die 
Plangebietsfläche mit der neuen Straßenführung verkehrlich erschlossen werden. Die katasteramt-
liche Breite der Wirtschaftswegeparzelle beträgt rund 7,0 m und ist somit ausreichend zur Realisie-
rung einer gemeindlichen Erschließungsstraße. 

Die Plangebietsfläche selbst wird durch eine Ost-West verlaufende innere Erschließungsstraße er-
schlossen, die am westlichen Ende in einer Wendeanlage mündet. Hier können Pkw und Müllfahr-
zeuge sowie vergleichbar große Fahrzeuge in einem Zug wenden. Die Breite der neuen Erschlie-
ßungsstraße wird mit 6,0 m Gesamtverkehrsflächenbreite konzipiert. 

Zur Schaffung nicht zu großer Baugrundstücke wurde eine dreizeilige Grundstücksbebauung konzi-
piert. Dies erfordert für die Teilflächen im südlichen Anschluss an die innere Haupterschließungs-
straße die Einplanung kleiner Wohnstichwege. Die Planung sieht entsprechend drei solcher Wohn-
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stichwege vor, die mit einer Gesamtverkehrsflächenbreite von 4 m konzipiert sind. Es werden hier-
über jeweils nur zwei Baugrundstücke erschlossen, so dass ein zwingender Begegnungsverkehr für 
Pkw zwar denkbar und möglich ist, aber in den seltensten Fällen erforderlich ist. Da die Stichwege 
nicht mit dem Abfallentsorgungsfahrzeug befahren werden, sind Abfallbehältnisse am jeweiligen 
Tag der Abholung in den Kreuzungsbereich der übergeordneten Erschließungsstraße zu bringen. In 
den Bebauungsplan wurde hierzu auch folgender Hinweis aufgenommen: 

Müllentsorgung: Für die mit einem Kreuz gekennzeichneten zukünftigen Baugrundstücke wird 
festgelegt, dass Müllbehältnisse am Tag der Abholung in den Bereich der mit dem Symbol „Abfall-
behältersammelstelle“ zu bringen sind, die problemlos vom Abfallfahrzeug erreicht werden können. 
Die Müllbehältnisse sind dabei so zu platzieren, dass die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs 
nicht beeinträchtigt wird. 

Am Ende der Wohnstichwege erfolgte eine Aufweitung, so dass für das jeweilige Grundstück eine 4 
m breite Grundstückserschließung vorliegt. 

Die Planung des Bebauungsplans sieht fußläufige Anbindungen im östlichen und westlichen Teilbe-
reich an umgebende Wege vor, so dass eine kurze Erreichbarkeit der freien Feldflur zu Erholungs-
zwecken ebenfalls gewährleistet werden kann. 

Konzeptionell ist die spätere Gestaltung im Mischprinzip ohne Trennung der einzelnen Verkehrsar-
ten empfohlen, um der örtlichen Situation Rechnung zu tragen. Gleichzeitig kann durch eine ent-
sprechende Gestaltung im Mischprinzip ein höherwertiges Wohnumfeld erreicht werden, als dies 
bei einer Gestaltung im Trennprinzip möglich wäre. Die Ausgestaltung des Straßenraums obliegt 
jedoch der konkreten fachtechnischen Erschließungsplanung und ist dieser vorbehalten. Im Rah-
men dieser wird der Ortsgemeinderat dann auch letztendlich über eine Grüngestaltung des Stra-
ßenraums entscheiden. Im Bebauungsplan sollen zum jetzigen Zeitpunkt keine Baumstandorte be-
reits vorgegeben werden, um sich eine flexiblere Planungs- und Gestaltungsmöglichkeit offen zu 
halten. 

Vertiefte Bewertung zu Straßenbreiten: 

Im Bereich der Zufahrt in das Plangebiet „Unterer Berg“ besteht im Bestand bereits eine Breite der 
Verkehrsfläche mit mindestens 7,0 m. 

In der „Richtlinie für Anlage von Stadtstraße“ von 2006 werden Angaben im Sinne von fachlichen 
Empfehlungen über die Breite von Verkehrsräumen für verschiedene Begegnungsverkehre getrof-
fen. Hieraus geht hervor, dass für den Begegnungsverkehr zweier Pkw eine Verkehrsfläche in einer 
Breite von 4,75 m (bzw. bei eingeschränkten Bewegungsspielräumen 4,10 m) und für einen Begeg-
nungsverkehr von Pkw und Lkw eine Verkehrsfläche in einer Breite von 5,55 m (bzw. bei einge-
schränkten Bewegungsspielräumen 5,0 m) empfohlen wird. Da in der vorliegenden Bestandsituati-
on, welche über die zeichnerische Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche gesichert wird, be-
reits hinreichend breite Verkehrsflächen gegeben sind, die die empfohlenen Standards der RASt 06 
einhalten, kann das Plangebiet über ausreichend breite öffentliche Verkehrsflächen erschlossen 
werden. Entsprechend kann mit den vorgesehenen Ausbaubreiten der Zufahrtsstraßen in das Plan-
gebiet ein Begegnungsverkehr von Pkw/Pkw bzw. Pkw/Lkw gewährleistet werden. 

Eine weitergehende Detailbewertung kann einer nachfolgenden Erschließungsplanung vorbehalten 
bleiben bzw. liegt im Entscheidungsspielraum der Ortsgemeinde über grundsätzliche Fragen der 
Straßenraumgestaltung, die sich auch auf Flächen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans bezieht. Diese Entscheidungen sind jedoch zeitlich und inhaltlich nicht Gegenstand der 
vorliegenden Bauleitplanung. 
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Vertiefte Bewertung zum einzuschätzenden Verkehrsaufkommen: 

VERKEHRSPLANERISCHE ABSCHÄTZUNG VERKEHRSMENGENENTWICKLUNG  

Die Ortsgemeinde Landkern plant die Entwicklung eines Wohngebietes und sieht hierzu die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans vor. Es sind nach der städtebaulichen Konzeption rund 23 Baugrund-
stücke geplant. Es soll eine Abschätzung des zu erwartenden Mehrverkehrs, der durch die Bauge-
bietsentwicklung ausgelöst wird, vorgenommen werden. Hierzu können nachfolgende Aussagen 
und Bewertungen vorgenommen werden: 

Da für die betreffenden innerörtlichen Straßen innerhalb von Landkern keine amtlichen, behördli-
chen Zähldaten (z.B. DTV-Wert) vorliegen, die ausgewertet werden können, kann lediglich eine Ab-
schätzung der Verkehrsmehrbelastung aufgezeigt werden. Die Erschließung des geplanten Bauge-
biets erfolgt aus nordöstlicher Richtung aus der Ortslage heraus. 

Der zu erwartende Mehrverkehr ist bei rund 23 Baugrundstücken als gering einzuschätzen. Vorge-
sehen wird im Bebauungsplan eine Beschränkung der zulässigen Wohneinheiten je Einzelhaus und 
damit je Baugrundstück auf zwei. Es wird hierdurch zu keiner unzumutbaren Mehrbelastung der be-
stehenden Erschließungsstraßen kommen. 

Zur Ermittlung der Mehrbelastung einer Erschließungsstraße durch die Erschließung eines Bauge-
bietes werden die Angaben der Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen EAE 85/95, 
herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, herangezogen, 
da die aktuelle „Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen“ (RASt 2006) keine Angabe zur Prognose-
mehrbelastung enthalten. Kernangabe der EAE ist, dass in der morgendlichen Spitzenstunde zwi-
schen 7.00 und 8.00 Uhr etwa die Hälfte der Berufstätigen die Wohnung verlässt. Demnach ist wie 
folgt zu rechnen: 

23 Baugrundstücke bei zugelassenen max. 2 Wohneinheiten je Baugrundstück = rund 46 
Wohneinheiten 

46 Wohneinheiten x 2,5 durchschnittliche Wohnungsbelegung = 115 Einwohner 

115 Einwohner x 38 % Erwerbsquote x 50 % Arbeitsstättenweg in der morgendlichen Spitzen-
stunde x 95 % Pkw-Anteil dividiert durch 1,2 Personen je Pkw = 

rechnerisch:  17,3 Fahrzeuge in der Spitzenstunde 

gerundet: 18 Fahrzeuge in der Spitzenstunde. 

Damit ergibt sich in etwa ein Wert von einem zusätzlichen Fahrzeug alle 3 bis 4 Minuten in der Spit-
zenstunde. Dies ist als eine sehr geringe und zumutbare Mehrbelastung einzustufen. Eine Über-
schreitung der immissionsschutzrelevanten Orientierungswerte gemäß Beiblatt der DIN 18005 für 
ein WA oder MI-Gebiet ist aufgrund der sehr geringen Mehrbelastung nicht gegeben.  
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Abb.: Trasse der geplanten verkehrliche Erschließung im Nordosten des Plangebietes 
 (links: Blickrichtung: Süden; rechts: Blickrichtung: Norden) 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH aus der damali-
gen frühzeitigen Beteiligung nach § 4 (1) BauGB wird auf folgenden Aspekt hingewiesen, der im 
Rahmen der Erschließungsplanung und Bauausführung zu berücksichtigen ist: 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone 
mit einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Deutschen 
Telekom Technik GmbH vorzusehen. 

5.2 Art der baulichen Nutzung und Zulässigkeiten 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wird als Art der baulichen Nutzung ein „Allgemeines 
Wohngebiet” nach § 4 BauNVO festgesetzt.  

Nach der allgemeinen Zweckbestimmung des § 4 BauNVO dienen allgemeine Wohngebiete vor-
wiegend dem Wohnen. Zulässig sind in diesem Gebiet gemäß § 4 (2) BauNVO grundsätzlich 
Wohngebäude, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die gemäß § 4 (2) Ziffer 2 BauNVO zulässigen Nutzungen, 
nämlich die der Versorgung des Gebietes dienende Läden und Schank- und Speisewirtschaften 
werden im Plangebiet als nicht zulässig festgesetzt. Damit soll vermieden werden, dass die Wohn-
qualität innerhalb des Gebiets am Ortsrand durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sowie potenzi-
elle Bewegungsunruhe beeinträchtigt wird.  

Ferienwohnungen (als Räume innerhalb von Wohngebäuden) werden jedoch als allgemein zulässig 
definiert (vgl. Textfestsetzung Nr. 1.3). Die Gemeinde möchte die Möglichkeit des Angebots von Fe-
rienwohnungen im Plangebiet nicht ausschließen, da hiermit dem touristischen Angebot der Ge-
meinde Rechnung getragen werden soll und dies unterstützt werden soll. 

Gleichzeitig erfolgt eine klarstellende Regelung in der Festsetzung Nr. 1.3, dass beim Ausschluss 
der Betriebe des Beherbergungsgewerbes, hierunter nicht Ferienwohnungen als Räume innerhalb 
von Wohngebäuden fallen. Die Regelung wird so getroffen, um Ferienwohnungen im Plangebiet zu 
ermöglichen. Da es sich hier nur um einzelne Räume für Ferienwohnungen innerhalb von Wohnge-
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bäuden handelt, gehen hiervon auch keine planungsrelevanten erhöhten Ziel- und Quellverkehre 
hervor. 

Die gemäß § 4 (3) BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten (WA) ausnahmsweise zulässigen Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes (mit Ausnahme von Ferienwohnungen als Räume innerhalb 
von Wohngebäuden), Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen werden im 
Plangebiet bewusst ausgeschlossen, da diese Nutzungsarten den Charakter des Plangebietes am 
Ortsrand stören. Von den genannten Nutzungen gehen voraussichtlich u.a. erhöhte Ziel- und Quell-
verkehre aus, die für das in Rede stehende Neubaugebiet städtebaulich nicht erstrebenswert sind. 
Diese Nutzungsarten werden seitens der Plangeberin als mit den umliegenden Bebauungs- und 
Nutzungsstrukturen in der Siedlungsrandlage als nicht verträglich angesehen und sind somit mit 
dem städtebaulichen Konzept der Planung nicht vereinbar. 

5.3 Maß der baulichen Nutzung und sonstige bauplanungsrechtliche Festsetzun-
gen 

Im Bebauungsplan werden zur Begrenzung der baulichen Ausnutzung des Grundstücks Festset-
zungen bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung und der Höhe der baulichen Anlagen getrof-
fen. Die Regelungen bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung und die Höhenentwicklung der Ge-
bäude erfolgt vor dem Hintergrund, dass am Siedlungsrand der Ortsgemeinde Landkern die Ent-
wicklung von zu großen und zu hohen Baukörpern vermieden werden soll.  

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen definieren den Bereich innerhalb derer ein 
Hauptgebäude errichtet werden darf. Im Plan werden daher Baufenster ausgewiesen. Die Baugren-
zen wurde so festgelegt, dass die Vorgaben des Nachbarschaftsrechtes berücksichtigt werden. Mit 
der Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen wird gleichzeitig auch ein ökologischer Bei-
trag geleistet, da nur innerhalb dieser Flächen die Gebäude errichtet werden dürfen. Bauherr*innen 
bleibt zukünftig genügend Spielraum, um das Hauptgebäude innerhalb des jeweils ausgewiesenen 
Baufensters zu platzieren. Eine unverhältnismäßige Einschränkung der Baufreiheit ist somit nicht 
gegeben. 

Die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen korrespondiert dabei mit der Straßengestal-
tung. Die Straße wird räumlich gefasst und ihr Verlauf unterstrichen. Den Bauherren wird allerdings 
genug Gestaltungsspielraum bei der Anordnung der Gebäude auf den Grundstücksflächen gelas-
sen. 

Zum Verständnis: Während Baugrenzen die räumliche Lage der Gebäude auf dem Grundstück len-
ken, dienen die Festsetzungen von Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) der 
quantitativen Beschränkung der überbaubaren Grundstücksflächen. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Gebäudegrundfläche je Quadratmeter 
Baugrundstücksfläche zulässig sind. Dabei werden die Grundflächen alle in 
§ 19 (4) Satz 1 BauNVO genannten Anlagen mitgerechnet, insbesondere Garagen und Stellplätze 
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche maximal zulässig sind, wobei Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, unter-
geordnete Bauteile (z.B. Loggien, Balkone bis 1,25 m Ausladung usw.) von Gebäuden sowie weite-
re bauliche Anlagen, wenn sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind, unberück-
sichtigt bleiben (siehe § 20 (4) BauNVO). 
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Für das geplante „Allgemeine Wohngebiet“ (WA) nach § 4 BauNVO wird die Grundflächenzahl 
(GRZ) für die Ordnungsbereiche 1 sowie 2 mit 0,3 festgesetzt. Dies bedeutet, dass maximal 30% 
der Grundstücksfläche mit baulichen Hauptanlagen bebaut werden können. In Verbindung mit 
§ 19 (4)  BauNVO darf die Grundflächenzahl um ihre Hälfte überschritten werden. Dies jedoch nur 
mit den Grundflächen von  

• Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 

• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 

• bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird.  

Der Bebauungsplan mit den Ordnungsbereichen 1 und 2 wurde bewusst so differenziert festgesetzt, 
um verstärkt auf die Bestandsbebauung an der Gemeindestraße „Unterer Berg“ Rücksicht zu neh-
men, so dass eine maximal eingeschossige Bebauung mit relativ flach geneigten Dächern in der 
obersten (nördlichsten) Bauzeile nur zulässig ist. Da die natürliche Topographie nach Süden bzw. 
Südosten hin abfällt, werden die Gebäude südlich der inneren Haupterschließungsstraße nicht hö-
her in Erscheinung treten als die eingeschossigen Gebäude im Ordnungsbereich 2. 

Zur Wahrung der konzeptionellen Überlegungen erfolgen daher angepasste Festsetzungen in den 
Ordnungsbereichen 1 und 2 für die max. Zahl der Vollgeschosse, die Geschossflächenzahl und die 
maximal zulässige Dachneigung für Hauptgebäude. 

So wird im Ordnungsbereich 2 eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,3 festgesetzt, da nach dem 
Willen der Plangeberin die maximale Zahl der Vollgeschosse im Ordnungsbereich 2 auf I Vollge-
schoss festgesetzt wird. Ferner wird, korrespondierend mit der festgesetzten maximalen II-
Geschossigkeit im Ordnungsbereich 1 eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 festgesetzt. Das 
bedeutet, dass max. 60 % der Grundstücksfläche in zwei Geschossebenen überbaut werden dür-
fen. 

Die festgelegten Maße der baulichen Nutzung gewährleisten den Bauherr*innen ihre grundsätzliche 
Baufreiheit und sichern gleichzeitig ausreichende Freiflächen, die einer aufgelockerten Bebauung 
dienen und damit dem Gebietscharakter gerecht werden. Zudem ermöglicht die niedrige Grundflä-
chenzahl eine Durchgrünung des Plangebiets, die gerade in der Ortsrandlage besonders wichtig ist. 
Dies bietet auch Vorteile etwa für die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima. 

Um einem nicht gewollten Mietwohnungsbau vorzubeugen bzw. diesen nicht über Gebühr zu er-
möglichen, werden Festsetzungen über die zulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
getroffen. Pro Wohngebäude, welches als Einzelhaus errichtet wird, sind maximal zwei Wohnungen 
zulässig. Bei Doppelhaushälften wird die maximal zulässige Anzahl von Wohnungen ebenfalls auf 
zwei je Doppelhaushälfte begrenzt. Damit wird auch dem Charakter der angrenzenden Siedlungs-
bebauung entsprochen. 

Um eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange, insbesondere des Orts- und Landschaftsbildes zu 
vermeiden, wird etwa gemäß § 16 (2) Ziffer 3 BauNVO die höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse 
für den Ordnungsbereich 1, wie oben bereits erläutert, auf zwei festgelegt. Zur Berücksichtigung der 
topographischen Ausgangssituation im Plangebiet mit nach Süden hin abfallendem Urgelände wird 
im Ordnungsbereich 2 die maximal zulässigen Vollgeschosse auf I Vollgeschoss festgesetzt. 

Zusätzlich wird zur Beschränkung der absoluten Höhenentwicklung der Hauptgebäude im Plange-
biet gemäß § 16 (2) Ziffer 4 BauNVO die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt.  
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Die zulässigen Firsthöhen baulicher Anlagen werden in Abhängigkeit von der Dachneigung wie folgt 
festgesetzt: 

Ordnungsbereich 1: 

I. Gebäude mit geneigten Dächern mit einer Dachneigung >8° (z. B. Satteldach, Walmdach, Zelt-
dach): 

• Die zulässige Firsthöhe beträgt maximal 10,00 m 

II. Gebäude mit einem Flachdach (0°bis max. 8°): 

• Die Gebäudehöhe bzw. Wandhöhe beträgt maximal 7,50 m 

Ordnungsbereich 2: 

I. Gebäude mit geneigten Dächern mit einer Dachneigung >8° (z. B. Satteldach, Walmdach, Zelt-
dach): 

• Die zulässige Firsthöhe beträgt maximal 7,50 m 

II. Gebäude mit einem Flachdach (0°bis max. 8°): 

• Die Gebäudehöhe bzw. Wandhöhe beträgt maximal 5,50 m 
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Abb.: Systemskizzen zur zulässigen max. Höhenentwicklung (Hinweis: beispielhafte Gebäude- 
und Geländedarstellung, keine verbindliche Festsetzung) 

Die Höhen werden jeweils zwischen dem oberen und unteren Maßbezugspunkt gemessen. 

Der obere Maßbezugspunkt wird wie folgt gemessen: 

• Firsthöhe am Schnittpunkt der Dachflächen (Oberkante Dachhaut am First) 

• Bei Flachdachgebäuden: Gebäudehöhe bzw. Wandhöhe als höchster Punkt der Gebäude-
hülle (in der Regel Höhe der Attika ohne Berücksichtigung technischer Aufbauten wie z.B. 
Lüftungsanlagen oder Antennen) 

Als unterer Maßbezugspunkt gilt: 

Die Bestimmung der maximalen Gebäudehöhe bezieht sich auf die Höhe der Straßengradiente 
(siehe hierzu die Höhenangaben in der Planzeichnung) im Bereich der dem Baugrundstück er-
schließungstechnisch zugeordneten öffentlichen Verkehrsfläche (Straße). Gemessen wird dabei in 
der Mitte der straßenseitig orientierten Gebäudefassade. Bei Eckgrundstücken wird die öffentliche 
Verkehrsfläche (Straße) zu Grunde gelegt, zu der der Hauseingang orientiert ist. 

Hinweis: Die Gradientenhöhen werden im weiteren Verfahren noch in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 
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Abb.: Systemskizze zur Lage des unteren Maßbezugspunktes. 

Es wird darauf ergänzend hingewiesen, dass Abweichungen bei der späteren tatsächlichen Reali-
sierung der Straße auf Grundlage einer Ausführungs- und Genehmigungsplanung gegenüber der 
hier zugrundeliegenden Straßenvorentwurfsplanung möglich sind. Die hier getroffene Festset-
zung dient primär der rechtssicheren Bestimmung eines unteren Maßbezugspunktes mit der 
Festlegung einer konkreten Höhenlage. Die im Bebauungsplan festgesetzten Höhen der Stra-
ßenmittelachse (Gradiente) können daher nicht als verbindliche Höhenlage der Straße angesehen 
werden und rechtlich gelten. 

Den Hauptnutzungen dienende untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des 
§ 14 (1) BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, jedoch nicht 
innerhalb der zur Bepflanzung nach § 9 (1) Ziffer 25a BauGB festgesetzten Flächen (Ordnungsbe-
reich A) zulässig. Innerhalb der zur Bepflanzung nach § 9 (1) Ziffer 25a BauGB festgesetzten Flä-
chen (Ordnungsbereich A) ist die Errichtung von Anlagen zur Grundstückseinfriedung zulässig (be-
züglich zulässiger Anlagen siehe Textfestsetzung „Einfriedung“). 

Diese dienen dem naturschutzfachlichen Ausgleich. Garagen und überdachte Stellplätze, wie Car-
ports sind innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig. Die Einschränkung der Zuläs-
sigkeit für Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und Carports wird vorgenommen um eine Konzent-
ration der Garagen nahe des Hauptgebäudes zu erreichen und zur Reduzierung der Erschlie-
ßungswege. 

Hauptleitungen (Kabel) zur Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikation, Strom und Breit-
bandanschlüssen sind in den öffentlichen Flächen und unterirdisch zu verlegen. Hierdurch soll aus 
städtebaulichen Gründen eine ansprechende Gestaltung sichergestellt werden. Rechtsgrundlage 
hierfür bietet § 9 (1) Ziffer 13 BauGB. 

5.4 Bauweise 

Im Plangebiet ist die abweichende Bauweise nach § 22 (4) der Baunutzungsverordnung festgesetzt.  
Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser mit seitlichem Grenzabstand gemäß Regelungen der Lan-
desbauordnung RLP zulässig, um dem ländlichen Charakter des Wohngebietes und der vorhande-
nen Siedlungsrandlage Rechnung zu tragen. Zusätzlich wird die Gebäude-Frontlänge entlang der 
Erschließungsstraßen wie folgt beschränkt:  

- Maximale Frontlänge Einzelhaus: 16,0 m 
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- Maximale Frontlänge Doppelhaushälfte: 10,0 m 

- Maximale Frontlänge Doppelhaus: 20,0 m 

Unberücksichtigt bleiben hierbei baulich direkt an das Gebäude angeschlossene Garagengebäude. 

Zur Erläuterung: Einzelhäuser sind allseitig freistehende Gebäude und haben an den beiden seitli-
chen sowie an den rückwärtigen Nachbargrenzen die nach Landesbauordnung erforderlichen Ab-
standsflächen einzuhalten. 

Unter einem Doppelhaus ist die Errichtung zweier konstruktiv selbständiger Gebäude, die an einer 
Seite aneinander gebaut sind zu verstehen. An den beiden seitlichen sowie an den rückwärtigen 
Nachbargrenzen sind die nach Landesbauordnung erforderlichen Abstandsflächen einzuhalten. Üb-
licherweise zeichnet sich das Doppelhaus dadurch aus, dass es auf zwei verschiedenen aneinan-
dergrenzenden Grundstücken errichtet wird. 

Diese Festsetzungen kommen den Erfordernissen zur Einbindung in das bestehende Siedlungsge-
füge und das vorhandene Ortsbild entgegen. Weiterhin wird ein eingriffsrelevanter Einfluss auf das 
Landschaftsbild genommen, da auf diese Weise eine aufgelockerte Bebauung entsteht, die einen 
halbtransparenten neuen Ortsrand bildet. Dadurch wird eine gute Einbindung in das Landschaftsbild 
erreicht. 

5.5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Auf Rechtsgrundlage des § 9 (4) BauGB i. V. m. § 88 (6) LBauO werden einige grundlegende bau-
ordnungsrechtlich-gestalterische Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, um grobe 
gestalterische Fehlentwicklungen zu unterbinden und eine landschaftsbildverträgliche Gestaltung 
des Baugebietes zu schaffen. 

Im Wesentlichen wird eine Dachneigungsspannbreite für Hauptgebäude verbindlich festgesetzt. 
Dabei erfolgt eine differenzierte Festsetzung für die Ordnungsbereiche 1 und 2. Es gilt, dass im 
Ordnungsbereich 1 nur Dächer mit einer Neigung von 0° bis 45° zulässig sind. Im Ordnungsbereich 
2 sind nur Dächer mit einer Neigung von 0° bis 25° zulässig. 

Damit soll verstärkt auf die Bestandsbebauung an der Gemeindestraße „Unterer Berg“ Rücksicht 
genommen werden, so dass eine maximal eingeschossige Bebauung mit flachen und relativ flach 
geneigten Dächern in der obersten Bauzeile nur zulässig sind. 

Hauptgebäude mit einem einzigen, durchgehenden Pultdach sind im Plangebiet unzulässig. Diese 
Dachform entspricht nicht den städtebaulich-gestalterischen Zielvorstellungen der Gemeinde für ein 
Hauptgebäude im vorliegenden Plangebiet. Die Dachform und Dachneigung für Garagen und bauli-
che Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind frei wählbar, da diese dem Hauptgebäude 
untergeordnet und damit nicht die prägenden Gebäude auf dem Wohngrundstück sein werden.  

Die Länge von Dachaufbauten wird auf 3/4 der Länge der jeweiligen Gebäudeseite begrenzt. 
Dadurch sollen überbreite Dachaufbauten vermieden werden, die optisch gestalterisch nicht an-
sprechend sind, da der Dachbereich zu wuchtig wirkt.  

Im Bebauungsplan wird auch geregelt, dass Grundstückseinfriedungen entlang öffentlicher Straßen 
(straßenseitige Grenze) nur in Form von Hecken, Zäunen oder Mauerwerk bis zu einer Höhe von 
maximal 1,0 m zulässig sind. Die Höhe wird gemessen zwischen dem obersten Punkt der Einfrie-
dung und Oberkante Straßenverkehrsfläche. Durch diese Festsetzung soll sichergestellt werden, 
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dass der Charakter eines offenen und locker bebauten sowie transparenten Siedlungsgefüges er-
halten bleibt. Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit durch eine bessere Einsehbarkeit des 
Straßenraums ist die Festsetzung begründet. 

Um eine Überlastung der öffentlichen Verkehrsflächen durch ruhenden Verkehr zu vermeiden, wird 
im Bebauungsplan festgesetzt, dass pro entstehende Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze auf 
dem Grundstück herzustellen sind. Diese dienen der Aufnahme des ruhenden Verkehrs. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie nicht als Stellplatz, 
Gebäudeerschließung, Zufahrt oder für sonstige zulässige Nutzung benötigt werden, landschafts-
gärtnerisch anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Hierbei ist eine Gestaltung der 
Vorgärten und übrigen Garten-/ Freiflächenanteile des Baugrundstücks als flächenhafte Gärten mit 
Kies-, Splitt- oder Schotterschüttungen unzulässig. 

Neben den verbindlichen Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan zusätzliche Hinweise zur 
Gestaltung aufgenommen, um zu appellieren grobe gestalterische Fehlentwicklungen zu vermei-
den. Es wird von der Ortsgemeinde empfohlen: Außenanstriche, Außenputze und Verblendungen 
sollten nicht in grell und stark leuchtenden Farben ausgeführt werden. An Gebäuden sollten glän-
zende Materialien zur großflächigen Fassadengestaltung, die eine landschaftsbildbeeinträchtigende 
Wirkung haben könnten, nicht verwendet werden. 

Zur Klarstellung der Beachtlichkeit der Grenzabstände nach dem Landesnachbarrechtsgesetz 
(LNRG) wird ein zusätzlicher Hinweis in die Planurkunde aufgenommen: 

Auf die gesetzlichen Bestimmungen des § 42 LNRG (Grenzabstand von Einfriedungen) und der §§ 
44 ff. LNRG (Grenzabstände von Pflanzen) wird besonders hingewiesen. U.a. müssen danach Ein-
friedungen von der Grenze eines Wirtschaftsweges (§ 1 (5) des Landesstraßengesetzes) 0,5 m zu-
rückbleiben. 

5.6 Immissionsschutz 

Im Plangebiet selbst sind keine bewertungsrelevanten Emissionsquellen bekannt.  

Nördlich verläuft in einer Entfernung von ca. 125 m vom Plangebiet die Landesstraße L 107, in-
nerörtlich als Bergstraße bezeichnet. Westlich verläuft in einer Entfernung von ca. 270 m durch die 
Ortslage die Landesstraße L98, innerörtlich als Hauptstraße bezeichnet. Es wurde seitens der 
KARST INGENIEURE GMBH eine überschlägige Schallprognose gemäß DIN 18005 erstellt, um 
dahingehende immissionsschutztechnische Aspekte präziser bewerten zu können. Gemäß den Er-
gebnissen ist eine potenzielle Überschreitung der Orientierungswerte nach DIN 18005 für Allgemei-
nes Wohngebiet nicht zu erwarten. Daher werden keine verkehrlichen Schallimmissionen er-
kannt. Die Ergebnisse werden in der Begründung daher nicht nochmals explizit erläutert.  

In einer Entfernung von ca. 80 m ist eine im Rahmen der Privilegierung des § 35 BauGB vor Jahr-
zehnten entstandene landwirtschaftlich genutzte Hofstelle nordöstlich des Plangebietes im Außen-
bereich verortet. 

Östlich des Plangebiets befindet sich in einer Entfernung von ca. 95 m ein ehemaliger landwirt-
schaftlicher Betrieb. Es könnten möglicherweise Schall- und Geruchsimmissionen auf das geplante 
Plangebiet einwirken. Daher wurden ein Schallgutachten sowie ein Geruchsgutachten eingeholt. 

Schalltechnisches Gutachten (vom Juli 2022): 
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Aufgrund der fortbestehenden Nutzungsgenehmigungen sollen die Schallimmissionen hinsichtlich 
der zwei landwirtschaftlichen genutzten Hofstellen innerhalb des Plangebiets nach DIN 18005 prog-
nostiziert und eingeordnet werden. Bei dem schalltechnischen Gutachten handelt es sich lediglich 
um einen Entwurfsstand, da sich die Plankonzeption zwischenzeitlich geändert hat. Der Geltungs-
bereich wurde auf den Bereich westlich des Wirtschaftswegs verkleinert. Da die Untersuchungsflä-
che weiträumiger ist als die geplante Fläche, sind die Ergebnisse übertragbar. 
 

 

Abb.: Auszug aus dem Schallgutachten - Untersu-
chungsgebiet mit altem Geltungsbereich (unmaß-
stäblich; Quelle: MUUT Meß- und Umwelttechnik 

GmbH) 

 

Abb.: Auszug aus dem BP - Neuer Geltungsbereich 
des Plangebietes (unmaßstäblich; Stand: §§ 3(1), 

4(1) BauGB) 

Die beiden Grundstücke mit ihren landwirtschaftlichen Nutzungen in der Bergstraße 42 (südliche 
Hofstelle) und der Bergstraße 40 (nördliche Hofstelle) wurden untersucht. Innerhalb des Grund-
stücks Bergstraße 40 befindet sich ein Festmistplatz. 

Die Berechnungen des Lärmpegels werden mit dem Programmsystem LIMA der Stapelfeldt Ingeni-
eurges. mbH, Dortmund, in Version 2022 durchgeführt; die Berechnungsergebnisse des Pro-
gramms sind qualitätskontrolliert nach DIN 45687. Auf Basis der Gebiets- und Umgebungspläne 
wird ein digitales, dreidimensionales Modell aufgebaut, welches auch den Höhenverlauf sowie nä-
herungsweise die Bodeneigenschaften (reflektierend/absorbierend) umfasst. 

Die genannten Orientierungswerte für Gewerbe entsprechen den Immissionsrichtwerten für den 
Beurteilungspegel nach TA Lärm [TAL]. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt nach DIN 
18005 [1] für Gewerbe nach ISO 9613-2 und TA Lärm. 

„3.2 Gesamt-Schallimmission beider Betriebe 

Es wird nunmehr die Schallimmission betrachtet, die sich ergibt, wenn die Freifläche der beiden 
Betriebe mit einer gewerblichen Nutzung nach Abschnitt 2.5 mit Schallleistung 60 dB(A) und 
achtstündiger Gesamtbetriebszeit tags (genauer: Nutzungszeit 50% bei Verteilung über die ge-
samte 16-stündige Tageszeit 6 bis 22 Uhr bzw. die ungünstigste Nachtstunde) belegt wird. Die 
Ausnahme der Hauptgebäude von der Schallemission ist notwendig, um auch deren Abschir-
mungen und Reflexionen mit betrachten zu können. 

Für den Betrieb Bergstraße 42 mit der vorhandenen Ferienwohnung und der zugehörigen zu-
künftigen Wohnnutzung auf dem angrenzenden Eckgrundstück im Plangebiet (nach Abschnitt 
2.4.1) kann allerdings die gesamte Fläche südlich des Hauses ausgenommen werden, hier 
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entstünde sonst ein „Eigenkonflikt“. Entlang der Westgrenze des Betriebsgrundstücks befindet 
sich im nördlichen Teil ein Hecken- und Baumstreifen, der zwar vom Bebauungsplan erfasst ist, 
aber beim Betrieb verbleibt. 

Die berechnete Schallimmission ist in Abb. 7 als Farbkarte für eine Berechnungshöhe von 2 m 
über Grund (Außenbereich) dargestellt. In den braun eingetragenen Gebieten wird der Orientie-
rungswert für Allgemeine Wohngebiete in Höhe von 55 dB(A) eingehalten oder unterschritten. 
Die Farbstufen gelb und grün gelten entsprechend für Pegel von 50 bzw. 45 dB(A). 

Im Plangebiet werden zumeist die Richtwerte eines Reinen Wohngebiets (gelb) erreicht.“ 

 

Abb.: Beurteilungspegel Festmistplatz Bergstraße 40 bei Betrieb zwischen 6 und 7 Uhr – inkl. 
Ruhezeitenzuschlag in Wohngebieten (Quelle: Abb.6 des Schallgutachten S. 12, MUUT Meß- 

und Umwelttechnik GmbH, Datum 07.2022) 
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Abb.: Beurteilungspegel der Schallimmission tags Außenbereich (2 m über Grund) auf der 
Basis flächenbezogener Schallleistungspegel (Quelle: Abb.7 des Schallgutachten S. 13, MUUT 

Meß- und Umwelttechnik GmbH, Datum 07.2022) 

Im Schallgutachten wurden mehrere Immissionsorte untersucht. Das Schallgutachten wird der Be-
gründung als separate Anlage beigefügt. Das Ergebnis wird wie folgt zusammengefasst: 

„[…] Da das Plangebiet vom nördlichen Betrieb, Bergstraße 40, hinreichend Abstand hält und 
dieser Betrieb durch bereits vorhandene Wohnbebauung begrenzt wird, ergeben sich keine zu-
sätzlichen Anforderungen an den Betrieb. 

Der südliche Betrieb, Bergstraße 42, wird - entsprechend der vorliegenden Nutzungsstruktur 
und der Vereinbarung mit der Ortsgemeinde - im südlichen Teil ohne Weiteres vereinbar mit 
der Plangebietsausweisung. Der eigentliche Hofbereich macht dagegen kleinere Festsetzun-
gen für das angrenzende Grundstück im Planbereich erforderlich. 

In beiden Betrieben ist bereits derzeit kein regelmäßiger, lärmrelevanter Nachtbetrieb zulässig. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gelegentliche Geräusche der landwirtschaftlichen 
Nutzung und insbesondere Tierlaute (auch nachts) als ortstypisch anzusehen sind.“ 

Gemäß der Darstellung der Lärmpegel ist das aktuelle Bebauungsplangebiet mit dem verkleinerten, 
neuen Geltungsbereich, der sich nur auf die Flächen westlich des Wirtschaftswegs beschränkt, 
nicht von den beiden landwirtschaftlichen Hofstellen betroffen. Hier liegen keine planrelevanten 
Überschreitungen von Richtwerten vor. Der Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
für ein WA-Gebiet kann erbracht werden. 
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Es bedarf keiner weitergehender Festsetzungen im Bebauungsplan. 

Immissionsprognose Geruchsstoffe/Stäube (vom Mai 2022): 

Hinsichtlich möglicher Geruchsimmissionen durch die landwirtschaftlichen Betriebe nordöstlich so-
wie östlich des Plangebiets ist durch das Sachverständigenbüro Meodor ein Fachgutachten zum 
Immissionsprognose von Geruchsstoffen und Stäube erstellt worden. 

Es wird seitens der Plangeberin angemerkt, dass Grundlage des Fachgutachtens der größere Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans war, der Gegenstand eines bereits damals durchgeführten 
Planaufstellungsverfahrens in den Jahren 2015 bis 2019 war. 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, für den Beriech der Geruchs- und Staubbelastun-
gen zu klären, ob auf der Planfläche erhebliche/unzumutbare Geruchs- oder Staubeinwirkungen zu 
erwarten sind, die den Anforderungen des § 1, (6), Nr. 1 bzw. § 34, (1) BauGB (die „allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse […] müssen gewahrt bleiben“) entge-
genstehen könnten. 

Das Geruchsgutachten liegt mit Datum vom 10.05.2022 vor und wird dem Bebauungsplan als sepa-
rate Anlage hinzugefügt. 

Zur Festlegung des Rechengebietes bzw. Untersuchungsraums (Areal, in dem sich alle Emittenten 
befinden, die ggf. auf das Plangebiet einwirken können) wurde entsprechend den Richtlinienvorga-
ben ein 600 m Radius (zirka vom Rand des Plangebiets) aufgetragen: 

 

Abb.: Festlegung Rechengebiet/Untersuchungsraum – 600 m Radius (Quelle: Immissionsprog-
nose Geruchsstoffe/Stäube, Abbildung 8 auf der S. 29, 10.05.2022, Meodor UDL UG) 
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Die Bearbeitung der Immissionsprognose erfolgte vor dem Hintergrund der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2021), der Richtlinie Emissionen und Immissionen aus der Tierhal-
tung VDI 3894, Blatt 1, und weiterer Fachinformationen. 

Für die Ausbreitungsrechnungen wurde das Partikelmodell AUSTAL (AUSTAL 3.1.2) und das dort 
implementierte Windfeldmodell TALdia (TALdia 3.1.2) unter Beachtung der Hinweise der Richtlinie 
VDI 3783, Blatt 13 (Umweltmeteorologie – Qualitätssicherung in der Immissionsprognose) und der 
Hinweise in verschiedenen Leitfäden verwendet. 

Grundlage der für die Ausbreitungsrechnungen herangezogenen Geländegliederung war das DGM 
25 (Digitales Geländemodell) der Landesvermessung Rheinland-Pfalz. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen sind Geruchsemmissionen sowie Staubemissionen 
von Staub/Feinstaun/PM 10/ PM 2,5 untersucht und ermittelt wurden. 

 

Abb.: Geruchsstoffe – Rasterflächen – Auszug aus dem Geruchsgutachten (Quelle: Immissi-
onsprognose Geruchsstoffe/Stäube, Abbildung 19 auf der S. 42, 10.05.2022, Meodor UDL UG) 

„[…]Die Geruchsbelastung läge mit bis knapp 30 % d. J.-Std. deutlich oberhalb des nach An-
hang 7 der TA Luft anzusetzenden Immissionswertes/Richtwertes von 10 % d. J.-Std. für 
Wohngebiete. Damit können – innerhalb der bisherigen Planung – erhebliche/unzumutbare Ge-
ruchseinwirkungen im östlichen Bereich des Bebauungsplans nicht ausgeschlossen werden. 
[…] 
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Würde hier (Behördenentscheidung) der Immissionswert/Richtwert für Wohngebiete von 10 % 
d. J.-Std. in Ansatz gebracht, wäre die überwiegende Anzahl der Flächen östlich der Straße 
„Unterer Berg“ aus Immissionsschutzsicht für eine Wohnnutzung nicht geeignet. […]“ 

 

Abb.: Partialbelastung PM 10 (Quelle: Immissionsprognose Geruchsstoffe/Stäube, Abbildung 23 
auf der S. 46, 10.05.2022, Meodor UDL UG) 

„Wie der Darstellung entnommen werden kann, treten im (verbleibenden Plangebiet) mit zwei 
Wohngebäuden auf der Ostseite der Straße „Unterer Berg“ keine PM10-Belastungen oberhalb 
der Irrelevanzschwelle auf.  

[…] 

In oder im Umfeld der Ortschaft Landkern sind nach unserer Kenntnis keine Staubemittenten 
vorhanden, die hinreichende Anhaltspunkte liefern würden, dass in der Gesamtstaubbelastung 
(getrennt nach den Komponenten PM10 und PM2,5 – vgl. Kapitel 2.3.8 Bewertungsmaßstäbe 
Staubbelastung) die Immissionswerte der TA Luft 2021 überschritten sein könnten.“ 

Die Ergebnisse dieser Immissionsprognose werden wie folgt erläutert: 

„5.1 Geruchsstoffe 

Auswahl Bewertungsmaßstäbe 

- Einhaltung Immissionswerte/Richtwerte TA Luft 2021, Anhang 7: 10 % - 15 % - 20 % - 25 
% d. J.-Std. (vgl. Ausführungen im Grundlagenkapitel) 
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- Wohngebiet (WA, WR): Immissionswert/Richtwert 10 % d. J.-Std. 

Untersuchungs-Ergebnis 

- Bei Entfall der o.g. Wohngebäude in der bisherigen Planung wird der Immissions-
wert/Richtwert für Wohngebiete von 10 % der Jahresstunden auf den verbleibenden Flä-
chen eingehalten. 

5.2 Feinstaub/PM10/PM2,5 

Auswahl Bewertungsmaßstäbe 

- Einhaltung PM10-Jahresmittelwert 40 μg/m³ 

- Einhaltung PM10-Tagesmittelwert 50 μg/m³ (bei 35 zulässigen Überschreitungen pro Jahr) 

- Einhaltung PM10-Irrelevanzwert 1,2 μg/m³ 

- Einhaltung PM2,5-Jahresmittelwert 25 μg/m³ 

- Einhaltung PM2,5-Irrelevanzwert 0,75 μg/m³ 

Untersuchungs-Ergebnisse 

- Aus der Staubelastungsermittlung ergeben sich keine Einschränkungen für die (aufgrund 
der Geruchsuntersuchung) verbleibenden Wohnflächen. 

Die immissionsschutzfachliche Bewertung der Untersuchungsergebnisse ist den zuständigen 
Behörden vorbehalten.“ 

Bei dem Geruch- und Staubgutachten handelt es sich, wie eingangs des Abschnitts erläutert, um 
eine Untersuchung zum alten Entwurfsstand des vorliegenden Bebauungsplans. Zwischenzeitlich 
hat sich die Plankonzeption geändert. Der Geltungsbereich wurde auf den Bereich westlich des 
Wirtschaftswegs verkleinert. Damit wurden die dem Gutachten zu Grunde liegenden Annahmen zu 
alten Baugenehmigungen und die sich hieraus ergebenden Berechnungsergebnisse des Gutach-
tens berücksichtigt und die Plangebietsfläche verkleinert. Die Teilflächen östlich der Wirtschafts-
wegeparzelle wurden aus der Konzeption des Bebauungsplans herausgenommen. 

So ist wie oben anhand der Aussage aus dem Gutachten zitiert werden kann, der östliche Teil des 
seinerzeit festgelegten Geltungsbereichs nicht mehr Bestandteil des aktuellen Geltungsbereichs. 
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Wie in der Abbildung 21 des Gutachtens (S. 44) bereits dargestellt, liegt der aktuell Geltungsbereich 
des Plangebiets westlich des Wirtschaftswegs innerhalb eines Immissionswertes von maximal 10 % 
d.J.-Std. für Wohngebiete. Daher sind Geruch- und Staubimmissionen im aktuellen Plangebiet 
nicht unzulässig zu erwarten. Der Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse für ein 
WA-Gebiet kann erbracht werden. 

Es bedarf keiner weitergehender Festsetzungen im Bebauungsplan.  

5.7 Landschaftsplanung und grünordnerische Festsetzungen / Hinweise 

Im Bebauungsplan sind auch Festsetzungen zu landschaftsplanerischen Aspekten enthalten. Im 
Hinblick auf eine innere Durchgrünung des Plangebiets und eine randliche Eingrünung werden ver-
schiedene textliche Festsetzungen zur privaten Grundstücksbepflanzung vorgegeben.  

An der Grenze des Plangebietes zur offenen Landschaft hin wird über den zeichnerisch festgesetz-
ten Ordnungsbereich A eine Fläche mit Pflanzgebot zur Eingrünung der Wohngrundstücke festge-
setzt. Diese dient einem verträglichen Übergang des Plangebietes in das Landschaftsbild durch 
Ausgestaltung eines begrünten Ortsrandes. Die zeichnerisch festgesetzten Flächen des Ordnungs-
bereichs A geben den Bepflanzungsbereich zur Baugebietseingrünung vor.  

Über die Textfestsetzungen wird vorgegeben, dass die Flächen des Ordnungsbereichs A mit heimi-
schen standortgerechten Sträuchern zu bepflanzen und durch artgerechte Pflege langfristig zu er-
halten sind. Hierzu sind je 100 m² festgesetzte Pflanzfläche 10 Sträucher zu setzen. Abgängige 
Gehölze sind zu ersetzen. 

Eine detaillierte Pflanzliste als Vorschlagsliste ist dem Begründungsanhang zu entnehmen. 
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Es erfolgt zudem der folgende Hinweis im Bebauungsplan: 

In den Bauvorlagen bzw. im Bauantrag ist nachzuweisen, in welcher Art und Weise die Pflanzfest-
setzungen für die privaten Baugrundstücke umgesetzt werden (z. B. unter Beifügung eines Bepflan-
zungsplans). 

Bei der Anpflanzung der Gehölze sind die Grenzabstände nach § 44 ff. Landesnachbarrechtsgesetz 
(LNRG) zu beachten. Diese betragen mind. 0,5 m. An der Grenze zu landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken verdoppeln sich die maßgeblichen Abstände. Der Abstand wird gemäß § 47 LNRG 
von der Mitte des Baumstammes, des Strauches oder der Hecke bis zur Grenzlinie gemessen, und 
zwar an der Stelle, an der die Pflanze aus dem Boden austritt. 

Entscheidend ist, dass die zu pflanzenden Gehölze innerhalb des Pflanzstreifens angepflanzt wer-
den („stocken“). Unter Berücksichtigung der flexiblen Wahlmöglichkeit der zu pflanzenden Arten (es 
sei hierzu auf die Pflanzenempfehlungsliste am Ende der Begründung verwiesen) ist es für den ein-
zelnen Bauherrn möglich und erforderlich, solche Arten und Pflanzen zu wählen, die die Vorgaben 
des Landesnachbarrechtsgesetzes (§§ 44 ff.) zu Grenzabständen berücksichtigen. 

 

Die Umsetzung der Pflanzmaßnahmen sollte spätestens in der auf den Baubeginn folgenden Ve-
getationsperiode erfolgen.  
Nach der ehemaligen Verwaltungsvorschrift für die Landschaftsplanung in der Bauleitplanung dür-
fen zwischen Baubeginn und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen maximal 2 Jahre lie-
gen. 

Im Hinblick auf die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge wird festgesetzt, dass Gebäudezuwe-
ge, Hofflächen, Zufahrten und Stellplätze mit offenporigen, versickerungsfähigen Belägen (z.B. 
Drän- oder Rasenpflaster, Schotterrasen, großfugige Pflasterarten, etc.) zu befestigen sind. 

Es ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass gemäß § 10 (4) LBauO RLP Befestigungen, die die 
Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich beschränken, nur zulässig sind, soweit ihre Zweck-
bestimmung dies erfordert.  

Die Fläche des Ordnungsbereiches C (Gemarkung Landkern, Flur 6, Flurstück 73 tlw.) ist als arten-
reiche Extensivwiese mit der zusätzlichen Zweckbestimmung der Rückhaltung von Niederschlags-
wasser zu entwickeln. 

Das nicht auf den einzelnen Baugrundstücken zurückgehaltene unbelastete Niederschlagswasser 
ist den für die Rückhaltung vorgesehenen Flächen im Ordnungsbereich C zuzuführen und dort zu-
rückzuhalten. Hierzu sind möglichst naturnah gestaltete Erdbecken anzulegen und zu begrünen. 

Die verbleibenden Freiflächen sind als extensiv genutzte Grünlandwiesen zu entwickeln und zu 
pflegen. Vorhandene Obstbäume, die nicht im Konflikt mit der Anlage des Regenrückhaltebeckens 
stehen, sind zu erhalten. 

Auf der östlich angrenzenden Fläche des Ordnungsbereichs B ist zum Ausgleich der Eingriffe durch 
die Herstellung des Regenrückhaltebeckens eine extensiv genutzte Streuobstwiese anzulegen. 

In der westlichen Ecke des Geltungsbereichs ist eine extensiv genutzte Grünlandfläche als Ord-
nungsbereich D zu entwickeln. Diese Fläche dient als öffentliche Grünfläche für die Naherholung 
sowie als interne Ausgleichsfläche. Dafür ist die vorhandene artenarme Grünlandfläche mit einer 
Initialsaat von Regiosaatgut zu unterstützen. Für die Aussaat des Regiosaatguts ist die Grasnarbe 
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des Grünlandes zu fräsen, um die Konkurrenzkraft zu reduzieren und das Saatbett vorzubereiten. 
Alternativ kann auch eine Roto- oder Rollegge eingesetzt werden. Der Vorgang mit der Egge muss 
unter Umständen mehrmals wiederholt werden, bis etwa 50 – 70 % offener Boden vorhanden ist. 
Es ist Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 7 zu verwenden. Die Fläche ist durch eine zweimali-
ge Mahd pro Jahr dauerhaft zu pflegen. Die erste Mahd erfolgt nicht ab Mitte Juni, die zweite ab 
September. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Mulchen oder Häckseln sowie der Einsatz von 
chemisch-synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie der Umbruch der Wiese sind 
nicht zulässig. 

In den Bebauungsplan wird außerdem der Hinweis aufgenommen, dass bei Eingriffen in den Bau-
grund durch den Bauherrn die einschlägigen Regelwerke sowie die Vorgaben der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenversorgung zu berücksichtigen sind. 

5.8 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Strom, Wasser und Telekommunikation kann grundsätzlich durch Anschluss an 
das vorhandene Versorgungsnetz gewährleistet werden. Ein entsprechender ergänzender Ausbau 
ist erforderlich.  

Die Stromversorgung des Plangebiets erfolgt über den Anschluss an das Ortsnetz von Landkern. 

Die für das Baugebiet notwendigen Versorgungsleitungen und -anlagen werden auf öffentlichen 
Flächen installiert. Konkrete Standortabsprachen sind hier noch erforderlich. Die Abstimmung hat 
zu gegebener Zeit im Rahmen der Erschließungs- und Ausführungsplanung zu erfolgen. 

Die Wasserversorgung für das Plangebiet "Unterer Berg“ erfolgt durch Anschluss an das bestehen-
de Ortsnetz. 

Zur Sicherung der Abwasserbeseitigung im Plangebiet mittels Pumpstation wird im Süden, im 
Randbereich des Wirtschaftswegs eine Fläche für Entsorgungsanlagen festgesetzt. 

Die geplante Straßenverkehrsfläche weist eine ausreichende Dimensionierung auf, um sämtliche 
benötigte Versorgungs- und Entsorgungsleitungen unterzubringen. Detailabstimmungen über not-
wendigen Platzbedarf sowie den Ablauf der Erschließungsarbeiten haben im Verfahren der Ausbau- 
und Erschließungsplanung zu erfolgen.  

Im Rahmen der konkreten Erschließungsplanung bzw. Erschließung des Baugebietes ist eine Ab-
stimmung der jeweiligen Versorgungsträger mit der umsetzenden Baufirma erforderlich. Diese Ab-
stimmung kann erst zum Zeitpunkt der Realisierung erfolgen. Eine rechtzeitige bzw. frühzeitige Ab-
stimmung und Koordinierung von Erschließungsbaumaßnahmen ist grundsätzlich zu empfehlen. 

Aussagen zur Entwässerungsplanung 

Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) “soll das Niederschlagswasser ortsnah versi-
ckert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in 
ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.“ 

Es wird zunächst empfohlen, das auf den Baugrundstücksflächen anfallende unbelastete Nieder-
schlagswasser dort selbst in ausreichend dimensionierten Mulden oder Zisternen zurückzuhalten. 
Das in Zisternen gesammelte Wasser darf als Brauchwasser zur Gartenbewässerung bzw. Toilet-
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tenspülung weiterverwendet werden. Die Mulden und/oder Zisternen sind so zu bemessen, dass je 
100 m² versiegelte Grundstücksfläche 4-5 m³ Volumen zur Verfügung stehen. 

Die innerhäusliche Verwendung von Niederschlagswasser ist dem Abwasserwerk der Verbands-
gemeinde Kaisersesch und dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen (vgl. § 13 (3) Trinkwas-
serverordnung). 

Da davon auszugehen ist, dass nicht sämtliches anfallendes Niederschlagswasser auf den Privat-
grundstücken zurückgehalten werden kann, sieht die Planung eine Fläche vor, in der die Errichtung 
eines Regenrückhaltebeckens möglich ist. Es handelt sich in der Flur 6 um das Flurstück 73 tlw., 
Gemarkung Landkern. Im Bebauungsplan wird die Fläche bauplanungsrechtlich nach § 9 (1) Ziffer 
14 i.V.m. Ziffer 20 BauGB festgesetzt. Die Zuleitung erfolgt über zu verlegende Niederschlagswas-
serleitungen in öffentlichen (Verkehrs-)flächen. 

Die Fläche des Ordnungsbereichs C dient der Niederschlagswasserbeseitigung im Sinne einer rei-
nen Regenrückhaltung. Einzelheiten regelt die Textfestsetzung Nr. 8.2 des Bebauungsplans.  

Die Fläche des Ordnungsbereichs C wird dabei als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Exten-
sivwiese“ festgesetzt mit der zusätzlichen Zweckbestimmung der Rückhaltung von Niederschlags-
wasser. Dabei ist das nicht auf den einzelnen Baugrundstücken zurückgehaltene, unbelastete Nie-
derschlagswasser in den für die Rückhaltung vorgesehenen Flächen im Ordnungsbereich C zuzu-
führen und dort zurückzuhalten. Hierzu sind möglichst naturnahe gestaltete Erdbecken anzulegen 
und zu begrünen. 

Der Drosselabfluss und Notüberlauf des Regenrückhaltebeckens ist so geplant, dass keine Beein-
trächtigung angrenzender Flächen, insbesondere landwirtschaftlicher Flächen erfolgt. Dabei ist eine 
Ableitung in östliche Richtung, in Richtung des nächstgelegenen Vorfluters im Gemarkungsbereich 
„In Tellwiese“ vorgesehen. 

Einzelheiten werden im Rahmen der entwässerungstechnischen Fach- und damit Erschließungs-
planung festgelegt. 

Im Zuge der Entwässerungsplanung auf dem Flurstück 73 ist sicherzustellen, dass es nicht zur 
Vernässung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen kommt. 

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell teilte im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 17.02.2017 (frühzei-
tigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB des ursprünglichen Bebauungsplanaufstellungsver-
fahrens) mit, dass folgende Versorgungsleitungen bzw. zu schützende Wasserversorgungseinrich-
tungen des Kreiswasserwerkes vorgesehen sind: Hauptleitungen, Hausanschlüsse, Schieber- und 
Hydranten. Die Kreiswerke Cochem-Zell bitten um Beachtung der als Anlage dieser Begründung 
beigefügten Hinweise und technischen Ausführungsbestimmungen. Darüber hinaus wurde um Be-
rücksichtigung der brandschutztechnischen Belange gebeten, die ebenfalls dem Anhang der Be-
gründung zu entnehmen sind. 

Darüber hinaus gibt das Gesundheitsamt des Landkreises Cochem-Zell Hinweise zu Dachab-
laufwasser/Verwendung im häuslichen Bereich sowie zur Anzeigepflicht und zu besonderen Anfor-
derungen. Die Hinweise sind dem Anhang dieser Begründung zu entnehmen. Von Seiten des Ge-
sundheitsamtes Cochem-Zell werden keine Bedenken erhoben, wenn die genannten Hinweise be-
achtet werden. 

Details der Entwässerungsplanung sind jedoch letztendlich der konkreten Fachplanung vor-
behalten. 
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Starkregenvorsorge: 

Die Plangebietsfläche fällt von Nordwest nach Südost ab. Starkregenereignisse und deren Auswir-
kungen auf das Plangebiet sind laut den Karten des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz als 
nicht gefährdet eingestuft. Bei einem außergewöhnlichen Starkregenereignis (SRI 7, über einen 
Zeitraum von 1 Std.) kann es im östlichen Randbereich des Plangebiets zu Oberflächenabflüssen 
mit einer Höhe von etwa 5 bis 10 cm kommen. Die Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 0,2 und 0,5 
m/s.  

 

Abb.: Wassertiefen und Fließrichtung bei außergewöhnlichem Starkregen (SRI 7, 1Std.) und 
Fließrichtung gemäß der Darstellung des GDA-Wassers, mit rot markierter Lage des Plange-

biets (GDA-Wasser RLP; unmaßstäblich/verändert) 

Das Eindringen von Außengebietswasser aus den umliegenden Landwirtschaftsflächen bei 
Starkregenereignissen ist aufgrund der Geländeneigung sehr unwahrscheinlich, da das Plangebiet 
nach Südosten abfällt. Westlich des Plangebiets fließt das Wasser gemäß der Geländeneigung 
nach Westen dem Gewässer III. Ordnung „Bach am Alten Forsthaus“ zu.  

Trotzdem können unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans durch die Bauherrinnen 
und Bauherren weitere Maßnahmen im Kontext extremer Wetterbedingungen sowie im Rahmen 
des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel durchgeführt werden. 

Für die nachfolgende objektbezogene Ausführungsplanung wird darauf hingewiesen, dass Neubau-
ten möglichst in einer an Überflutungen angepassten Bauweise erfolgen sollten. Abflussrinnen soll-
ten von Bebauung freigehalten werden und geeignete Maßnahmen (wie z. B. Notwasserwege) er-
griffen werden, sodass ein möglichst schadloser Abfluss des Wassers durch die Bebauung gewähr-
leistet werden kann. Es sollten gegebenenfalls Maßnahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt 
werden. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-
minderung zu treffen. 
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5.9 Bergbau/Altbergbau und Altablagerungen 

Gemäß Stellungnahme des Landesamts für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz liegt der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans im Bereich der auf Eisen verliehenen, aber bereits erloschenen 
Bergwerksfelder „Landkern I“ und „ Landkern VI“.  

Kenntnisse über die letzten Eigentümer/innen liegen dem Landesamt nicht vor. 

Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, 
dass auf dem Konzessionsplan der Eisensteingrube „Landkern“ aus dem Jahr 1847 Hinweise auf 
ehemalige bergbauliche Aktivitäten in der Umgebung von Landkern dokumentiert sind. Für Neu-
bauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) sind entspre-
chend objektbezogene Baugrunduntersuchungen sowie bei hängigem Gelände Untersuchungen 
zur Hangstabilität zu empfehlen. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

Die Kreisverwaltung Cochem-Zell weist in einer Stellungnahme zum Plangebiet vom 05.10.2018 da-
rauf hin, dass bei der Planung und Ausführung die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV), die DIN 19731 und ergänzend hierzu die ALEX Merk- und Informati-
onsblätter des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zu berücksichtigen sind, 
hauptsächlich das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB-Leitfaden für 
die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. (Anmerkung: Da der vorliegende Be-
bauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt wird, erfolgt nach den ge-
setzlichen Bestimmungen keine Plan-Umweltprüfung.) 

Falls sich bei den Baumaßnahmen Überschuss-Böden ergeben, ist der Genehmigungsbehörde ein 
Entsorgungskonzept vorzulegen. 

Altablagerungsflächen sind im Plangebiet nicht bekannt. 

5.10 Denkmalschutz und Archäologie 

Gemäß Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesar-
chäologie, Außenstelle Koblenz vom 31.01.2017 sind nordöstlich des Plangebietes mehrere frühge-
schichtliche Fundstellen bekannt. Entsprechend sind auch archäologische Befunde innerhalb des 
Plangebietes nicht auszuschließen. 

Um archäologische Befunde vor Beginn der Erschließungsarbeiten zu erkennen wurde durch die 
GDKE die Durchführung von geomagnetischen Prospektionsaufnahmen gefordert. Diese wurde 
durch die Ortsgemeinde in Auftrag gegeben. 

Die Durchführung der geomagnetische  Prospektion erfolgte im Mai 2017. Nach Auswertung der 
Ergebnisse wurden im Februar 2018 an ermittelten Verdachtspunkten Baggersondagen unter Anlei-
tung eines Vertreters der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie angelegt 
(gemäß Stellungnahme der GDKE, Direktion Landesarchäologie vom 26.03.2018). 

Im Bereich der festgesetzten Grünfläche (Parzellen 32, 46 und 47 in der Flur 6) wurde ein römer-
zeitlicher Grabgarten verifiziert. Da hier aufgrund der Festsetzung als Grünfläche keine Überbauung 
vorgesehen ist, ist hier keine bauvorbereitende Untersuchung notwendig, da der Befund langfristig 
erhalten bleibt. 
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Die übrigen Baggersondagen ergaben keine archäologischen Befunde. Entsprechend erwartet die 
Fachbehörde keine weiteren Befunde im Plangebiet. Trotzdem möchte die Generaldirektion Kultu-
relles Erbe, Direktion Landesarchäologie die Bauarbeiten zur Erschließungsstraße sichten und bittet 
entsprechend um eine frühzeitige Angabe des Termin zum Beginn der Arbeiten. 

Entsprechend der ergänzenden Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion 
Landesarchäologie mit Datum vom 26.03.2018 wurde der in den Planunterlagen bereits bestehende 
Hinweis zum Denkmalschutz wie folgt aktualisiert und angepasst:  

Denkmalschutz: Gemäß Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Di-
rektion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz wird die Plangebietsfläche aus geographischen 
und topographischen Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche eingestuft. Dementspre-
chend können hier bei Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage tre-
ten, die vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen (§ 
19 Abs. 1 DSchG). Diese Funde sind gemäß §§ 16 - 21 Denkmalschutzgesetz an die Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Koblenz, Niederberger Höhe 1 (Tel. 0261 / 6675-3000 
oder per E-Mail landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de), zu melden. Der Beginn von Bauarbeiten 
ist der Generaldirektion mindestens 2 Wochen vor Baubeginn anzuzeigen. Die Untersuchung und 
Dokumentation der Funde muss gewährleistet sein. Ebenfalls sind die beschäftigen Firmen über 
den archäologischen Sachverhalt zu informieren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass unangemeldete Erd- und Bauarbeiten in Bereichen, in denen bis-
lang verborgene archäologische Denkmäler vermutet werden, ordnungswidrig sind und mit einer 
Geldbuße von bis zu einhundertfünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden können (§ 33, Abs. 
1 Nr. 13 DSchG RLP). 

5.11 Bodenordnung 

Eine Baulandumlegung im Sinne §§ 45 ff. BauGB ist im Bereich des Plangebietes nicht notwendig 
oder beabsichtigt. Es erfolgt seitens der Ortsgemeinde ein Ankauf, der sich nicht im Gemeindeei-
gentum befindlichen Parzellen des Plangebietes. Über eine Teilungsvermessung können dann 
zweckmäßig zugeschnittene Grundstücke geschaffen werden. 

5.12 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel 

Die Belange des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel sind gemäß §§ 1 Abs. 5 
und 1a Abs. 5 BauGB sowie § 13 Abs. 1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) als öffentliche Belange 
im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Die zunehmende Häufigkeit und Intensität ext-
remer Wetterereignisse – insbesondere Hitzeperioden sowie Starkregenereignisse mit lokalen 
Überflutungen – verdeutlichen die Notwendigkeit, Klimaschutz- und Klimaanpassungsaspekte auch 
im Rahmen der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen. 

Der vorliegende Bebauungsplan trägt diesen Anforderungen Rechnung. Die Berücksichtigung kli-
marelevanter Belange ergibt sich dabei aus dem städtebaulichen Gesamtkonzept, wie es bereits in 
den vorhergehenden Kapiteln der Begründung dargelegt ist. Ziel der Planung ist es, im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten der Bauleitplanung einen Beitrag zur Minderung klimarelevanter Auswir-
kungen sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu leisten, ohne dabei die städte-
baulichen Zielsetzungen der Gemeinde zu vernachlässigen. 
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Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen zur Begrenzung der Flächenversiegelung, etwa durch die 
Festsetzung einer niedrigen Grundflächenzahl (von 0,3) sowie durch die Ausweisung von Grünflä-
chen. Ergänzend wurden Regelungen zur Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstü-
cke getroffen, unter anderem durch den Ausschluss flächenhafter Kies-, Splitt- oder Schotterschüt-
tungen. Diese Festsetzungen tragen sowohl zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas als auch zur 
Förderung der Versickerung von Niederschlagswasser bei. 

Darüber hinaus wurden Aspekte des Regenwassermanagements in der Planung berücksichtigt. Ziel 
ist es, Abflussmengen und -spitzen zu reduzieren und damit sowohl den Wasserhaushalt als auch 
die Anpassung an Starkregenereignisse zu unterstützen (vgl. Kapitel „Ver- und Entsorgung“). 

Folgende interne Kompensationsmaßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt, die aufgrund ih-
rer multifunktionalen Wirkung auch positiv auf das Schutzgut Klima und klimatische Fak-toren wir-
ken: 

- Angemessene maximale Höhenbeschränkung von Gebäuden, Beschränkung maximaler 
Frontlängen bei Gebäuden zur Sicherstellung einer hinreichenden Gebietsdurchlüftung 

- Randliche Eingrünung im Ordnungsbereich A durch pauschale Bepflanzung mit heimischen, 
standortgerechten Sträuchern sowie deren Pflege 

- Entwicklung extensiv genutzter Streuobstwiese im Ordnungsbereich B  

- Festsetzung einer Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung in Verbindung mit der An-
lage einer Extensivwiese und Gehölzpflanzungen im Ordnungsbereich C 

- Entwicklung und langfristige Pflege von Extensivgrünland im Ordnungsbereich D 

- Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge sowie Ausschloss von Gärten mit 
Kies, Split- oder Schotterschüttungen. 

- Zudem werden im weiteren Verfahren externe Ausgleichsflächen mit entsprechenden Maß-
nahmen vorgesehen und in die Planung integriert. 

Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans – dem planungsrechtlich regelmäßig 
Grenzen gesetzt sind – können durch die Bauherrinnen und Bauherren weitere Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt werden. Hierzu zählen insbeson-
dere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie freiwillige Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbe-
grünungen, die zur Verbesserung des sommerlichen Hitzeschutzes beitragen können. Auch eine 
klimaangepasste Gartengestaltung kann einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Mikro-
klimas leisten. 

So wurde folgender Hinweis zur Anlage von Dachbegrünungen in den Bebauungsplan aufgenom-
men: „Es wird empfohlen Garagen und Carports mit einer mind. 8 cm dicken Substratschicht zu be-
grünen. In Abhängigkeit der Möglichkeiten aufgrund der gewählten Dachneigung sollte die Anlage 
von Dachbegrünungen auch bei Haupt- und sonstigen Nebengebäuden bauherr*innenseitig geprüft 
werden. Es wird ebenfalls die Verwendung von Photovoltaik- und /oder Solarmodulen auf Gebäu-
den oder an Gebäuden empfohlen.“ 

Ergänzend können bauliche Gestaltungselemente einen wirksamen Beitrag zum sommerlichen Hit-
zeschutz leisten. Maßnahmen wie Dachüberstände, Laubengänge oder vergleichbare konstruktive 
Elemente können zur Reduzierung solarer Wärmeeinträge beitragen. Durch gezielte Verschattung 
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heizen sich Fassaden und Freiflächen weniger auf, während bei geeigneter Ausgestaltung weiterhin 
ein ausreichender Lichteintrag in den Wintermonaten gewährleistet bleibt. 

Für Bauherr:innen kann zudem die Errichtung energetisch optimierter Gebäude mit einem reduzier-
ten Energieverbrauch einhergehen, was neben positiven Effekten für den Klimaschutz auch zu 
langfristigen Kosteneinsparungen führen kann. Darüber hinaus kann ein bewusstes und ressour-
censchonendes Nutzungsverhalten der örtlichen Bevölkerung zu einer Reduzierung des Energie- 
und Trinkwasserverbrauchs beitragen, beispielsweise durch den Einsatz wassersparender Einrich-
tungen. 

Die Nutzung und Speicherung von Niederschlagswasser, etwa durch Regentonnen, Zisternen oder 
ähnliche Anlagen, kann ebenfalls zur Entlastung des Wasserhaushalts beitragen. Gesammeltes 
Niederschlagswasser kann sowohl für die Gartenbewässerung als auch – bei entsprechender tech-
nischer Ausführung – für bestimmte innerhäusliche Nutzungen, etwa zur Toilettenspülung, verwen-
det werden. Auch die Verwendung nachwachsender und nachhaltiger Baustoffe kann einen zusätz-
lichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Im Hinblick auf die Bepflanzung kann die Auswahl klimaresilienter Pflanzenarten sinnvoll sein. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass klimaangepasste Pflanzen nicht zwingend mit klassischen heimi-
schen Arten identisch sind. Heimische Pflanzen haben sich über lange Zeiträume an die lokalen 
Boden- und Klimabedingungen angepasst und erfüllen wichtige ökologische Funktionen, etwa als 
Lebensraum und Nahrungsquelle für heimische Tier- und Insektenarten. Gleichzeitig können sie 
aufgrund veränderter klimatischer Rahmenbedingungen – insbesondere längerer Trockenperioden 
und steigender Temperaturen – manchmal an ihre Belastungsgrenzen stoßen. 

Nicht heimische, klimaresiliente Pflanzenarten können unter Umständen robuster gegenüber klima-
tischen Veränderungen sein. Ihre Verwendung ist jedoch sorgfältig abzuwägen, da von ihnen inva-
sive Wirkungen ausgehen können, die heimische Arten verdrängen und das ökologische Gleichge-
wicht beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine differenzierte Abwägung zwischen der 
Förderung heimischer Arten und der gezielten, kontrollierten Integration widerstandsfähiger Pflan-
zen sinnvoll, wobei invasive Entwicklungen zu vermeiden und die ökologischen Funktionen der Ve-
getation zu erhalten sind. 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen können die Themen „Klimaschutz“ und 
„Anpassungen an den Klimawandel“ im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung sowie im Rah-
men der nachfolgenden Bauausführung bzw. Objektsplanung hinreichend sichergestellt werden. 
Die Bewertung der Auswirkungen der vorliegenden Bauleitplanung auf das Schutzgut „Klima“ bzw. 
„klimatische Faktoren“ erfolgt im Detail im Umweltbericht (siehe Kapitel „Schutzgut Luft und klimati-
sche Faktoren“). 

6 L A N D S C H A F T S P L A N U N G  I N  D ER  BA U L E I T P L A N U N G  

6.1 Gesetzliche Vorgaben 

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von 
Satzungen nach § 34 (4) Satz 1 Ziffer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten, ist gem. § 18 BNatSchG, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
sind im Rahmen der Abwägung die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 
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und der Landschaftspflege sowie die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung gem. § 1a (3) BauGB zu be-
rücksichtigen. 

Gemäß § 1a BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) soll mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 
zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen. 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in  
§ 1(6) Ziffer 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen. 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels, welche die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können (§ 14 BNatSchG). 

Die naturschutzfachlichen Belange werden durch die vorgelegte Bauleitplanung berührt und daher 
nachfolgend behandelt. Insbesondere ist eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich. 

6.2 Bestandssituation 

Die Bestandssituation (Stand: Juli 2024) wird in dem nachstehenden Biotop- und Nutzungstypen-
plan dargestellt. Im Rahmen der landschaftsplanerischen Bestandsaufnahme wurden hierzu die im 
Plangebiet vorhandenen Biotoptypen während der Begehung am 17.07.2024 detailliert erfasst und 
im Biotop- und Nutzungstypenplan kartographisch dargelegt. Zur Erfassung wurde die Biotoptypen-
kurzübersicht „Biotopkataster Rheinland-Pfalz - Kartieranleitung – Kurzübersicht der Biotoptypen“ 
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten im Stand vom 
25.10.2013 sowie die „LöKPlan GbR: Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, Stand: 03.05.2012“ 
herangezogen. 

Das Plangebiet grenzt an seiner nordwestlichen Plangebietsgrenze an die vorhandene Bebauung 
von Landkern. Die angrenzende Straße „Unterer Berg“ soll zur verkehrlichen Erschließung des Ge-
biets dienen. An der westlichen Seite grenzt das Plangebiet an einen unbefestigten Wirtschaftsweg 
(VB2). Etwas weiter westlich befindet sich ein Waldkomplex (AG0) sowie eine Fichtenkultur. Südlich 
grenzen weitläufige Ackerflächen an das Plangebiet während sich im Osten ein asphaltierter Wirt-
schaftsweg (VB1) an der Plangebietsgrenze befindet. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme stellte 
sich das Plangebiet selbst als artenarmes Grünland (E) dar. 

 



O r t s g e m e i n d e  L a n d k e r n  
B e g r ü n d u n g  z u m  B e b a u u n g s p l a n  
" U n t e r e r  B e r g "  

12 936 
Seite 47 

 

28. Mai 2026 
 
 

 

 

Abb.: Blick auf das Plangebiet aus östlicher Richtung mit angrenzendem  
asphaltierten Wirtschaftsweg (eigene Aufnahme, Juli 2024) 

 

Abb.: Blick in das Plangebiet aus westlicher Richtung mit Hausgärten der  
nördlichen Siedlungsbebauung (eigene Aufnahme, Juli 2024) 
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In etwa 117 m westlicher Entfernung verläuft ein namenloses Gewässer III. Ordnung, welches von 
der Planung nicht tangiert wird. Die sonstigen angrenzenden Flächen sind zum Zeitpunkt der Be-
standsaufnahme intensiv genutzte Ackerflächen oder intensiv genutztes Grünland. 

Die Fläche der externen Ausgleichsfläche sowie der Fläche zur Niederschlagswasserbeseitigung 
stellt sich zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme als artenarme Ackerfläche (HA0) dar. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 
befindet sich in etwa 1 km östlicher Entfernung. Es handelt sich um das FFH-Gebiet „Moselhänge 
und Nebentäler der unteren Mosel“. Das Schutzziel sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typischen Gewässerlebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität der Moselzuflüsse, auch als Lebensraum autochtho-
ner Fischarten und des Steinkrebses, von Laubwäldern, von nicht intensiv genutztem Grünland, ar-
tenreichem Mager- und Pionierrasen und unbeeinträchtigten Felslebensräumen, von großen Fle-
dermauswochenstuben im Moseltal und ungestörten Quartieren in Höhlen und Stollen“. Die Zielar-
ten sind Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Gelbbauchun-
ke (Bombina variegata), Bachneunauge (Lampetra planeri), Groppe (Cottus gobio), Hirschkäfer 
(Lucanus cervus), Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), Steinkrebs (Austropotamobius tor-
rentium), Grünes Besenmoos (Dicranum viride) und Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum). 

Die Fläche des FFH-Gebiets wird von dem Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“ überlagert. 
Die Erhaltungsziele des VSGs sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung strukturreicher Laub- und 
Mischwälder sowie von Magerrasen mit Brachen und Felsbiotopen, Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, ihrer typischen Lebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität.“ Die Zielarten sind Eisvogel (Alcedo atthis), Grau-
specht (Picus canus), Haselhuhn (Tetrastes bonasia), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Neuntö-
ter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Uhu (Bubo bubo), Wanderfalke (Falco peregri-
nus), Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Zippamer (Emberiza cia). 

Die Zielarten und Schutzziele der Natura 2000-Gebiete werden von der Planung nicht negativ be-
einträchtigt. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich 
bis Koblenz“. Gemäß § 3 der Landesverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet 
von Schweich bis Koblenz“ vom 17. Mai 1979 ist der Schutzzweck „1. die Erhaltung der landschaft-
lichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und seiner Seitentäler mit 
den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen und Höhenzügen sowie 
2. die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch Bo-
denerosion in Hanglagen.“ Gemäß § 1 der Landesverordnung stehen „die Bestimmungen dieser 
Rechtsverordnung (…) dem Erlass eines Bebauungsplanes nicht entgegen.“ 

Auf die Lage im Landschaftsschutzgebiet wird im Bebauungsplan zudem durch folgende plankon-
zeptionelle Aspekte eingegangen, um eine möglichst gute Integration der geplanten Siedlungsbe-
bauung in das Landschaftsschutzgebiet und das Landschaftsbild vorzusehen: Beschränkung der 
Höhenentwicklung auf max. I Vollgeschoss im Ordnungsbereich 2 und max. II Vollgeschosse im 
Ordnungsbereich 1. Zusätzliche Beschränkung der absoluten Höhenentwicklung gemäß detaillier-
ten Festsetzungen im Bebauungsplan (max. 10,0 m Gebäudehöhe im Ordnungsbereich 1 und max. 
7,5 m Gebäudehöhe im Ordnungsbereich 2, vgl. TF Nr. 2.4). Vorgabe einer niedrigen GRZ von 0,3 
unter dem empfohlenen Orientierungswert gemäß BauNVO für ein WA-Gebiet. Zusätzlich werden 
eine randliche Gebietseingrünung im Ordnungsbereich A mit der Vorgabe von Anpflanzungen von 
Bäumen und Sträuchern und grünordnerische Festsetzungen vorgesehen. Die Neigung der Dächer 
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wird auf ein Maximalmaß von 0° bis 45° im OB 1 und von 0° bis 25° im OB 2 beschränkt. Gebäude 
mit einen einzigen, durchgehenden Pultdach sind nicht zulässig. Des Weiteren werden Einschrän-
kungen bei der Dachgestaltung gemacht. Es werden baugestalterische Empfehlungen gegeben, um 
eine möglichst harmonische Einbindung in das Landschaftsbild zu gewährleisten.Andere Schutzge-
biete oder geschützte Landschaftsbestandteile werden nicht berührt. Dies beinhaltet auch Trink-
wasser- und Heilquellenschutzgebiete. Ferner weist das Plangebiet keine im Sinne des § 30 
BNatSchG oder gemäß § 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und Vegetations-
bestände auf. Kartierte Biotope liegen im Plangebiet nicht vor. 

Die vorstehend beschriebene Bestandssituation kann der nachfolgend abgebildeten Darstellung 
(Auszug aus dem BNT) entnommen werden. 

 

 

Abb.: Biotop- und Nutzungstypenplan  
(unmaßstäbliche Darstellung, Legende siehe Anhang) 

6.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Durch Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes wur-
de klargestellt, dass artenschutzrechtliche Belange zusätzlich zur Eingriffsregelung zu beachten 
sind. Im Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen besonders und streng geschützten Arten unter-
schieden (§ 7 (2) Ziffer 13 und 14 BNatSchG).  

Die besonders geschützten Arten sind aufgeführt:  
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- im Anhang A oder Anhang B der Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildleben-
der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Nr. 338/97).  

- in der Anlage 1, Spalte 2 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSch-VO). 

- in Rechtsverordnungen nach § 54 (1) BNatSchG. 

Des Weiteren zählen die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu 
den besonders geschützten Arten.  

Die streng geschützten Arten bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die noch 
strengere Vorschriften gelten. Dies sind die Arten, die im Anhang IV der FFH – Richtlinie (Richtlinie 
92/43 EWG ) und in der Spalte 3 der BArtSch-VO aufgelistet sind. 

Die Auswertung der Naturschutzfachdaten und der Erkenntnisse aus der Vorortbegehung zeigt, 
dass innerhalb des Plangebietes keine besonders hochwertigen Biotope vorkommen. Auch nach 
§ 30 Bundesnaturschutzgesetz pauschal geschützte Biotope sind im Plangebiet und dessen Umge-
bung nicht vorhanden.  

Aufgrund der direkten Lage des Plangebiets angrenzend an den Ortsrand und der bestehenden 
Wirtschaftswege wird dieses durch Bewegungsunruhe gekennzeichnet. Dies bedeutet auch, dass 
das Plangebiet und dessen Umfeld lediglich eine Bedeutung als Lebensraum und Nahrungshabitat 
für störungstolerante Tierarten, wie z. B. Meise, Amsel, Elster, Krähe, oder Sperling besitzt. Selbst 
nach Umsetzung der Planung ergibt sich keine Herabsetzung der Eignung als Lebensraum für die-
se Tierarten. 

Das Plangebiet weist auf Grund seiner aktuellen Nutzungen und Gegebenheiten eine geringe Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz und den Biotopverbund auf. 

Der Artenliste „Artefakt“ vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht ist zu 
entnehmen, welche Tierarten im Plangebiet und dessen Umfeld bekannt sind (Kartenblatt TK 25 
Nr.  5808, Kartenblatt Cochem).  

Im Zuge der artenschutzrechtlichen Betrachtung werden Aussagen zu einer möglichen Betroffenheit 
der aufgeführten Tierarten durch die Planung getroffen. Somit werden auch die potentiell vorkom-
mende Arten berücksichtigt. 

Art Optimaler Lebens-
raum 

vorhabenbedingte 
Wirkungsprognose 

vorhabenbegleitende 
Schutz- und Vermei-
dungsmaßnahmen 

erhebliche Beein-
trächtigung 

Feldlerche Extensiv bewirtschaf-
tetes Grünland. In-
tensiv genutzte und 
stark gedüngte Acker-
flächen sind nicht ge-
eignet. Saumbiotope 
wie Hecken und Rai-
ne werden auch ge-
nutzt. 

Vorkommen konnte im 
Rahmen der Gelände-
begehungen nicht 
nachgewiesen werden.  

Es verbleiben grund-
sätzlich umfangreiche 
Ausweichlebensräume 
im Umfeld des Plange-
bietes. 

Durch direkte Sied-
lungsnähe, intensive 
Bewirtschaftung und 

Keine erforderlich Nein 
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Bewegungsunruhe ist 
kein Vorkommen zu 
erwarten. 

Keine Veränderung 
bzgl. der Eignung als 
Lebensraum für die 
Gesamtpopulation zu 
erwarten.  

Feldsperling Brut in Gehölzen in 
der Nähe von Sied-
lungen und Feldern. 
Artenreiche Wiesen 
als Nahrungsraum 
Samen von Gräsern, 
Kräutern und Getrei-
de). 

Durch die festgesetz-
ten Gehölzpflanzungen 
auf den Baugrundstü-
cken wird der Lebens-
raum aufgewertet.  

Nahrungsangebot ver-
bessert sich.  

Keine erforderlich Nein 

Fledermäuse Schlaf- und Brutplät-
ze in Baumhöhlen, 
Felsspalten und Ge-
bäuden. 

Insektenreiches und 
strukturreiches Offen-
land als Jagdhabitat, 
Waldränder, tlw. 
Waldbereiche. 

Schlaf- oder Brutplätze 
sind im Gebiet nicht 
vorhanden. 

Die potentiellen Jagd-
habitate werden nicht 
abgewertet. 

Gemäß der Stellung-
nahmen einzelner An-
wohner  im Beteili-
gungsverfahren könn-
ten in den angrenzen-
den Gärten regelmäßig 
jagende Fledermäuse 
beobachtet werden. 

Es ist davon auszuge-
hen, dass es sich bei 
den beobachteten Ar-
ten um siedlungsbe-
wohnende Fledermäu-
se handelt. Diese wer-
den mit Freude ebenso 
die neuen Gärten, Ge-
hölz- und Gebäu-
destrukturen besiedeln 
und zur Jagd nutzen, 
welche ein deutlich 
höheres Nahrungspo-
tential sowie Quartier- 
und Versteckpotential 
aufweisen werden, als 
die bisher intensiv ge-
nutzten Ackerflächen. 

Keine erforderlich Nein 

Mäusebussard Besiedelt bei Vor-
kommen geeigneter 
Horstbäume nahezu 
alle Lebensräume. 

Bevorzugte Brutreviere 
werden nicht über-
plant.  

Keine erforderlich Nein 
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Brut bevorzugt in 
Randbereichen von 
Waldgebieten, Feld-
gehölzen, Baumgrup-
pen und Einzelbäu-
men. 

Jagdhabitat sind Of-
fenlandbereiche, z.B. 
Grünland und Acker-
flächen mit Saum-
strukturen und Bra-
chen. 

Bruthorste sind nicht 
vorhanden. 

Es verbleiben Aus-
weichlebensräume als 
Jagdhabitate. 

 

Rotmilan 

 

Brut in offenen, reich 
gegliederten Land-
schaften mit Feldge-
hölzen und Wäldern 
(lichte Altholzbestän-
de, Waldränder).  

Jagdgebiete sind Ag-
rarflächen mit einem 
Nutzungsmosaik aus 
Wiesen und Äckern. 

Lebensraum wird nicht 
überplant. 

Bruthorste sind nicht 
vorhanden. Zur Brut 
geeignete Feldgehölze 
und Waldränder oder 
Fels- und Steilhänge 
werden durch den vor-
liegenden Plan nicht 
überplant oder beein-
trächtigt. Das Plange-
biet stellt als intensiv 
genutzte Ackerfläche 
lediglich einen potenti-
ellen Nahrungsraum 
dar. Im Umfeld des 
Plangebietes bleiben 
jedoch auch weiterhin 
ausreichend Offen-
landflächen als Nah-
rungshabitate zur Ver-
fügung, sodass we-
sentliche negative 
Auswirkungen auf den 
Rotmilan oder Falken-
arten nicht zu erwarten 
sind. 

Es kann davon ausge-
gangen werden, dass 
eine Verschlechterung 
des Nahrungshabitates 
nicht gegeben ist, da 
Ausweichräume im 
Umfeld des Plangebie-
tes vorhanden sind. 

 

Keine erforderlich Nein 

Schwarzmilan 

 

Lebensraum sind alte 
Laubwälder in Ge-
wässernähe.  

Jagdhabitat sind gro-

Lebensräume und 
Nahrungshabitat wer-
den nicht überplant 

Keine erforderlich. Nein 
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ße Flussläufe und 
Stauseen (tote und 
kranke Fische als 
Hauptnahrung) 

 
Auch Grünspechte wurden von einzelnen Anwohnern im Umfeld des Plangebietes beobachtet. 
Auch der Grünspecht wird gleichartig wie die Bewertung zu den Fledermäusen in den neu entste-
henden Gärten ein höheres Nahrungsangebot antreffen, als auf den intensiv genutzten Ackerflä-
chen. Negative, artenschutzrechtlich unzulässige Beeinträchtigungen sind nicht zu befürchten. 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten und der allgemeinen Förderung des Natur-
haushalts sind die folgenden Empfehlungen bereits in der Planurkunde unter der Rubrik „Hinweise“ 
eingearbeitet worden: 

Artenschutzrechtliche Hinweise: Zur vorsorglichen Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte 
sind erforderliche Gehölzrodungen ohne ökologische Baubegleitung außerhalb der Vegetationszeit 
im Zeitraum vom 01.10. eines Jahres bis vor dem 01.03. des Folgejahres vorzunehmen (vgl. § 39 
(5) BNatSchG). 

Bei Begrünung der privaten Freiflächen wird die Verwendung heimischer und standortgerechter 
Gehölze empfohlen. 

Sind großflächige Glasfronten an Gebäuden geplant, müssen diese durch geeignete Maßnahmen 
gegen Vogelschlag gesichert werden (z.B. Verwendung entspiegelter Gläser, Einsatz von Vorhän-
gen oder Jalousien, Aufhängen von sich bewegenden Mobile o.ä.). 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Entdeckung gesetzlich geschützter, wild lebender Tiere wäh-
rend der Baumaßnahmen, die Untere Naturschutzbehörde unmittelbar in Kenntnis zu setzen ist 
(Vorsorgepflicht für evtl. notwendige, fachgerechte Rettungsmaßnahmen; Abwehr eines möglichen 
Umweltschadens). 

Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken zwischen insektennachjagenden Fledermäusen und dem 
Straßenverkehr sowie zur Abwehr von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten wird der Einsatz 
von Leuchtmitteln (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtempe-
ratur von 3.000 – 4.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarben) unter Verwendung vollständig gekapselter 
Leuchten-gehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, empfohlen. 

Einfriedungen sollten so gestaltet werden, dass zwischen Bodenoberkante und Zaununterkante ein 
Abstand von 15 cm besteht. Dies dient der Kleintierdurchlässigkeit. 

Fenster- und Kellerschächte sowie Aufgänge sind nach Möglichkeit so auszuführen, dass keine 
Tierfallen entstehen. Zudem sollten Kellerschächte mit insektensicheren Gittern abgedeckt werden. 

Es wird empfohlen zur allgemeinen Förderung des Naturhaushalts an Gebäuden und in Gärten 
Kästen für Vögel und Fledermäuse anzubringen. 

Zur weitergehenden Bewertung und Absicherung der artenschutzrechtlichen Belange wird 
im Zuge des weiteren Bebauungsplanaufstellungsverfahrens ein artenschutzbezogenes 
Fachgutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im Laufe des Verfahrens ausge-
wertet. 

Es ist nach heutigem Stand jedoch nicht davon auszugehen, dass durch den in Rede stehenden 
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Bebauungsplan und die spätere Umsetzung die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. 
Es ist nicht zu schlussfolgern, dass sich durch Störungen der Erhaltungszustand lokaler Populatio-
nen streng geschützter Arten verschlechtert. Gegebenenfalls werden Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen im Artenschutzgutachten aufgeführt, die entsprechend in den verbindli-
chen Bauleitplan im weiteren Verfahren einzuarbeiten sind. 

 

6.4 Bebauungsunabhängige Ziele der Landschaftsplanung 

Aus fachlicher Sicht der Landespflege sollten zur Verbesserung des Zustandes von Natur und 
Landschaft und zur Minimierung der bestehenden Vorbelastungen im Plangebiet und seiner nähe-
ren Umgebung folgende Ziele für die einzelnen Landschaftspotenziale verfolgt werden. Es handelt 
sich hierbei um bebauungsunabhängige Ziele der Landschaftsplanung, also Zielvorstellungen aus 
rein fachlicher Sicht: 

Bodenpotential 

- Keine weitere Bodenversiegelung zum Erhalt der natürlichen bzw. naturnahen bodenökologi-
schen Verhältnisse 

- Entsiegelung von Bestandsflächen (soweit möglich) 

- Extensivierung intensiv genutzter Acker- und Grünflächen 

Wasserpotential 

- Versickerung von unbelastetem Oberflächenwasser im Plangebiet 

- Keine weitere Bodenversiegelung 

- Extensivierung intensiv genutzter Acker- und Grünlandflächen 

Klimapotential 

- Erhalt vorhandener Gehölzbestände 

- Extensivierung intensiv genutzter Acker- und Grünlandflächen 

Arten- und Biotoppotential 

- Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen 

- Aufhängen von Nistkästen 

- Verwendung heimischer Arten bei der Freiflächengestaltung 

- Extensivierung intensiv genutzter Acker- und Grünlandflächen 
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Landschaftsbild und Erholung 

- Zur Verbesserung der Erholungseignung ist in erster Linie die Strukturvielfalt der Landschaft 
weiter zu erhöhen. Es sind Sitzgelegenheiten zu schaffen und die Wege für die Nah- und Feier-
abenderholung instand zu halten.  

Erhöhung der Strukturvielfalt 

- Dem Ziel der Erhöhung der Strukturvielfalt dienen dieselben Maßnahmen, die unter dem Arten- 
und Biotoppotenzial bereits genannt worden sind. 

6.5 Zu erwartende Beeinträchtigungen und Minimierungsmaßnahmen 

Mit der Ausweisung eines „Allgemeinen Wohngebietes“ und der darauf folgenden Bebauung wer-
den die beschriebenen Natur- und Landschaftspotenziale der Fläche jedoch mehr oder weniger 
stark beeinträchtigt. In diesem Kapitel werden die zu erwartenden Beeinträchtigungen und ihre 
Auswirkungen beschrieben sowie landespflegerische Ziele für das Plangebiet unter Berücksichti-
gung der geplanten Bebauung formuliert. 

In den Textfestsetzungen zum Bebauungsplan werden die notwendigen Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen vorgeschrieben. Eine Auflistung der für Pflanzmaßnahmen geeigneten Arten 
finden sich im Anhang dieser Begründung und der Bebauungsplanurkunde. 

Die Bewertung der Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushalts ergibt sich aus der 
Empfindlichkeit der Natur- und Landschaftspotentiale (Boden, Wasser, Klima, Biotope, Land-
schaftsbild/Erholung) gegenüber äußeren Eingriffen und der potenziellen Belastungsintensität durch 
die geplante Bebauung. Bei geringer Empfindlichkeit eines Potenzials gegenüber Eingriffen und ei-
ner geringen Belastung ergibt sich auch eine geringe Beeinträchtigung durch das geplante Bauvor-
haben.  

Bodenpotential: 

Beeinträchtigung / Eingriffsbewertung Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Verlust sämtlicher Bodenfunktionen durch die Versiege-
lung mit Wohn- und Nebengebäuden und Erschlie-
ßungsflächen 

 

Verbesserung des Bodens durch Gehölzpflanzungen 
(Bodenlockerung), Minimierung der Versiegelung, Mini-
mierung der Bodeninanspruchnahme im Rahmen der 
baulichen Tätigkeit. 

Nutzungsextensivierung von landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Flächen 

Eingriff in die natürliche Horizontabfolge des Bodens 
durch die mit den Bauarbeiten verbundenen Grabungen 
und Herstellung des Planums. 

Baubedingte Bodenverdichtung durch den Einsatz von 
schweren Maschinen, damit Beeinträchtigung der natür-
lichen Bodenfunktionen. 

Schonender Umgang mit dem Boden bei notwendigen 
Erdarbeiten unter Beachtung der einschlägigen DIN-
Vorschriften (DIN 18915) und unter Wiederverwendung 
des anfallenden Oberbodens für vegetationstechnische 
Zwecke. 

Bodenlockerung durch Pflanzung von Gehölzen. 

Bau- und betriebsbedingte Gefahr der Versickerung von 
Schmier- und Treibstoffen in den Boden. 

Vermeidung von zusätzlichen Schadstoffeinträgen in den 
Boden, auch während der Bauarbeiten. 

Eingriff in den Boden ist als mittel-hoch zu bewerten. 
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Klimapotential:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Verlust von Kaltluftproduktionsfläche durch Versiege-
lung und Bebauung.  

Minimierung der Flächenversiegelung. 

 Verbesserung des Lokalklimas durch Gehölzpflanzungen 
(Sauerstoffproduktion, Schadstofffilterung, Temperatur-
ausgleich). 

 

Eingriff ist als gering zu bewerten. 

  

Wasserhaushalt:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Verringerte Versickerungsrate und erhöhter Oberflä-
chenabfluss von Niederschlagswasser aufgrund der  
zusätzlichen Flächenversiegelung, Veränderung der 
Wasserzufuhr 

 

Erhöhung der Wasserspeicherkapazität des Bodens 
durch Pflanzung von Gehölzen; Minimierung der Versie-
gelung, Empfehlung zur Sammlung des Oberflächenwas-
sers in Zisternen und Nutzung als Brauchwasser.  

Rückhaltung des anfallenden unbelastetem Oberflä-
chenwassers in das südlich gelegene Rückhaltebecken 
(zeitverzögerter Abfluss).  

Befestigung der Hofflächen und Zufahrten mit nicht voll-
versiegelnden Belägen.  

 

Gefahr des Schadstoffeintrags in das Grundwasser; Er-
höhung des Verbrauchs von Trinkwasser;  

 

Eingriff ist als mittel zu bewerten. 

  

Arten- und Biotoppotential:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Überplanung intensiv genutzter landwirtschaftlicher 
Nutzungsstrukturen mit vergleichsweise geringer Wer-
tigkeit. 

Die Eingriffe sind bei Umsetzung geeigneter Kompen-
sationsmaßnahmen grundsätzlich ausgleichbar.  

Schaffung neuer (Ersatz-) Lebensräume und Anlage von 
Gehölzstrukturen, Reduzierung der versiegelten und 
überbauten Flächen auf ein Mindestmaß. 

Schaffung extensiver Grünlandflächen. 
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Eingriff ist als mittel zu bewerten. 

  

Landschaftsbild/ Erholung:  

Beeinträchtigung / Risikobewertung Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Durch das Wohngebiet entsteht kein das Landschafts-
bild erheblich negativ beeinflussender Fakt. Das Land-
schaftsbild ist vorrangig durch die vorhandene Sied-
lungslage und die Ortsrandbebauung geprägt. Durch 
die Ausweisung des Wohngebietes verschiebt sich der 
Ortsrand in südliche Richtung. Durch Beachtung aller 
Textfestsetzungen zur Gestaltung und Dimensionierung 
der Baukörper sowie der festgesetzten randlichen Ein-
grünung ist der Eingriff in das Landschaftsbild insge-
samt zu minimieren.  

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung besitzen die 
Flächen keine Bedeutung für die feierabendbezogene 
Naherholung im Umfeld der Ortslage. Die bestehenden 
Wegeflächen können auch zukünftig von Spaziergän-
gern oder Joggern / Radfahrern genutzt werden. Somit 
ergibt sich keine Verschlechterung für die Erholungs-
eignung. Die zukünftigen Hausgärten werden vielmehr 
der Erholung der Grundstückseigentümer bzw. der an-
sässigen Wohnbevölkerung dienen. 

 

Einhaltung der städtebaulichen Festsetzungen.  

Verwendung landschaftstypischer Farben bei der äuße-
ren Gestaltung.  

Randliche Eingrünung des Plangebietes zur verbesser-
ten Einbindung der baulichen Strukturen in das Land-
schaftsbild. 

Eingriff in das Landschaftsbild ist mittel, in die Erholungsfunktion gering. 

6.6 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ Aus-
gleichsregelung der bauleitplanerischen Abwägung des § 1 (7) BauGB unterliegt. Die Möglichkeiten 
und Erfordernisse zur Planung und Festlegung von Kompensationsflächen richten sich hierbei aus-
schließlich nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches. 

Das Verhältnis zwischen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 13 bis 17 BNatSchG) und 
dem Baurecht wird in § 18 BNatSchG geregelt: 

„(1) Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder 
von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuches zu entscheiden“. 

Für die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind entspre-
chend des § 18 (1) BNatSchG nur die Vorschriften des BauGB und nicht die des BNatSchG maß-
geblich. 
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Im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung sind die Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-
mitteln und der Bedarf an notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu beurteilen. Die Beurteilung er-
folgt in Anlehnung an das standardisierte Bewertungsverfahren gemäß § 2 Abs. 5 der Landeskom-
pensationsverordnung und den Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rhein-
land-Pfalz (Hrsg. Ministerium für Klima, Umwelt, Energie und Mobilität, Mainz, Mai 2021). 

Integrierte Biotopbewertung 

Unter Berücksichtigung der angewandten Methodik des Biotopwertverfahrens wird der Ausgangs-
zustand des jeweils berührten Biotoptypen vor Umsetzung der Planung (anhand des Biotop- und 
Nutzungstypenplans) sowie nach Umsetzung der Planung (anhand des vorliegenden Bebauungs-
plans) für die Eingriffs- als auch für die Ausgleichsflächen mittels Biotopwert (BW) bewertet. Im Fal-
le eines rechnerisch entstehenden Defizits an Biotopwertpunkten (BWP) sind weitere, externe 
Kompensationsmaßnahmen heranzuziehen. 
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Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs vor Umsetzung der Planung 

Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 15.669 m². 

Der Eingriff durch die spätere Realisierung eines Allgemeinen Wohngebiets mit Erschließungsanla-
gen wird entsprechend der Wertigkeit der betroffenen Biotoptypen bewertet. Die Bestandsfläche ist 
bereits durch intensive landwirtschaftliche Nutzung vorgeprägt. Im Bestand handelt es sich um ar-
tenarmes Grünland (E), welches mit 9 BWP bilanziert wird. Der asphaltierte Wirtschaftsweg (VB1) 
im Osten wird aufgrund seiner hohen Versiegelung mit 0 BWP bewertet. Die Gemeindestraße im 
Nordosten wird ebenfalls aufgrund des hohen Versiegelungsgrads mit 0 BWP bilanziert. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind somit keine hochwertigeren Biotoptypen betroffen und damit 
letztendlich auch hinsichtlich des Artenschutzes bzw. für die Fauna als Habitatstrukturen nur wenig 
relevant.  

Insgesamt ergibt sich im Bereich der Eingriffsflächen ein Biotopwert von 131.886 vor dem 
Eingriff.  

 

Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs nach Umsetzung der Planung 

Durch die vorliegende Planung wird Baurecht für rund 21 Bauplätze im Allgemeinen Wohngebiet 
geschaffen. Im Bebauungsplan wird für den Ordnungsbereich 1 eine GRZ von 0,3 festgesetzt. So-
mit werden 1.932 m² als vollversiegelte Fläche für Gebäude und Hofflächen mit einem Biotopwert 
von 0 angerechnet (GRZ (0,3) x Nettobauland (6.441 m²) = 1.932 m² x 0 Biotopwertpunkte = Bio-
topwert 0).  

Planungsrechtlich ist das rechtlich maximale Maß zu bilanzieren. Durch die Überschreitungsmög-
lichkeit nach § 19 (4) BauNVO beläuft sich die absolute Maximalversiegelung mit Gebäuden, Hof-
flächen, Zu- und Abgängen auf 45 %. Die Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 (4) BauNVO be-
sagt, dass die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von Garagen, Stellplätzen, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, um bis zu 50 % von 
Hundert überschritten werden darf, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Auf-
grund der vorliegenden max. zulässigen Grundfläche von 0,3 werden daher 15 Prozent der (nicht 
überbaubaren) Wohnbaufläche als Hofplatz mit geringerem Versiegelungsgrad mit 4 Biotopwert-
punkten (Mittelwert von Natursteinpflaster unverfugt und geschotterter Belag) angerechnet. Dies 
entspricht 966 m² (d.h. 0,15 x 6.441 m²). 

Im Ordnungsbereich 2 wird ebenfalls eine GRZ von 0,3 festgesetzt. Somit werden 1.454 m² als voll-
versiegelte Fläche für Gebäude und Hofflächen mit einem Biotopwert von 0 angerechnet (GRZ (0,3) 
x Nettobauland (4.846 m²) = 1.454 m² x o Biotopwertpunkte = Biotopwert 0). 

Planungsrechtlich ist auch hier das rechtlich maximale Maß zu bilanzieren. Durch die Überschrei-
tungsmöglichkeit nach § 19 (4) BauNVO beläuft sich die absolute Maximalversiegelung mit Gebäu-
den, Hofflächen, Zu- und Abgängen auf 45 %. Die Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 (4) 
BauNVO besagt, dass die zulässige Grundfläche durch Grundflächen von Garagen, Stellplätzen, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, um bis 
zu 50 % von Hundert überschritten werden darf, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,8. Aufgrund der vorliegenden max. zulässigen Grundfläche von 0,3 werden daher 15 Prozent 
der (nicht überbaubaren) Wohnbaufläche als Hofplatz mit geringerem Versiegelungsgrad mit 4 Bio-
topwertpunkten (Mittelwert von Natursteinpflaster unverfugt und geschotterter Belag) angerechnet- 
Dies entspricht 727 m² (d.h. 0,15 x 4.846 m²). 
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Die übrige, nicht überbaubare Fläche beider Ordnungsbereiche wird als Biotoptyp Garten (HJ1) an-
gerechnet. Da strukturarme Gärten/Kleingartenanlagen mit 7 BWP und strukturreiche Gärten mit 11 
BWP bewertet werden, wird aufgrund der freien Gestaltung auf den einzelnen Grundstücken der 
Mittelwert von 9 Biotopwertpunkten gewählt. Gemäß Textfestsetzung Nr. 13 wird verbindlich festge-
setzt, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen landschaftsgärtnerisch anzulegen, zu ge-
stalten und dauerhaft zu unterhalten sind. Damit wird eine blütenreiche, bienen- und insekten-
freundliche Bepflanzung angestrebt und seitens der Plangeberin angeregt, was sich wiederrum po-
sitiv auf die Artenvielfalt sowie das Lokalklima, den Boden und den Wasserhaushalt auswirkt. 

Als interne Kompensationsmaßnahmen werden die randliche Eingrünung in dem Ordnungsbe-
reich A und die Entwicklung einer artenreichen extensiv genutzten Wiese (OB D) festgesetzt und 
entsprechend bilanziert. 

Ordnungsbereich A ist als private randliche Eingrünung festgesetzt und ist mit heimischen standort-
gerechten Gehölzen zu bepflanzen (BD3). Da es sich zwar um autochthone Gehölze, jedoch junger 
Ausprägung handelt, wird hier - nicht wie bei solchen mit Überhältern mittlerer Ausprägung (BWP 
15) - ein Biotopwert von 11 angesetzt. Die randliche Eingrünung schirmt das in Rede stehende 
Plangebiet im südlichen Teil gegen die umliegenden Flächen ab - sowohl landschaftsbildlich als 
auch in Bezug auf Emissionen und klimatische Effekte. Im Bereich der aktuellen landwirtschaftli-
chen Nutzung wird beispielsweise der Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den Boden 
und das Grundwasser unterbunden. Die Fläche wird nicht mehr durch das Befahren mit schweren 
Maschinen verdichtet und es wird kein Bodenumbruch mehr erfolgen. Durch die Gehölzpflanzungen 
ist langfristig mit einer Verbesserung der Bodenstruktur durch Bodenwühler und Durchwurzelung zu 
rechnen. Die Gehölzpflanzungen erhöhen zudem die Wasserspeicherkapazität des Bodens und 
bieten ein Nahrungshabitat sowie Lebensraum für verschiedene Tiere.  

Im Ordnungsbereich B soll eine öffentliche Grünfläche entstehen. Die bestehenden Freiflächen sind 
als extensiv genutzte Grünlandwiese zu entwickeln und zu pflegen. Da hier Extensivgrünland zu 
entwickeln ist wird der Biotoptyp EA1 Fettwiese, mäßig artenreich mit 15 Biotopwertpunkten ge-
wählt. Aufgrund des zeitlichen Verzugs bis zur vollen Etablierung des mäßig artenreichen Grün-
lands wird ein Time-Lag-Faktor von 1,2 angewandt. Entsprechend wird die Fläche mit 13 BWP bi-
lanziert. 

Zwischen dem Ordnungsbereich A und der benachbarten Ackerfläche ist eine Pufferfläche zur 
landwirtschaftlichen Fläche festgesetzt. Diese wird dem Biotoptypen HC1 zugeordnet und mit 8 
BWP bilanziert. 

Die Gemeindestraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplans umfassen ca. 2.551 m² und werden 
aufgrund ihres Versiegelungsgrades mit 0 Biotopwertpunkten angerechnet. Von dem asphaltierten 
Wirtschaftsweg (VB1) verbleiben etwa 197 m², die weiterhin mit 0 BWP bilanziert werden. Im Süd-
osten wird zudem eine Pumpstation errichtet. Diese wird ebenfalls mit 0 BWP bilanziert. 

Durch die Planung ergibt sich insgesamt ein Biotopwert von 80.548 nach Umsetzung des in 
Rede stehenden Vorhabens. 

 

Ergebnis der Bewertung 

Aus der Gegenüberstellung der Biotopwerte vor dem Eingriff (131.886 Biotopwertpunkte) und nach 
Umsetzung der Planung (80.548 Biotopwertpunkte) wird ersichtlich, dass sich aufgrund der Pflanz-
vorgaben ein Kompensationsdefizit von 51.338 Biotopwertpunkten ergibt, unter Anwendung 
des Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz. 
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Somit sind weitere externe Kompensationsmaßnahmen nötig, um den Eingriff auszuglei-
chen. 

 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Ordnungsbereiche B und C 

 

Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs vor Umsetzung der Planung 

Der sonstige Geltungsbereich des BP mit den Ordnungsbereichen B und C hat insgesamt eine 
Größe von ca. 5.963 m². 

Es handelt sich im Bestand um eine artenarme Ackerfläche (HA0) mit fehlender Segetalvegetation. 
Die Fläche wird entsprechend mit 6 Biotopwertpunkten bilanziert. 

Insgesamt ergibt sich im Bereich der Eingriffsflächen ein Biotopwert von 35.778 vor Umset-
zung der Planung.  

 



O r t s g e m e i n d e  L a n d k e r n  
B e g r ü n d u n g  z u m  B e b a u u n g s p l a n  
" U n t e r e r  B e r g "  

12 936 
Seite 63 

 

28. Mai 2026 
 
 

 

Erläuterung zur Bewertung des Eingriffs nach Umsetzung der Planung 

Im Ordnungsbereich B wird auf einer Fläche von etwa 2.331 m² die Anlage einer Streuobstwiese 
(HK2) festgesetzt. Gemäß rheinland-pfälzischen Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensations-
bedarfs sind Streuobstwiesen in ihrem Zielzustand mit 19 BWP zu bewerten. Aufgrund der langen 
Etablierungsphase wird der Time-Lag-Faktor von 1,5 (entspricht 30 Jahren) angewandt. Entspre-
chend wird die Fläche mit 13 BWP bilanziert (19 / 1,5 = 13 BWP). 

Ordnungsbereich C ist als Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung festgesetzt. Hier sind die 
Flächen innerhalb des Erdbeckens sowie in den Randbereichen als Extensivgrünland zu entwi-
ckeln. Gemäß des Praxisleitfadens sind Regenrückhaltebecken gemäß ihres Zielbiotoptypens zu 
bewerten. Da dies Extensivgrünland (EA1) ist, werden 15 BWP angesetzt. Auch hier wird die Ent-
wicklungszeit durch die Anwendung des Time-Lag-Faktors von 1,2 (entspricht 5-10 Jahren) berück-
sichtigt. Die Fläche wird ebenfalls mit 13 BWP bilanziert (15 / 1,2 = 13). 

Insgesamt ergibt sich im Bereich des Ordnungsbereichs B und C ein Biotopwert von 77.519 
Punkten nach Umsetzung der Planung. 

 

Ergebnis der Bewertung 

Aus der Gegenüberstellung der Biotopwerte vor Umsetzung der Planung (35.778 Biotopwertpunkte) 
und nach Umsetzung der Planung (77.519 Biotopwertpunkte) wird ersichtlich, dass sich aufgrund 
der Pflanzvorgaben ein Kompensationsüberschuss von 41.741 Biotopwertpunkten ergibt, unter 
Anwendung des Praxisleitfadens zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz. 

Der Kompensationsüberschuss von 41.754 Biotopwertpunkten kann mit dem Kompensationsdefizit 
des Plangebiets verrechnet werden. Dementsprechend wird von dem Kompensationsdefizit von 
51.338 Biotopwertpunkten des Plangebiets der Kompensationsüberschuss des Ordnungsbereichs 
B und C von 41.754 Biotopwertpunkten abgezogen. Es ergibt sich ein verbleibendes Kompensa-
tionsdefizit von 9.597 Biotopwertpunkten (51.338 – 41.741 = 9.597). 

Somit sind weitere externe Kompensationsmaßnahmen nötig, um den Eingriff auszuglei-
chen. 

Diese werden im weiteren Verfahren bestimmt und in die Planung integiert. Einzelheiten sind 
der späteren Offenlagefassung des Bebauungsplans zu entnehmen (Verfahren gemäß §§ 3 
(2) und 4 (2) BauGB). 

 

Ausgleich des ermittelten Restdefizits 

Für den Ausgleich des ermittelten Restdefizits ist die Umsetzung einer geeigneten Kompensati-
onsmaßnahme mit einer Wertigkeit von ca. 9.597 Biotopwertpunkten notwendig. Im weiteren Ver-
fahren wird daher eine oder mehrere Kompensationsfläche(n) in die Planung integriert und festge-
setzt. 

Da bei Anwendung des integrierten Biotopwertmodells das Kompensationsdefizit lediglich in Bio-
topwertpunkten angegeben wird, ist hierbei noch kein konkreter Flächenbedarf zum Ausgleich des 
Defizits berechnet. Um die Größe der zusätzlich erforderlichen, externen Kompensationsflächen 
einschätzen zu können, werden in der nachfolgenden Tabelle Orientierungswerte in Anlehnung an 
exemplarisch dargestellte Flächenaufwertungen gegeben. Die Bepunktungen der einzelnen (bei-
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spielhaften) Biotoptypen werden hierbei auf Grundlage des Praxisleitfadens zur Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz (Hrsg. Ministerium für Klima, Umwelt, Energie und Mobi-
lität, Mainz, Mai 2021) vorgenommen. 

 

 

Erläuterung: 

Je nach Ausgangsbiotoptyp und Kompensationsmaßnahme der vorgesehenen Ausgleichsfläche 
ergeben sich Unterschiede in der Höhe der angerechneten Aufwertung. Unter Einbezug des vorlie-
genden, auszugleichenden Kompensationsdefizit von 9.597 Biotopwertpunkten ergibt sich bei-
spielsweise das Erfordernis von 1.919 m² Ausgleichsfläche bei der Umwandlung von einer intensiv 
genutzten, wenig artenreichen Fettweide in eine mäßig artenreiche Fettwiese. Bei der Umwandlung 
einer Ackerfläche in extensiv genutztes Grünland ist hingegen lediglich eine Ausgleichsfläche von 
rund 1.371 m² erforderlich. Die notwendige Flächengröße für den Ausgleich ist somit abhängig von 
der Auswahl der Kompensationsfläche und -maßnahme. 
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I I  UM W E L T B E R I C H T  

1 E I N L E I T U N G  

Im Umweltbericht werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen des in Rede ste-
henden Bebauungsplans ermittelt, bzw. prognostiziert und bewertet. 

Die Inhalte für den Umweltbericht ergeben sich aus § 2 (4) BauGB in Verbindung mit  
§ 1 (6) Nr. 7 BauGB sowie §§ 2a und 4c BauGB. Zusammengefasst legt dieser § 2 (4) BauGB fest, 
dass Erläuterungen möglicher Auswirkungen des geplanten städtebaulichen Projektes auf die Um-
welt darzulegen sind und eine Prognose zur Erheblichkeit der Umweltwirkungen für die einzelnen 
Schutzgüter zu treffen ist. 

Die Plan-Umweltprüfung ist eine in das Planungsverfahren integrierte unselbständige Prüfung der 
umweltrelevanten Auswirkungen der Planung. Diese Auswirkungen sind im Umweltbericht zu erfas-
sen, der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zu unterbreiten und 
zu bewerten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in die planerische Abwägung nach  
§ 1 (7) BauGB ein. Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung im Bebauungsplanverfah-
ren liegt bei der Gemeinde - sie ist hier die 'zuständige' Behörde. 

1.1 Anlass und Zielsetzung der Planung 

Die Ortsgemeinde Landkern sieht die Aufstellung des Bebauungsplans „Unterer Berg“ am südlichen 
Siedlungsrand der Gemeinde vor. Es ist beabsichtigt ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 
BauNVO zu realisieren. Das in Rede stehende Plangebiet liegt derzeit im bauplanungsrechtlichen 
Außenbereich nach § 35 BauGB, weshalb es zur Baurechtschaffung der Aufstellung eines qualifi-
zierten Bebauungsplans bedarf. 

Das Plangebiet grenzt an die südliche Bestandsbebauung von Landkern. Die angrenzende Straße 
„Unterer Berg“ kann zur verkehrlichen Erschließung des Gebiets dienen. An der östlichen Seite 
grenzt das Plangebiet an einen asphaltierten Wirtschaftsweg. In westlicher Richtung grenzt ein un-
befestigter Wirtschaftsweg an das Plangebiet, während es an der südlichen Plangebietsgrenze an 
eine intensiv genutzte Ackerfläche grenzt. Die Plangebietsfläche selbst stellt sich derzeit als land-
wirtschaftlich genutzte Fläche dar. 

Der Geltungsbereich der in Rede stehenden Planung umfasst die Flurstücke 120 (tlw.) der Flur 6, 
59 (tlw.), 45, 46 und 47 der Flur 6 in der Gemarkung Landkern. Es wird vorliegend eine Fläche von 
rund 1,6 ha überplant. 

Ziel der vorliegenden Planung ist die Baurechtschaffung für rund 23 Bauplätze. Die Baugrundstücke 
sind zur Realisierung von freistehenden Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen, bei denen eine 
durchschnittliche Grundstücksgröße von 518 m² in besagtem Gestaltungsentwurf zugrunde gelegt 
worden ist. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Unterer Berg“ soll dem steigenden Wohnraumbedarf entge-
genkommen. Auch dient die Planung dazu familiäre Bindungen und soziale Infrastrukturen des Or-
tes zu erhalten, über die insbesondere die Versorgung der älteren Generation über Generationen-, 
Nachbarschafts- und Freundschaftshilfen sowie Vereine und weitere ehrenamtliche Strukturen si-
chergestellt werden können. Auch gilt es zu beachten, dass in der heutigen Zeit oftmals in jungen 
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Familien beide Elternteile arbeiten gehen (müssen) und sich eine familiäre und nachbarschaftliche 
Generationenhilfe in alle Generationsrichtungen erstreckt, sodass eine wohnräumliche Nähe bevor-
zugt wird. Innerörtlich sind zurzeit keine Leerstände der Bestandsbebauung vorhanden und die 
Ortsgemeinde ist nicht im Besitz weiterer Bauplätze die sie vergeben könnte. Anstoß zur vorliegen-
den Aufstellung des Bebauungsplans war somit der aktuelle Baugrundstücksbedarf. 

In Bezug auf § 1a (2) BauGB wird die vorgesehene Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen für die Entwicklung eines Wohngebietes von der Gemeinde als erforderlich erachtet, 
um dem Baugrundstücksbedarf – insbesondere für junge Familien - Rechnung zu tragen. 

1.2 Kurzdarstellung der Planinhalte  

Der Bebauungsplan „Unterer Berg“ dient der Realisierung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 
4 BauNVO. Die Gesamtgröße des vorgesehenen Geltungsbereichs beläuft sich auf rund 1,6 ha. 
Dabei sollen auf der Fläche circa 23 Bauplätze verwirklicht werden.  

Als Grundzüge der Planung sind zusammenfassend folgende städtebauliche Aspekte zu nennen: 

• Konzipierung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit den entsprechend aufge-
zeigten Zulässigkeiten bzw. Unzulässigkeiten (siehe Textfestsetzungen des Bebauungsplans 
sowie Erläuterungen im städtebaulichen Teil) 

• Ordnungsbereich 1: Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 und einer Geschossflächen-
zahl von 0,6 sowie einer max. Anzahl von 2 Vollgeschossen 

• Ordnungsbereich 2: Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 und einer Geschossflächen-
zahl von 0,3 sowie einer max. Anzahl von einem Vollgeschoss 

• Festsetzung einer maximalen, absoluten Gebäudehöhe in Abhängigkeit der Dachneigung und 
für die beiden Ordnungsbereiche. 

• Maximal zulässige Anzahl an Wohnungen je Einzelhaus und Doppelhaushälfte: 2 

• Festsetzung, dass pro Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze auf den betroffenen Grundstü-
cken herzustellen sind 

• Festsetzung von privaten randlichen Eingrünungen (OB A) und von öffentlichen Grünflächen 

 

Angaben zum Bedarf an Grund und Boden: 

• Geltungsbereichsgröße:    ca. 15.669 m² 

• Externe Geltungsbereichsgröße:    ca.   5.963 m² 

• Allgemeines Wohngebiet (WA):   ca. 11.287 m² 

o Ordnungsbereich 1    ca.   6.441 m² 

o Ordnungsbereich 2    ca.   4.846 m² 

• Pufferfläche zur landwirtschaftlichen Fläche   ca.      414 m² 

• Randliche Eingrünung (OB A)   ca.      414 m² 
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• Öffentliche Grünfläche – Streuobstwiese   ca.   2.330 m² 

• Fläche für Niederschlagswasserbeseitigung (Ordnungsbereich C) ca.   3.663 m² 

• Öffentliche Grünfläche (OB D)   ca.      597 m² 

• Verkehrsflächen    ca.   2.551 m² 

• Wirtschaftsweg    ca.     197 m² 

• Pumpstation    ca.         2 m² 

2 VO R G A B EN  Ü B E R G E O R D N E T E R  PL A N U N G EN  

Landkern ist Teil der Verbandsgemeinde Kaisersesch und liegt im Kreis Cochem-Zell. Die Gemein-
de ist demnach Teil der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald. Das Plangebiet liegt im südlichen 
Anschluss an das Siedlungsgebiet der Ortsgemeinde Landkern. 

Nachfolgend wird daher näher auf den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) Mittelrhein-
Westerwald eingegangen. Ferner wird auf den wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) sowie auf 
die umweltbezogenen, übergeordneten Vorgaben näher eingegangen. Somit wird aufgezeigt, dass 
die in Rede stehende verbindliche Bauleitplanung übergeordneten Planungen nicht entgegensteht. 

2.1 Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald 

Inhalte der wirksamen Fassung von 2017 

Der Regionale Raumordnungsplan (RROP) der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald ist seit 
dem 11.12.2017 wirksam und hat den RROP 2006 abgelöst. Dem RROP liegen die übergeordneten 
Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV von 2008 und der nach 2008 erfolgten Teil-
fortschreibungen zugrunde. Die Entwicklung soll insgesamt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. 
Auf Zuweisung besonderer Funktionen wird im wirksamen RROP verzichtet. 

Die Ortsgemeinde Landkern wird gemäß „Raumstrukturgliederung“ des aktuell wirksamen RROP 
2017 dem „ländlichen Räumen mit disperser Siedlungsstruktur“ zugeordnet. Die Fläche im Bereich 
des Plangebietes unterliegt in der Gesamtkarte des RROP keiner Flächendarstellung. 

In der Verbandsgemeinde übernimmt die Ortsgemeinde Landkern keine zentralörtlichen Funktio-
nen. Auf Zuweisung besonderer Funktionen wird im Regionalen Raumordnungsplan 2017 verzich-
tet. 

In nicht erwähnten Funktionen wird den Gemeinden der im Grundgesetz verankerte Anspruch auf 
Eigenentwicklung zugestanden. Dieses gilt sowohl für Wohnbau- als auch für Gewerbeentwicklung. 

Ein Grundsatz der Regionalplanung besagt, dass die Wohn-, Versorgungs- und Lebensverhältnisse 
in den ländlichen Räumen verbessert werden sollen. Der Gemeinde sind damit Entwicklungen zu-
zugestehen, die den Ansprüchen der ortsverbundenen Bevölkerung Rechnung tragen. Die Eigen-
entwicklung soll sich dabei an begründeten Entwicklungschancen der Gemeinde im Siedlungszu-
sammenhang orientieren. 
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Im Hinblick auf die wohnbauflächenbezogene Schwellenwertthematik (Z 30 bis Z 33, RROP Mittel-
rhein-Westerwald 2017) erfolgt für die Neuausweisung der Wohnbaufläche ein Flächentausch (ge-
mäß Z 33) innerhalb der Gemeinde im Rahmen der aktuellen „Neufassung des Flächennutzungs-
plans 2045“ der VG Kaisersesch. Hier erfolgen Flächenumwidmungen (insbesondere Mischbauflä-
chen) in bilanziell mindestens gleicher Größenordnung wie Wohnbaufläche neu dargestellt wird, so 
dass die Anforderungen erfüllt werden. 

Im Rahmen der Eigenentwicklung und der Sicherung des erreichten Entwicklungsstandes steht die 
vorgesehene Planung den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB nicht entgegen. 

2.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch, Ortsgemeinde Landkern 
ist das betrachtete Plangebiet derzeit nicht als Wohnbaufläche, sondern als landwirtschaftliche Flä-
che dargestellt. 

Hierdurch bedingt kann der Bebauungsplan derzeit nicht gemäß § 8 (2) Satz 1 BauGB aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden. 

Die Fläche ist jedoch Gegenstand des sich in Aufstellung befindlichen neuen Flächennutzungsplans 
der Verbandsgemeinde Kaisersesch („Neufassung des Flächennutzungsplans 2045“). 

Der Verbandsgemeinderat Kaisersesch hat am 18.02.2019 den Aufstellungsbeschluss und am 
10.07.2023 den Beschluss zum Entwurf der Neufassung des gesamten Flächennutzungsplans 
(FNP) der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch mit Verzicht auf die Darstellung von Vorrang- und 
Ausschlussflächen für die Windenergie gefasst. 

Aktuell liegen für den Bereich der VG Kaisersesch zwei unterschiedliche wirksame FNP vor. Die 
z.T. sehr veralteten Pläne stammen aus der Zeit vor der Gebietsreform 2013, bei der die Fusion der 
VG Kaisersesch und Cochem mit verschiedenen Gemeinden der VG Treis-Karden vollzogen wurde 
und die VG Treis-Karden aufgelöst wurde. Insofern beinhaltet die aktuelle Planung neben der In-
tegration der Gemarkungen Binningen, Brieden, Brohl, Dünfus, Forst (Eifel), Kail, Möntenich und 
Roes auch die Aktualisierung des FNP der Verbandsgemeinde Kaisersesch insgesamt. 

In der derzeit erfolgenden Vorentwurf des Flächennutzungsplans VG Kaisersesch mit dem Stand 
gemäß § 20 LPIG ist das Plangebiet des in Rede stehenden Bebauungsplans bereits als Wohnbau-
fläche ausgewiesen.  

Darüber hinaus hat der Ortsgemeinderat Landkern bereits am 14.02.2017 in seiner Sitzung einen 
Flächentausch zur Neudarstellung von Wohnbaufläche am in Rede stehenden Standort beschlos-
sen. Entsprechend soll an anderer Stelle im Gebiet (Neuhof) der Ortsgemeinde wirksam ausgewie-
sene Mischbaufläche im Rahmen eines Flächentauschs zurückgenommen werden. Damit wird auch 
der gesetzlichen Zielsetzung zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme Rechnung getragen. 

Nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht zur Flächendarstellung des Geltungsbereichs der in 
Rede stehenden Bauleitplanung sowie der beschlossenen Mischbauflächen, die zu Gunsten einer 
Neudarstellung von Wohnbaufläche im Bereich des Plangebietes zurückgenommen bzw. umge-
widmet werden. Die Abbildung zeigt die Flächen innerhalb der Ortslage von Landkern.  
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Abb.: Ausschnitt aus der Darstellung des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans 
2045 der VG Kaisersesch mit Abgrenzung des Geltungsbereichs (blau) (Stand: Aufstellung des 

FNP gem. § 20 LPIG, unmaßstäbliche Darstellung) 

Um einen vollständigen Flächentausch von 1:1 zu ermöglichen und eine Mehrausweisung von 
Wohnbau- bzw. Mischbaufläche zu vermeiden, wird ergänzend im Norden des Ortsteils Neuhof wei-
tere Mischbaufläche zurückgenommen. Der nachfolgenden Abbildung ist diese Fläche zu entneh-
men. 
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Abb.: Ausschnitt aus der Darstellung des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans 
2045 der VG Kaisersesch – blau umkreiste zurückgenommene Mischbaufläche zugunsten 

einer Landwirtschaftsfläche (Stand: Aufstellung des FNP gem. § 20 LPIG, unmaßstäbliche Dar-
stellung) 

Da eine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zurzeit nicht möglich und sinn-
voll ist, wird für den vorliegenden Bebauungsplan das Verfahren gemäß § 8 (4) BauGB – vorzeiti-
ger Bebauungsplan – vorgesehen. 

Hiernach kann ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert, ergänzt oder aufgehoben werden, bevor 
der Flächennutzungsplan aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der Be-
bauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht entge-
genstehen wird (vorzeitiger Bebauungsplan). Gilt bei Gebiets- oder Bestandsänderungen von Ge-
meinden oder anderen Veränderungen der Zuständigkeit für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort, kann ein vorzeitiger Bebauungsplan auch aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert ist. 

Der Bebauungsplan wird zu gegebener Zeit der Kreisverwaltung zur Genehmigung vorgelegt, da 
tendenziell davon auszugehen ist, dass der Flächennutzungsplan verfahrensbezogen noch nicht 
abschließend geändert sein wird, wenn der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wird. 

2.3 Umweltbezogene übergeordnete Vorgaben 

Gemäß Abfrage im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (LANIS) RLP unter-
liegt die Plangebietsfläche keinerlei umweltbezogenen, übergeordneten Vorgaben. Ferner sind kei-
ne Heilquellen- oder Trinkwasserschutzgebiete betroffen. 
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Nachfolgend werden in tabellarischer Auflistung noch einmal alle abgefragten Schutzgebiete aufge-
listet: 

Naturdenkmale:  nicht betroffen 

Kartierte Biotope gemäß § 30 BNatSchG: nicht betroffen 

Kartierte Biotope gemäß § 15 LNatSchG: nicht betroffen 

Biotopkomplexe:  nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiete:  betroffen, LSG „Moselgebiet von Schweich bis 
Koblenz“ 

Naturparke:  nicht betroffen 

Naturschutzgebiete:  nicht betroffen 

Natura-2000-Gebiete:  nicht betroffen 

Wasser-/Heilquellenschutzgebiete:  nicht betroffen 

Heilquellenschutzgebiete:  nicht betroffen 

Gewässer 3. Ordnung:  nicht betroffen 

In etwa 117 m westlicher Entfernung befindet sich das Quellgebiet eines namenlosen Gewässers 
III. Ordnung. Dieses wird von der Planung nicht tangiert. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich 
bis Koblenz“. Gemäß § 3 der Landesverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet 
von Schweich bis Koblenz“ vom 17. Mai 1979 ist der Schutzzweck „1. die Erhaltung der landschaft-
lichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und seiner Seitentäler mit 
den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen und Höhenzügen sowie 
2. die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch Bo-
denerosion in Hanglagen.“ Gemäß § 1 der Landesverordnung stehen „die Bestimmungen dieser 
Rechtsverordnung (…) dem Erlass eines Bebauungsplanes nicht entgegen.“ 

Auf die Lage im Landschaftsschutzgebiet wird im Bebauungsplan zudem durch folgende plankon-
zeptionelle Aspekte eingegangen, um eine möglichst gute Integration der geplanten Siedlungsbe-
bauung in das Landschaftsschutzgebiet und das Landschaftsbild vorzusehen: Beschränkung der 
Höhenentwicklung auf max. I Vollgeschoss im Ordnungsbereich 2 und max. II Vollgeschosse im 
Ordnungsbereich 1. Zusätzliche Beschränkung der absoluten Höhenentwicklung gemäß detaillier-
ten Festsetzungen im Bebauungsplan (max. 10,0 m Gebäudehöhe im Ordnungsbereich 1 und max. 
7,5 m Gebäudehöhe im Ordnungsbereich 2, vgl. TF Nr. 2.4). Vorgabe einer niedrigen GRZ von 0,3 
unter dem empfohlenen Orientierungswert gemäß BauNVO für ein WA-Gebiet. Zusätzlich werden 
eine randliche Gebietseingrünung im Ordnungsbereich A mit der Vorgabe von Anpflanzungen von 
Bäumen und Sträuchern und grünordnerische Festsetzungen vorgesehen. Die Neigung der Dächer 
wird auf ein Maximalmaß von 0° bis 45° im OB 1 und von 0° bis 25° im OB 2 beschränkt. Gebäude 
mit einen einzigen, durchgehenden Pultdach sind nicht zulässig. Des Weiteren werden Einschrän-
kungen bei der Dachgestaltung gemacht. Es werden baugestalterische Empfehlungen gegeben, um 
eine möglichst harmonische Einbindung in das Landschaftsbild zu gewährleisten. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 
befindet sich in etwa 1 km östlicher Entfernung. Es handelt sich um das FFH-Gebiet „Moselhänge 
und Nebentäler der unteren Mosel“. Das Schutzziel sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typischen Gewässerlebensräume und  
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-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität der Moselzuflüsse, auch als Lebensraum autochtho-
ner Fischarten und des Steinkrebses, von Laubwäldern, von nicht intensiv genutztem Grünland, ar-
tenreichem Mager- und Pionierrasen und unbeeinträchtigten Felslebensräumen, von großen Fle-
dermauswochenstuben im Moseltal und ungestörten Quartieren in Höhlen und Stollen“. Die Zielar-
ten sind Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Gelbbauchun-
ke (Bombina variegata), Bachneunauge (Lampetra planeri), Groppe (Cottus gobio), Hirschkäfer 
(Lucanus cervus), Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), Steinkrebs (Austropotamobius tor-
rentium), Grünes Besenmoos (Dicranum viride) und Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum). 

Die Fläche des FFH-Gebiets wird von dem Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“ überlagert. 
Die Erhaltungsziele des VSGs sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung strukturreicher Laub- und 
Mischwälder sowie von Magerrasen mit Brachen und Felsbiotopen, Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, ihrer typischen Lebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität.“ Die Zielarten sind Eisvogel (Alcedo atthis), Grau-
specht (Picus canus), Haselhuhn (Tetrastes bonasia), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Neuntö-
ter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Uhu (Bubo bubo), Wanderfalke (Falco peregri-
nus), Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Zippamer (Emberiza cia). 

Die Zielarten und Schutzziele der Natura 2000-Gebiete werden von der Planung nicht negativ be-
einträchtigt. 

Es stehen dem in Rede stehenden Bebauungsplan keine umweltbezogenen, übergeordneten 
Vorgaben entgegen. 

3 DA R S T EL L U N G  D ER  Z I E L E  D E S  UM WE L T S C H U T Z E S  

E I N S C H L Ä G I G E R  FA C H G E S E T Z E  U N D  F A C H P L Ä N E  

Im Hinblick auf die Ziele des Umweltschutzes sind folgende Fachgesetze und –pläne von Bedeu-
tung: 

Fachgesetze/ -Pläne Inhalt Berücksichtigung in vor-
liegender Planung durch 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03. 
November 2017 (BGBI. I. S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348), in der derzeit 
geltenden Fassung. 

 

Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden, Vermeidung und Aus-
gleich erheblicher Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes und 
der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung sowie 
Gestaltungsempfehlungen 

- Festsetzung einer maximal zu-
lässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung und Gehölzpflan-
zungen 

- Hinweis zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser und Ver-
wendung wasserdurchlässiger 
Beläge 

- Hinweis zu Eingriffen in den 
Baugrund und in den Boden 

- Artenschutzrechtliche Hinweise 

- Ausschluss von Schottergärten 

Bundesnaturschutzgesetz Erhaltung landschaftlicher Struktu- - Beschränkungen des Maßes 
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(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87), 
in der derzeit geltenden Fassung. 

 

ren; Erhaltung, Schutz der natürli-
chen und historisch gewachsenen 
Artenvielfalt; Geringhalten schädli-
cher Umwelteinflüsse durch land-
schaftspflegerische Maßnahmen; 
Ausgleich von Beeinträchtigungen 
in Natur und Landschaft; Siche-
rung des Erlebnis- und Erholungs-
raumes des Menschen 

der baulichen Nutzung sowie 
Gestaltungsempfehlungen 

- Festsetzung einer maximal zu-
lässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung und Gehölzpflan-
zungen 

- Hinweis zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser und Ver-
wendung wasserdurchlässiger 
Beläge 

- Hinweis zu Eingriffen in den 
Baugrund und in den Boden 

- Artenschutzrechtliche Hinweise 

- Ausschluss von Schottergärten 

Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) vom 28. September 
2005 (GVBI 2005, S. 387), neuge-
fasst am 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 
8 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 
(GVBI, S. 287), in der derzeit gelten-
den Fassung. 

Erhaltung landschaftlicher Struktu-
ren; Erhaltung, Entwicklung und 
Wiederherstellung naturnaher und 
natürlicher Gewässer; Schutz der 
natürlichen und historisch ge-
wachsenen Artenvielfalt; Gering-
halten schädlicher Umwelteinflüs-
se durch landschaftspflegerische 
Maßnahmen; Ausgleich von Be-
einträchtigungen in Natur und 
Landschaft; Sicherung des Erleb-
nis- und Erholungsraumes des 
Menschen 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung sowie 
Gestaltungsempfehlungen 

- Festsetzung einer maximal zu-
lässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung und Gehölzpflan-
zungen 

- Hinweis zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser und Ver-
wendung wasserdurchlässiger 
Beläge 

- Hinweis zu Eingriffen in den 
Baugrund und in den Boden 

- Artenschutzrechtliche Hinweise 

- Ausschluss von Schottergärten 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) vom 17. März 1998 
(BGBI. I S.502), zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom   25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306) geändert, in 
der derzeit geltenden Fassung. 

Nachhaltige Sicherung oder Wie-
derherstellung der Funktionen des 
Bodens; Vermeidung von Beein-
trächtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung 

- Festsetzung einer maximal zu-
lässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung und Gehölzpflan-
zungen 

- Hinweis zu Eingriffen in den 
Baugrund und in den Boden 

- Ausschluss von Schottergärten 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189), in der derzeit 
geltenden Fassung. 

 

Sicherung der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts und 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen, Gewährleistung einer 
nachhaltigen Entwicklung 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung 

- Festsetzung einer maximal zu-
lässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung und Gehölzpflan-
zungen 

- Hinweis zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser sowie zur 
Verwendung wasserdurchlässi-
ger Beläge für Zufahrten und 
Stellplatzflächen 

- Ausschluss von Schottergärten 
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Landeswassergesetz Rheinland-
Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 09.  
Juli 2025 (GVBl. S. 305), in der der-
zeit geltenden Fassung. 

 

Schutz der Gewässer vor ver-
meidbaren Beeinträchtigungen; 
sparsame Verwendung des Was-
sers; Bewirtschaftung der Gewäs-
ser, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm 
auch dem Nutzen einzelner dienen 

- Beschränkungen des Maßes 
der baulichen Nutzung 

- Festsetzung einer maximal zu-
lässigen Versiegelung 

- Festsetzung einer randlichen 
Eingrünung und Gehölzpflan-
zungen 

- Hinweis zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser sowie zur 
Verwendung wasserdurchlässi-
ger Beläge für Zufahrten und 
Stellplatzflächen 

- Ausschluss von Schottergärten 

Denkmalschutzgesetz Rheinland-
Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 
(GVBl. S. 159 ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
20.12.2024 (GVBl. S. 477), in der 
derzeit geltenden Fassung. 

Erforschung und Erhaltung von 
Kulturdenkmälern und Denkmalbe-
reichen 

- Hinweis zum Denkmalschutz 

Weitere Fachgesetze: 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 

540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 

Nr. 323), in der derzeit geltenden Fassung (Sicherstellung einer wirksamen Umweltvorsorge). 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in der 
derzeit geltenden Fassung 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in der derzeit gelten-
den Fassung (Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre und Sachgütern vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen). 

Als planerische Vorgaben werden die Inhalte des Regionalplanes und des Flächennutzungsplanes 
sowie weitere umweltrelevante, übergeordnete Planungen betrachtet. Ferner werden bestehende 
Schutzgebiete bzw. –objekte berücksichtigt. 

4 BE S T A N D  U N D  N A T Ü R L I C H E  G R U N D L A G E N  

4.1 Naturräumliche Gliederung 

Die Ortsgemeinde Landkern liegt in der Großlandschaft Osteifel in Rheinland-Pfalz im Landschafts-
raum 271.42 Müllenbacher Riedelland. 

Das Müllenbacher Riedelland schließt sich südlich an die Elzbachhöhen an und dacht von den ca. 
500 m hohen Bergrücken im Norden langsam zur Moseleifel ab. Das kerbtalförmige Tal des 
Endertbachs und zahlreiche, aus nördlicher Richtung zufließende Nebenbäche haben die Hochflä-
che in Rücken und Riedel gegliedert. Am Westrand des Landschaftsraumes leitet das Ulemener 
Maar (im Übergang zum Ueßbachbergland) als einziges natürliches Stillgewässer zu den vulka-
nisch geprägten Landschaften der südlichen Vulkaneifel über. 
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Die Nutzungsmuster folgen weitgehen dem Relief. Die Waldflächen, die zu etwa gleichen Teilen 
durch Laub- und Nadelholz geprägt sind, erstrecken sich netzartig entlang der Täler, wobei sie auf 
flachgründigen und steinigen Böden auch bis auf die Riedelflächen reichen. Hier sind entlang der 
Talränder vereinzelte Niederwaldvorkommen erhalten. 

Auf den größeren Riedeflächen ist Ackernutzung in den Niederungen der Bachursprungsmulden 
und Bachoberläufe sowie Grünlandnutzung entlang der Riedelränder charakteristisch. Extensiv be-
wirtschaftete Offenlandstrukturen wie Feucht- und Magerwiesen in den Niederungen und Streuobst 
um die Ortslagen sind nur noch vereinzelt erhalten. Gleiches gilt für ehemals ausgedehnte Heide-
flächen, die vor allem durch Aufforstung im östlichen Teil des Landschaftsraums auf kleinere Resta-
reale reduziert wurden. 

Die Siedlungen entstanden als kleine, bäuerliche Haufendörfer und Weiler sowohl auf den Riedel-
hochflächen als auch in den Bachniederungen und haben ihren Charakter weitgehend bewahrt 
(Landschaften in Rheinland-Pfalz, o.J.). 

4.2 Lage und Relief 

Das Plangebiet befindet sich in südlichem Anschluss an die Siedlungsbebauung von Landkern. Die 
Höhe des Plangebietes beläuft sich zwischen ca. 410 m ü. NHN und 405 m ü. NHN. Das Gelände 
fällt von Nordwest nach Südost ab. 

4.3 Geologie und Böden 

Nach den detaillierteren Bodenkarten des Landesamtes für Geologie und Bergbau (Karten zu Bo-
deneigenschaften und Funktionen auf Grundlage der Bodenschätzung) weist die Plangebietsfläche 
überwiegend Böden aus solifluidalen Sedimenten auf. 

Die Flächen liegen in der Bodengroßlandschaft der Ton- und Schluffschiefer mit wechselnden An-
teilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit, zum Teil wechselnd mit Lösslehm. Es han-
delt sich um Braunerden und Regosole aus bimstephrahaltigem Lehm (Quartär) über devonischem 
Tonschiefer. Zudem weist der Standort einen ausgeglichenen Wasserhaushalt mit hohem Wasser-
speicherungsvermögen mit schlechtem bis mittlerem natürlichen Basenhaushalt auf. Das Ertrags-
potential wird als mittel bis hoch eingestuft. 

Die Eingriffe erfolgen nicht in unbelasteten oder gar schutzwürdigen Boden. Aufgrund der intensi-
ven Nutzung sind die Böden bereits verdichtet und das Bodengefüge und die biologische Bodenak-
tivität sowie der Bodenwasserhaushalt gestört. 

Aufgrund der intensiven Landwirtschaft ist von Belastungen durch Düngemitteleinsatz auszugehen. 

Die Plangebietsfläche weist insgesamt eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut Boden auf. 

4.4 Wasserhaushalt 

Oberflächenwasser: Oberflächengewässer werden nicht überplant. 

Grundwasser: Das Plangebiet liegt in der Grundwasserlandschaft Paläozoikum des nördlichen 
Rheinischen Schiefergebirges. Bei den Grundwasserleitern des Plangebietes handelt es sich ent-
sprechend den Karten des Landesamtes für Geologie und Bergbau um silikatische Kluftgrundwas-
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serleiter mit geringer bis äußerst geringer Durchlässigkeit. Gemäß GDA Wasser beträgt die mittlere 
Grundwasserneubildungshöhe 25-75 mm/a (GDA Wasser, letzter Zugriff 12.05.2026).  

Wasserschutzgebiete: Wasserschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt. 

Das in etwa 117 m Entfernung liegende namenlose Gewässer III. Ordnung wird von der Planung 
nicht tangiert. 

Die Plangebietsfläche besitzt insgesamt eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Grundwas-
serneubildung und das Oberflächenwasser sowie für den Trinkwasserschutz. 

4.5 Klima 

Die folgenden Kennwerte charakterisieren das Klima der Ortsgemeinde bzw. des Plangebiets und 
seiner Umgebung: 

mittlere Jahrestemperatur: 8,5 - 9,0° C 

mittlere Lufttemperatur in der Vegetationsperiode (Mai bis Juli): 14 - 15° C 

Mittlere Zahl der Eistage im Jahr (< 0°C) 20 - 30 Tage 

Mittlere Zahl der Sommertage (> 25 °C) 20 - 30 Tage 

Niederschläge Jahresmittel: 800 - 950 mm 

Mittlere Niederschlagssumme in der Vegetationsperiode 750 - 850 mm 

Hauptwindrichtung bezogen auf das Jahr: Südwest, West 

(Quelle: Klimaatlas von Rheinland-Pfalz, Wetterregionaldaten des LUWG, Deutscher Wetterdienst) 

Lokalklimatisch stellt das Plangebiet durch die Ausprägung als Offenland ein Kaltluftproduktionsge-
biet dar. Das Gefälle ist von Nordwest nach Südost von der Gemeinde weg ausgeprägt. Um die 
Siedlung herum bleiben zahlreiche Freiflächen erhalten, weshalb die Kaltluftzufuhr weiterhin ge-
währleistet ist. 

4.6 Biotop- und Nutzungstypen, Tierwelt 

Die Bestandsaufnahme für den Biotop- und Nutzungstypenplan (BNT) wurde u.a. am 17.07.2024 
durchgeführt. Die Witterung während der Bestandsaufnahme stellte sich sonnig dar. 

Zur Erfassung wurde die Biotoptypenkurzübersicht „Biotopkataster Rheinland-Pfalz - Kartieranlei-
tung – Kurzübersicht der Biotoptypen“ des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten im Stand vom 25.10.2013 sowie die „LöKPlan GbR: Biotopkartieranleitung für 
Rheinland-Pfalz, Stand: 03.05.2012“ herangezogen. 

Biotop- und Nutzungstypen: 

Das Plangebiet grenzt an seiner nördlichen Plangebietsgrenze an die vorhandene Bebauung von 
Landkern. Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt über die Straße „Unterer Berg“ und einen 
hiervon nach Südosten abzweigenden asphaltierten Wirtschaftsweg. An der westlichen Seite grenzt 
das Plangebiet an einen unbefestigten Wirtschaftsweg (VB2). Etwas weiter westlich befindet sich 
ein Waldkomplex (AG0) sowie eine Fichtenkultur. Südlich grenzen weitläufige Ackerflächen an das 
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Plangebiet während sich im Osten ein asphaltierter Wirtschaftsweg (VB1) an der Plangebietsgrenze 
befindet. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme stellte sich das Plangebiet selbst als artenarmes 
Grünland (E) dar. 

Die Fläche der externen Ausgleichsfläche sowie der Fläche zur Niederschlagswasserbeseitigung 
stellte sich zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme als artenarme Ackerfläche (HA0) dar. 

 

Abb.: Blick auf das Plangebiet aus östlicher Richtung mit angrenzendem  
asphaltierten Wirtschaftsweg (eigene Aufnahme, Juli 2024) 

 

Abb.: Blick in das Plangebiet aus westlicher Richtung mit Hausgärten der  
nördlichen Siedlungsbebauung (eigene Aufnahme, Juli 2024) 



O r t s g e m e i n d e  L a n d k e r n  
B e g r ü n d u n g  z u m  B e b a u u n g s p l a n  
" U n t e r e r  B e r g "  

12 936 
Seite 78 

 

28. Mai 2026 
 
 

 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 
befindet sich in etwa 1 km östlicher Entfernung. Es handelt sich um das FFH-Gebiet „Moselhänge 
und Nebentäler der unteren Mosel“. Das Schutzziel sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typischen Gewässerlebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität der Moselzuflüsse, auch als Lebensraum autochtho-
ner Fischarten und des Steinkrebses, von Laubwäldern, von nicht intensiv genutztem Grünland, ar-
tenreichem Mager- und Pionierrasen und unbeeinträchtigten Felslebensräumen, von großen Fle-
dermauswochenstuben im Moseltal und ungestörten Quartieren in Höhlen und Stollen“. Die Zielar-
ten sind Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Gelbbauchun-
ke (Bombina variegata), Bachneunauge (Lampetra planeri), Groppe (Cottus gobio), Hirschkäfer 
(Lucanus cervus), Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), Steinkrebs (Austropotamobius tor-
rentium), Grünes Besenmoos (Dicranum viride) und Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum). 

Die Fläche des FFH-Gebiets wird von dem Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“ überlagert. 
Die Erhaltungsziele des VSGs sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung strukturreicher Laub- und 
Mischwälder sowie von Magerrasen mit Brachen und Felsbiotopen, Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, ihrer typischen Lebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität.“ Die Zielarten sind Eisvogel (Alcedo atthis), Grau-
specht (Picus canus), Haselhuhn (Tetrastes bonasia), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Neuntö-
ter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Uhu (Bubo bubo), Wanderfalke (Falco peregri-
nus), Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Zippamer (Emberiza cia). 

Die Zielarten und Schutzziele der Natura 2000-Gebiete werden von der Planung nicht negativ be-
einträchtigt. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Moselgebiet von Schweich 
bis Koblenz“. Gemäß § 3 der Landesverordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Moselgebiet 
von Schweich bis Koblenz“ vom 17. Mai 1979 ist der Schutzzweck „1. die Erhaltung der landschaft-
lichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des Moseltales und seiner Seitentäler mit 
den das Landschaftsbild prägenden, noch weitgehend naturnahen Hängen und Höhenzügen sowie 
2. die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch Bo-
denerosion in Hanglagen.“ Gemäß § 1 der Landesverordnung stehen „die Bestimmungen dieser 
Rechtsverordnung (…) dem Erlass eines Bebauungsplanes nicht entgegen.“ 

Andere Schutzgebiete oder geschützte Landschaftsbestandteile werden nicht berührt. Dies beinhal-
tet auch Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete. Ferner weist das Plangebiet keine im Sinne 
des § 30 BNatSchG oder gemäß § 15 LNatSchG naturschutzrechtlich geschützten Biotope und Ve-
getationsbestände auf. Kartierte Biotope liegen im Plangebiet nicht vor. 

Die vorstehend beschriebene Bestandssituation kann der nachfolgend abgebildeten Darstellung 
(Auszug aus dem BNT) entnommen werden. 
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Abb.: Biotop- und Nutzungstypenplan  
(unmaßstäbliche Darstellung, Legende siehe Anhang) 

 

Tierwelt: 

Gemäß der Abfrage des Portals Artenanalyse (Abfrage: 12.05.2026) lässt sich bezüglich der Am-
phibien ein Hinweis zum Vorkommen direkt angrenzend an das Plangebiet entnehmen. Eine Erd-
kröte (Bufo bufo) wurde auf dem Flurstück 38/3 direkt nördlich des Plangebiets am 03.04.2025 er-
fasst. Zudem wurde auf dem selben Flurstück am 11.05.2025 eine Blindschleiche (Anguis fragilis) 
gemeldet. 

Zur Erdkröte: „Es handelt sich um eine äußerst anpassungsfähige Amphibienart. Sie besiedelt fast 
alle Klimazonen, Landschaften und Lebensräume Europas. Sehr häufig in Waldgebieten, jedoch 
auch in Offenlandschaften und im Hochgebirge oberhalb der Baumgrenze anzutreffen. Als Tages-
verstecke nutzt die Erdkröte selbstgegrabene Höhlen, Mauerfugen oder morsches Holz. Bevorzugte 
Laichgewässer sind größere und tiefe Weiher, Randbereiche von Seen und auch Intensiv-
Fischteiche.“ (Quelle: https://www.lbv.de/ratgeber/naturwissen/artenportraits/detail/erdkroete/, zu-
letzt 12.05.2026). 

Weiter heißt es auf der Internetseite Artensteckbriefe: „Terrestrischer Lebensraum: Die Alttiere 
wandern kurz nach dem Laichen in die Sommerlebensräume ab, wo eine erste Nahrungsaufnahme 
nach der Überwinterung erfolgt. Während des Sommers leben sie meist mehrere hundert Meter 
weit vom Laichgewässer entfernt. Die dichteste Besiedlung liegt bei 500 – 1500 m, max. bei 3000 m 
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um das Laichgewässer, in Ausnahmefällen wurden bis zu 4500 m nachgewiesen. Tagsüber verste-
cken sie sich unter Laub, Steinen und Brettern, in Erdhöhlen und Komposthaufen, unter Baumstub-
ben und sonstigen hohl aufliegenden Objekten. Sie graben sich aktiv ein oder nutzen vorhandene 
Gänge. Die Nahrungssuche erfolgt meist nachts, am günstigsten in feuchten bis nassen, warmen 
Nächten. (…) Eine räumliche Annäherung an das Laichgewässer beginnt meist bereits vor der Win-
terruhe. Aquatischer Lebensraum: Die Erdkröte ist eine frühlaichende Art. Die geschlechtsreifen 
Tiere erscheinen in einer engen Zeitspanne am Laichgewässer. Sie laichen bei einer Wassertempe-
ratur von 6 – 22 °C, wobei das Optimum im Bereich von 11-17 °C liegt. Der Zeitraum zwischen 
Laichabgabe und Beendigung der Metamorphose beträgt 60-80 Tage. (…).“ 

Zur Blindschleiche: „Als Tagesverstecke werden vor allem Erdlöcher, Hohlräume unter Steinen und 
Holz, Laubansammlungen und Rottehaufen aufgesucht. Sie besitzt mit einer Vorzugstemperatur 
von etwa 23 °C ein geringeres Wärmebedürfnis als die anderen heimischen Reptilien und ist somit 
weniger auf direktes Aufwärmen an der Sonne angewiesen. Dagegen wird die Möglichkeit der 
Thermoregulation durch Körperkontakt zu aufgeheizten Materialien (Thigmothermie) häufiger ge-
nutzt als bei anderen Arten. Die Überwinterung erfolgt gesellig in trockenen, frostfreien Erdlöchern, 
die teilweise sogar selbst von den Tieren gebohrt werden. Sie verlassen die Winterquartiere im 
März/April. Paarungen finden ab April bis in den Frühsommer hinein statt. Sie gebären voll entwi-
ckelte Jungtiere, die hauptsächlich in den Monaten August und September abgesetzt werden. Pro 
Weibchen werden meist 6-15 Jungtiere geboren.“ (Quelle: https://artensteckbrief.de/85/anguis-
fragilis-blindschleiche/deutschland, zuletzt 12.05.2026). 

Weiter heißt es auf der Internetseite des NABU zur Blindschleiche: „Blindschleichen besiedeln ein 
breites Spektrum an unterschiedlichsten Lebensräumen. Sie bevorzugen lichte Wälder und Wald-
ränder mit erhöhter Bodenfeuchtigkeit und einem vielfältigen, strukturreichen Mosaik an Sonnen- 
und Versteckplätzen. Aber auch offene Heide- und Moorlandschaften, Brachflächen, Trockenrasen, 
Streuobstwiesen, Gärten, Parks, Straßenböschungen, Steinbrüche und Abgrabungsstätten werden 
bewohnt.“ (Quelle: https://www.nabu.de/news/2016/11/21551.html, zuletzt 12.05.2026). 

Da der Eingriff in landwirtschaftlich genutzte Flächen vorgenommen wird, sind negative Auswirkun-
gen auf potenziell vorkommende Individuen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass sich die Tiere auf dem Privatgrundstück aufhalten, da dort 
laut Luftbild ein Teich angelegt ist. 

Hinweise zum Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und der Wildkatze (Felis sil-
vestris) im Plangebiet und dessen Umkreis (1000 m) gibt es gemäß der Abfrage des Portals Arten-
analyse (Abfrage 12.05.2026) nicht. Aufgrund der fehlenden Gehölzbestände im Plangebiet, sind 
negative Auswirkungen auf potenziell vorkommende Individuen dieser Arten ebenfalls nicht zu er-
warten. Auf dem zuvor in Rede stehenden Flurstück 38/3 wurden zudem 3 Gartenschläfer (Eliomys 
quercinus) am 15.05.2025 gemeldet. 

Zum Gartenschläfer: „Der Gartenschläfer gehört, wie sein Name schon sagt, zu den Schlafmäusen, 
die auch Bilche genannt werden. (…) Schlafmäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber 
verbringen sie die Zeit in einem ihrer kogeligen Nester aus Gras, Laub, Federn und Haaren. Meist 
bauen sie mehrere Nester, zwischen denen sie hin und her wechseln. Dort überwintern sie auch. 
Geeignete Nistplätze sind: Nischen zwischen Steinen und Felsen, zwischen Stapeln oder dachzie-
geln, zwischen der Rinde von Bäumen, Erdlöcher, Nistkästen. Von April bis Mai erwachen die Gar-
tenschläfer aus ihrem Winterschlaf und beginnen sich zu paaren. (…) Zwischen Mai und Juni wer-
den dann die Jungtiere geboren und verbringen 40 Tage beim Muttertier, bevor sie selbstständig 
sind. Am liebsten sucht der Gartenschläfer seine Nahrung auf dem Boden. Er zählt zu den Alles-
fressern und ernährt sich von Insekten, Würmern, Schnecken und Eiern. Aber auch von vegetari-
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scher Kost, wie Knospen, Sprossen und Obst.“ (Quelle: https://www.nabu-kreisgg.de/tiere-pflanzen-
lebensr%C3%A4ume/tier-portraits/gartenschl%C3%A4fer/, zuletzt 12.05.2026). 

Da der Eingriff in landwirtschaftlich genutztes Offenland erfolgt ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht davon auszugehen, dass es zu negativen Beeinträchtigungen der lokalen Population kommt. 
Die vorhandenen Hausgärten mit ihrer randlichen Eingrünung dienen als Wanderkorridor des Gar-
tenschläfers. 

Die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen haben aufgrund ihrer Strukturarmut keine offen-
sichtliche besondere Bedeutung für geschützte Tier- oder Pflanzenarten. Offenlandarten sind poten-
tiell betroffen. Arten wie der Rotmilan oder Fledermäuse können die Fläche zur Nahrungssuche 
nutzen. Im Umfeld bleiben aber weiterhin ausreichend Offenlandflächen als Lebensraum und Jagd-
habitat für diese Arten bestehen. Aufgrund der Nähe zur Siedlung im Norden und dem Wald im 
Westen hat die Fläche auch keine Bedeutung als Lebensraum für die Feldlerche, da diese mehre-
ren Studien zufolge einen größeren Abstand zu diesen Strukturen einhält. 

4.7 Landschaftsbild und Erholung 

Die Plangebietsfläche befindet sich am südlichen Siedlungsrand der Ortsgemeinde Landkern im 
Anschluss an die bestehende Siedlungsbebauung. Das Landschaftsbild im unmittelbaren Umfeld 
des Geltungsbereichs ist geprägt durch intensiv genutzte, arten- und strukturarme Acker- und Grün-
landflächen sowie durch die Ortsrandbebauung von Landkern im Norden und dem angrenzenden 
Wald im Westen. Durch den direkten Anschluss an die Siedlungslage ist das Landschaftsbild in der 
näheren Umgebung bereits „vorbelastet“ bzw. städtebaulich geprägt. In Blickrichtung Süd und Ost 
befinden sich stark ackerbaulich geprägte Flächen. 

Das Plangebiet selbst besitzt nur eine indirekte, geringe Erholungsfunktion, da es sich im Bestand 
um landwirtschaftliche Nutzflächen handelt, die einer Freizeitnutzung nicht zur Verfügung stehen. 
Bestehende Wirtschaftswege im Umfeld des Plangebiets könnten von Bürger*innen zum Spazieren 
und Joggen genutzt werden. Diese Möglichkeit bleibt bei Durchführung der vorliegenden Planung 
bestehen, da die Wegebeziehungen erhalten bleiben. Zudem dienen die zukünftigen Hausgärten 
ihren Besitzer*innen zur Erholung. 

5 PR O G N O S E  Ü B ER  D I E  EN T W I C K L U N G  D E S  UM W EL T Z U ST A N D E S  

B E I  N I C H T D U R C H F Ü H R U N G  D E S  PL A N -VO R H A B E N S  (ST A T U S -
Q U O -PR O G N O S E )  

Bei Nichtumsetzung des Planvorhabens ist davon auszugehen, dass sich keine Veränderungen er-
geben. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung wird auch weiterhin erfolgen. Der Umweltzustand 
wird sich nicht erheblich verschlechtern.  
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6 ER M I T T L U N G  U N D  BE W E R T U N G  PO T EN Z I EL L  E R H E B L I C H E R  

UM W E L T A U S W I R K U N G E N  (PR O G N O S E  Ü B E R  D I E  EN T W I C K L U N G  

D E S  UM W E L T Z U S T A N D E S  B E I  DU R C H F Ü H R U N G  D E S PL A N -
VO R H A B E N S )  

Unter diesem Kapitel wird für die einzelnen Schutzgüter aufgelistet, welche als Parameter zur Beur-
teilung herangezogen werden. Anschließend erfolgt eine Beurteilung, inwieweit die Planung in ihren 
Auswirkungen für das jeweilige Schutzgut relevant ist. Am Ende steht eine abschließende Bewer-
tung der Erheblichkeit der Auswirkungen für das einzelne Schutzgut ohne Berücksichtigung der ge-
planten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

6.1 Schutzgut Fläche 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Neue Flächeninanspruchnahme von ca. 
15.700 m² Fläche. 

         

baubedingt Keine.          

betriebsbe-
dingt 

Keine.          

Abschließende Bewertung 

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen ist grundsätzlich als erheblich zu bewerten, 
da hierdurch Flächen für den Nahrungs- oder Futtermittelanbau verloren gehen und meist nicht an 
anderer Stelle neu ausgewiesen werden. Vorliegend handelt es sich planerisch jedoch um Flächen, 
die derzeit auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) als Bauflächen auszuweisen sind. 
Gelichzeitig werden Flächen (M-Flächen) in der Gemeinde im Verhältnis 2:1 in Landwirtschaftsflä-
che umgewidmet und damit zurückgenommen. Durch das planerische Instrument „Flächentausch“ 
kommt es somit nicht zu einer neuen Flächeninanspruchnahme. 

Der Eingriff in das Schutzgut Fläche wird in einer Gesamtbetrachtung als nicht erheblich be-
trachtet. 

6.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Schutzgut Fauna und Flora wird über die Erfassung von Biotoptypen und durch Auswertung 
von Informationen zu einzelnen Artenvorkommen bewertet. Die Beurteilung erfolgt über die Be-
trachtung der Arten- und Lebensraumfunktion. Die Arten- und Lebensraumfunktion bezeichnet die 
Eigenschaft der Biotoptypen, Tieren und Pflanzen Lebensraum zu bieten. Sie wird anhand der Kri-
terien Naturnähe, Gefährdung/gesetzlicher Schutz, Regenerierbarkeit und Prägung durch Standort-
extreme beurteilt. 
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negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust von Offenlandflächen als Nah-
rungshabitat für Tiere und Pflanzen. 

         

baubedingt Lärmbelastungen und Beeinträchtigungen 
durch Bewegungsunruhe in Folge der 
Herstellung von Straßen und Kanälen so-
wie der Errichtung der Gebäude. 

        

betriebsbe-
dingt 

Leicht erhöhte Lärmbelastungen und Be-
einträchtigungen durch Bewegungsunruhe 
und erhöhten Ziel- und Quellverkehr sowie 
Wohnnutzung. 

         

Maßnahmen positive Auswir-
kungen 
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Vermei-
dungsmaß-
nahmen 

Sind großflächige Glasfronten an Gebäu-
den geplant, müssen diese durch geeigne-
te Maßnahmen gegen Vogelschlag gesi-
chert werden (z.B. Verwendung entspiegel-
ter Gläser, Einsatz von Vorhängen oder 
Jalousien, Aufhängen von sich bewegen-
den Mobile o.ä.). 

         

Hinweis, zur Verwendung von Leuchtmittel 
mit einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin 
bis maximal 4.000 Kelvin, unter Verwen-
dung vollständig gekapselter Leuchtenge-
häuse. 

         

Einfriedungen sollten so gestaltet werden, 
dass zwischen Bodenoberkante und Zaun-
unterkante ein Abstand von 15 cm besteht. 
Dies dient der Kleintierdurchlässigkeit. 

         

Fenster- und Kellerschächte sowie Auf-
gänge sind nach Möglichkeit so auszufüh-
ren, dass keine Tierfallen entstehen. Zu-
dem sollten Kellerschächte mit insektensi-
cheren Gittern abgedeckt werden. 
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Minimie-
rungsmaß-
nahmen 

Ausschluss von Schottergärten / insekten-
freundliche Gartengestaltung. 

         

Hinweis zur Aufhängung von Nistkästen für 
Vögel und Fledermäuse. 

         

Aus-
gleichs-
maßnah-
men 

Festsetzung zur randli-
chen Eingrünung (OB 
A). 

Neue Teillebens-
räume für Flora 
und Fauna (z.B. 
Wiesen und Blü-
tenpflanzen für 
Schmetterlinge/ 
andere Insekten; 
Gehölze als Nist- 
und Quartierplät-
ze für Vögel und 
Fledermäuse). 

  

 

   

 

 

 

 

 

Festsetzung zur Anla-
ge einer Streuobstwie-
se im externen Gel-
tungsbereich (OB B) 

  

 

   

 

 

 

 

 

 Entwicklung einer ex-
tensiv genutzten Wiese 
auf der Fläche zur Nie-
derschlagswasserbe-
seitigung (OB C). 

  

 

   

 

 

 

 

 

 Festsetzung zur Ent-
wicklung von Extensiv-
grünland (OB D). 

  

 

   

 

 

 

 

 

Abschließende Bewertung 

Der Geltungsbereich überplant eine intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche. Gehölzbestände 
sind nur randlich außerhalb des Geltungsbereichs vorhanden. Die Flächen im Geltungsbereich ha-
ben daher nur eine geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. 

Offenlandarten sind potenziell betroffen, wobei bereits eine Vorbelastung durch benachbarte 
Wohnnutzungen besteht. Zudem bleiben auch nach Umsetzung der Planung weiterhin ausreichend 
Offenlandflächen als Lebensraum bestehen. 

Hinweise auf streng geschützte Arten im Plangebiet selber liegen nicht vor. Aufgrund der Nähe zur 
Siedlung im Norden und Wald im Westen hat die Fläche auch keine Bedeutung als Lebensraum für 
die Feldlerche, da diese mehreren Studien zufolge einen größeren Abstand zu diesen Strukturen 
einhält. 

Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen sowie der inneren Begrünungsmaßnahmen, ist 
nach jetzigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass durch die in Rede stehende 
Planung Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu schlussfolgern, 
dass sich durch Störungen der Erhaltungszustand lokaler Populationen streng geschützter 
Arten verschlechtert. 
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6.3 Schutzgut Boden 

Die Beurteilung der Bedeutung von Böden erfolgt über die Betrachtung der biotischen Lebensraum-
funktion, der natürlichen Ertragsfunktion, der Speicher- und Regulationsfunktion sowie der Funktion 
des Bodens als landschaftsgeschichtliche Urkunde. 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust sämtlicher Boden- und Wasserfunk-
tionen der Fläche durch Versiegelung bzw. 
Bebauung. 

         

baubedingt Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in den Boden durch Maschinen 
und Baufahrzeuge. 

        

betriebsbe-
dingt 

Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in den Boden durch parkende 
und fahrende Fahrzeuge. 

         

Vorbelastungen und allgemeine Bewertungen 

Grundsätzlich sind Eingriffe in das Schutzgut Boden qualitativ als erheblich zu bewerten. Dies liegt 
daran, dass das Schutzgut Boden nicht vermehrt werden kann. Der Eingriff durch eine versiegelte 
Fläche kann nur dann ausgeglichen werden, wenn eine andere Fläche, im vergleichbaren Umfang, 
entsiegelt wird. Dies ist in den meisten Fällen jedoch nicht möglich und auch in der vorliegenden 
Planung nicht der Fall. 

Durch die Errichtung von Gebäuden, Zuwegungen, Stellplätzen und Verkehrsflächen kommt es zur 
Versiegelung bisherig unversiegelter Flächen und damit zum Verlust sämtlicher Boden- und Was-
serfunktionen. 

Die Eingriffe in den Boden sind somit grundsätzlich qualitativ und quantitativ als erheblich zu be-
werten. 

Maßnahmen positive Auswir-
kungen 
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Minimie-
rungsmaß-
nahmen 

Der Oberboden ist ge-
mäß DIN 18915 nach 
Horizonten geordnet 
abseits vom Baubetrieb 
zu lagern und vor Ver-
dichtung o.ä. zu schüt-
zen. 
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 Festsetzung zur Ver-
wendung versicke-
rungsfähiger Beläge. 

    

 

        

Minimierung der Ver-
siegelung bzw. Fest-
setzung einer niedrigen 
GRZ. 

    

 

        

Aus-
gleichs-
maßnah-
men 

Festsetzung einer rand-
lichen Eingrünung (OB 
A). 

Boden wird gelo-
ckert und das 
Bodengefüge 
verbessert. Da-
mit werden auch 
die biologische 
Aktivität und die 
Filterfunktionen 
des Bodens ver-
bessert. 

   

 

        

 Entwicklung von Exten-
sivgrünland. 

   

 

        

 Anlage einer Streu-
obstwiese. 

    

Abschließende Bewertung 

Grundsätzlich sind zu erwartende Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als erheblich zu bewer-
ten. Die Eingriffe erfolgen jedoch nicht in unbelasteten oder gar schutzwürdigen Boden. Aufgrund 
der intensiven Nutzung sind die Böden bereits verdichtet und das Bodengefüge und die biologische 
Bodenaktivität sowie der Bodenwasserhaushalt gestört. Zudem ist aufgrund der intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung von Belastungen durch Düngemitteleinsatz auszugehen. 

Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen im Plangebiet sowie der festgesetzten Minimie-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen - kann das Bewertungsniveau „mittel“ erreicht werden. 

6.4 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser wird in der Regel getrennt nach Grund- und Oberflächenwasser bewertet. 
Von Bedeutung sind die Wasserdargebotsfunktion, die Retentionsfunktion sowie die Funktion als 
Wertelement von Natur und Landschaft (Wasserqualität, Naturnähe etc.). 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust sämtlicher Boden- und Wasserfunk-
tionen der bisherigen landwirtschaftlichen 
Fläche durch Versiegelung. 

         

 Beeinträchtigungen des Grundwasser-
haushaltes und der Grundwasserneubil-
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dung aufgrund des veränderten Abflussre-
gimes. 

baubedingt Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in Boden und Grundwasser 

        

 Wasserverbrauch zum Betrieb von Bauma-
schinen. 

        

betriebsbe-
dingt 

Gefahr der Versickerung von Schmier- und 
Treibstoffen in Boden und Grundwasser. 

         

 Zusätzlicher Trinkwasserverbrauch (u.a. 
zur Gartenbewässerung). 

         

Vorbelastungen und allgemeine Bewertungen 

Die Plangebietsfläche hat keine große Bedeutung für die Grundwasserneubildung und den Grund-
wasserhaushalt. Ca. 117 m westlich der Fläche verläuft ein namenloses Gewässer III. Ordnung. 
Dieser wird von der Planung nicht tangiert. Aufgrund der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung ist von Belastungen durch Düngemitteleinsatz auszugehen. 

Insgesamt weist die Fläche keine besondere Schutzwürdigkeit bzgl. des Schutzgutes Wasser auf. 

Maßnahmen positive Auswir-
kungen 
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Vermei-
dungsmaß-
nahmen 

Minimierung der Ver-
siegelung auf das nöti-
ge Mindestmaß. 

Vermeidung un-
nötiger zusätzli-
cher Auswirkun-
gen auf den 
Wasserhaushalt. 

   

 

        

Minimie-
rung- und 
Aus-
gleichs-
maßnah-
men 

Empfehlung der Rück-
haltung des unbelaste-
ten Oberflächenwas-
sers in Zisternen und 
Dachbegrünungen. 

Ausgleich der 
Wasserführung, 
dadurch Vermei-
dung bzw. Min-
derung von Ab-
flussspitzen. 

   

 

        

 Festsetzung, zur Ver-
wendung offenporigen, 
versickerungsfähigen 
Belägen. 

Verringerung der 
versiegelten Flä-
che, dadurch 
noch Versicke-
rung möglich. 

   

 

        

 Randliche Eingrünun-
gen sowie Entwicklung 

Verbesserung 
der Infiltration 
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von extensivem Grün-
land und Anlage einer 
Streuobstwiese. 

und Minderung 
von Abflussspit-
zen. 

Abschließende Bewertung 

Aufgrund der geringen Bedeutung der Fläche für den Wasserhaushalt und unter Berück-
sichtigung möglicher Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird der Eingriff als „mit-
tel“, jedoch nicht als erheblich bewertet. 

6.5 Schutzgut Luft und klimatische Faktoren 

Die Beurteilung des Schutzgutes Luft und klimatische Faktoren erfolgt über die Betrachtung der bi-
oklimatischen Ausgleichsfunktion. Die bioklimatische Ausgleichsfunktion beschreibt die Kaltluftent-
stehung und den -transport sowie die Frischluftentstehung und den -transport. 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust von Kaltluftproduktionsfläche durch 
Versiegelung und Bebauung. 

          

baubedingt Luftverunreinigungen durch Schadstof-
femissionen von Baumaschinen und –
fahrzeugen. 

       

betriebsbe-
dingt 

Schadstoffemissionen durch Heizungen der 
Wohnhäuser und Fahrzeuge. 

        

Maßnahmen positive Auswir-
kungen 
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Minimie-
rungsmaß-
nahme 

Nicht überbaute Grund-
stücksflächen bebauter 
Grundstücke sind land-
schaftsgärtnerisch an-
zulegen (örtliche Bau-
vorschrift) 

Verbesserung 
des Mikroklimas. 
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Aus-
gleichs-
maßnah-
men 

Festsetzung zur randli-
chen Eingrünung mit 
heimischen standortge-
rechneten Gehölzen 
(OB A). 

Erhöhung der 
Zahl der Frisch-
luftproduzenten 
zur Frischluftver-
sorgung und 
Verbesserung 
des Mikroklimas. 

Verbesserung 
des Mikroklimas. 

       

Festsetzung zur Ent-
wicklung von Extensiv-
grünland (OB C und D).  

       

Anlage einer Streu-
obstwiese mit unterla-
gerter Extensivwiese. 

       

Abschließende Bewertung 

Die Plangebietsfläche ist derzeit als landwirtschaftlich genutzte Fläche ausgeprägt und übernimmt 
in diesem Zusammenhang eine Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet. Aufgrund der topographi-
schen Gegebenheiten und der vorhandenen Geländeneigung erfolgt der Abfluss der entstehenden 
Kaltluft überwiegend in südliche bis südöstliche Richtung in die angrenzende freie Landschaft. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Luftaustauschs oder der lokalen Kaltluftdynamik ist vor 
diesem Hintergrund nicht zu erwarten. 

Mit der Schaffung von Baurecht für rund 23 Baugrundstücke geht zwar grundsätzlich eine Inan-
spruchnahme bislang unversiegelter Flächen einher. Aufgrund des begrenzten Umfangs der 
Planung sowie der vorgesehenen städtebaulichen Dichte ist jedoch nicht davon auszuge-
hen, dass hierdurch erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die lokalen Klimaverhältnisse 
entstehen. Insbesondere sind durch den planbedingt geringfügig zunehmenden Verkehr 
sowie die begrenzte Anzahl neu hinzukommender Gebäude keine erheblichen zusätzlichen 
Treibhausgasemissionen zu erwarten. 

Eine quantifizierende Ermittlung der durch die Planung verursachten Treibhausgasemissionen ist 
auf Ebene des vorliegenden Angebotsbebauungsplans nicht möglich und auch nicht erforderlich, 
da Art, Umfang, Bauweise, energetischer Standard sowie die konkrete Nutzung der künftigen Ge-
bäude zum Zeitpunkt der Bauleitplanung nicht feststehen. Die Bewertung der klimarelevanten 
Auswirkungen erfolgt daher in qualitativer Weise und orientiert sich am Maßstab der Bauleitpla-
nung. 
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Die Planung berücksichtigt Klimaschutz- und Klimaanpassungsbelange im Rahmen der Möglichkei-
ten der verbindlichen Bauleitplanung unter anderem durch Maßnahmen zur Begrenzung der Flä-
chenversiegelung, zur Sicherung von Grünflächen sowie durch Regelungen zum Regenwasserma-
nagement. Darüber hinaus besteht auf der nachfolgenden Objekt- und Ausführungsebene die Mög-
lichkeit, zusätzliche klimawirksame Maßnahmen umzusetzen, etwa durch die Nutzung erneuerba-
rer Energien (z. B. Photovoltaik- oder Solaranlagen), durch eine energieeffiziente Bauweise oder 
durch Maßnahmen der Begrünung. Auf diese Möglichkeiten wird ergänzend im Kapitel „Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel“ in der Begründung hingewiesen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die in Rede stehende Bauleitplanung unter Berücksichti-
gung ihres Umfangs und ihrer Lage nicht zu erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
Treibhausgasemissionen, den Energieverbrauch oder die lokalen Klimaverhältnisse führt. 
Erhebliche negative Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima sind daher nicht zu er-
warten. 

6.6 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Die Beurteilung der Bedeutung des Schutzgutes Biodiversität erfolgt über die Betrachtung der Bio-
topverbundfunktion, dem Vorkommen von Ziel- oder Leitarten und des Strukturreichtums. 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Verlust strukturarmer und artenarmer land-
wirtschaftlicher Fläche. 

          

bau- und 
betriebsbe-
dingt 

Keine.            

Vorbelastungen und allgemeine Bewertungen 

Im Plangebiet gibt es keine kartierten Biotope bzw. nach § 15 LNatSchG oder § 30 BNatSchG pau-
schal geschützten Biotope. 

Maßnahmen positive Auswir-
kungen 
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Aus-
gleichs-
maßnah-
men 

Ausschluss von Schot-
tergärten / insekten-
freundliche Gartenge-
staltung; Anlage von 
Ziergärten. 

Erhöhung der 
Strukturvielfalt 
und damit des 
Artenpotentials 
von Flora und 
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 Festsetzung einer rand-
lichen Eingrünung mit 
heimischen Gehölzen 
(OB A). 

Fauna. 
  

 

   

 

 

 

 

 Entwicklung von exten-
sivem Grünland sowie 
einer Streuobstwiese 
(in den Ordnungsberei-
chen B, C und D). 

  

 

   

 

 

 

 

Abschließende Bewertung 

Durch die Anlage von Ziergärten mit heimischen und standortgerechten Stauden und Gehölzen 
sowie den vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen (Schaffung extensiver, artenreicher Wiesenflä-
chen, randliche Eingrünungen, Gehölzpflanzungen etc.) wird die Strukturvielfalt der Fläche und 
damit die Biodiversität insgesamt erhöht. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut biologische Vielfalt sind aufgrund der 
Struktur- und Artenarmut der Ausgangsfläche nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu er-
warten.  

6.7 Schutzgut Landschaft 

Die Beurteilung der Bedeutung der Landschaft ist vor allem vor dem Hintergrund der Landschaft als 
weichem Standortfaktor zu betrachten und wird über die Betrachtung der Funktionen Landschafts-
bild und Erholungsfunktion beurteilt. 

negative Auswirkungen 
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anlagebe-
dingt 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
durch Erweiterung des Siedlungskörpers 
auf bisherigem Offenland. 

          

bau- und 
betriebsbe-
dingt 

Keine.          

Maßnahmen positive Auswir-
kungen 
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Minimie-
rungsmaß-
nahmen 

Einhaltung städtebauli-
cher Festsetzungen 
(u.a. Größenbegren-

Harmonisches 
Ortsbild. 
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zung baulicher Anlagen 
und landschaftsbildver-
trägliche Farbgebung). 

Baugestalterische Hin-
weise (u.a. land-
schaftsbildverträgliche 
Farbgebung). 

         

 Festsetzung einer rand-
lichen Eingrünung. 

Innere Durch-
grünung des 
Plangebietes; 
Schaffung eines 
Übergangs der 
Siedlungsbebau-
ung in die freie 
Landschaft.  

         

Abschließende Bewertung 

Die durch vorliegende Planung vorbereiteten Eingriffe in das Landschaftsbild bzw. die Naherholung 
sind als „mittel“ zu bewerten. 

Unter Berücksichtigung der Baugebietseingrünungsmaßnahmen sowie den engen Höhen-
festsetzungen für Gebäude wird der Eingriff in das Schutzgut als nicht erheblich bewertet. 

6.8 Natura 2000 

Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (FFH-Richtlinie, 21. Mai 1992) sollen die Mitgliedstaa-
ten dazu beitragen, die Artenvielfalt zu sichern, indem die natürlichen Lebensräume sowie die wild-
lebenden Tiere und Pflanzen erhalten werden. 

Grundsätzlich ist also eine Verträglichkeitsprüfung (VP) immer schon dann durchzuführen, wenn die 
Möglichkeit nicht auszuschließen ist, dass ein Projekt einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Projekten und Plänen (Summationswirkung) ein FFH- oder Vogelschutzgebiet erheblich be-
einträchtigen könnte. Wesentlich für die Unzulässigkeit eines Projektes oder Planes ist, ob es sich 
um eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Vogelschutzgebiets handelt. 

Entscheidend ist dabei die Beantwortung der Frage, ob und inwieweit die relevanten Lebensräume 
und Arten des Gebietes durch das Projekt / den Plan erheblich beeinträchtigt werden. Dies ist der 
Fall, wenn sie entweder verschwinden oder derartig gestört oder verändert werden, dass sie ihre 
Funktionen in Bezug auf die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck, die zu ihrer Auswahl als FFH- 
oder Vogelschutzgebiet geführt haben, nicht mehr oder nur noch in eingeschränktem Umfang er-
füllen können. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Natura 2000-Gebietes. Das nächstgelegene FFH-Gebiet 
befindet sich in etwa 1 km östlicher Entfernung. Es handelt sich um das FFH-Gebiet „Moselhänge 
und Nebentäler der unteren Mosel“. Das Schutzziel sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung der 
natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, der typischen Gewässerlebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität der Moselzuflüsse, auch als Lebensraum autochtho-
ner Fischarten und des Steinkrebses, von Laubwäldern, von nicht intensiv genutztem Grünland, ar-
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tenreichem Mager- und Pionierrasen und unbeeinträchtigten Felslebensräumen, von großen Fle-
dermauswochenstuben im Moseltal und ungestörten Quartieren in Höhlen und Stollen“. Die Zielar-
ten sind Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Gelbbauchun-
ke (Bombina variegata), Bachneunauge (Lampetra planeri), Groppe (Cottus gobio), Hirschkäfer 
(Lucanus cervus), Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), Steinkrebs (Austropotamobius tor-
rentium), Grünes Besenmoos (Dicranum viride) und Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum). 

Die Fläche des FFH-Gebiets wird von dem Vogelschutzgebiet „Mittel- und Untermosel“ überlagert. 
Die Erhaltungsziele des VSGs sind die „Erhaltung oder Wiederherstellung strukturreicher Laub- und 
Mischwälder sowie von Magerrasen mit Brachen und Felsbiotopen, Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, ihrer typischen Lebensräume und  
-gemeinschaften sowie der Gewässerqualität.“ Die Zielarten sind Eisvogel (Alcedo atthis), Grau-
specht (Picus canus), Haselhuhn (Tetrastes bonasia), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Neuntö-
ter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Uhu (Bubo bubo), Wanderfalke (Falco peregri-
nus), Wendehals (Jynx torquilla), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Zippamer (Emberiza cia). 

Die Zielarten und Schutzziele der Natura 2000-Gebiete werden von der Planung nicht negativ 
beeinträchtigt. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und den Schutzzweck eines Natura 
2000-Gebietes sind entsprechend nicht zu erwarten. 

6.9 Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Menschen 

Unter dem eigentlichen Schutzgut Bevölkerung / Gesundheit des Menschen wird lediglich das ge-
fasst, was durch die Beurteilung der anderen Schutzgüter nicht abzudecken ist. Hier steht insbe-
sondere die Wohn- und Wohnumfeldfunktion im Vordergrund. Das Wohnen und die Wohnumfeld-
funktion bezeichnen die Eigenschaft des Wohn- und Arbeitsumfeldes des Menschen bezüglich sei-
ner Ansprüche Wohnen, Erholen und Arbeiten. Sie werden anhand der Kriterien Art der baulichen 
Nutzung, Verlärmungsgrad / Schallintensität und erweitertes Wohnumfeld beurteilt. 

negative Auswirkungen d
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anlagebe-
dingt 

Keine.          

baubedingt Lärmbelastungen und Beeinträchtigungen 
der umgebenden Nutzungen durch Bewe-
gungsunruhe im Rahmen der Bauarbeiten. 

       

betriebsbe-
dingt 

Etwas erhöhte Belästigung durch Lärm 
und Bewegungsunruhe in den angrenzen-
den Wohngebieten. 

Auswirkungen der klassifizierten Straßen 
auf die geplanten Wohnbauflächen. 
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Abschließende Bewertung 

Die baubedingten Belästigungen durch Lärm- und Bewegungsunruhe konzentrieren sich lediglich 
auf die Bauphase und sind somit zeitlich begrenzt. Nordöstlich und östlich des Plangebiets befin-
den sich zwei Landwirtschaftsbetriebe. Hierdurch bedingte schalltechnische Beeinträchtigungen 
sind gemäß dem eingeholten Schallgutachten vom 07.07.2022 nicht zu erwarten (siehe Kapitel 5.6 
der Begründung). Daher werden auch keine schallschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen. 

Zudem wurde im Mai 2022 eine Immissionsprognose Geruchsstoffe/Stäube eingeholt. Ebenfalls für 
den derzeit aktuellen Geltungsbereich westlich des Wirtschaftswegs wird der Immissions-
wert/Richtwert für Wohngebiete von 10 % d. J.-Std, innerhalb des aktuellen Plangeltungsbereichs 
eingehalten. Aus der Staubbelastungsermittlung ergeben sich keine Einschränkungen für das 
Plangebiet.  

Erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Bevölkerung und Gesundheit des Men-
schen sind somit nicht zu erwarten. 

6.10 Schutzgut Sachwerte 

Die Definition der Sachwerte in der Planung wird gegenwärtig kontrovers diskutiert. Als Sachwerte 
gelten Bestandteile der natürlichen Ressourcen wie z. B. Bodenschätze oder Energieressourcen. In 
der vorliegenden Studie werden unter dem Begriff Sachwerte Bodenschätze und Investitionsgüter 
verstanden, die durch die Planung in ihrem Fortbestand oder in ihrer Rentabilität gefährdet wären. 

Sachwerte in diesem Sinne sind für das Plangebiet nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt 
und daher nicht bewertungsrelevant.  

Von der Planung gehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Sachwerte aus. 

6.11 Schutzgut kulturelles Erbe 

Kulturgüter sind kulturell bedeutsame Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung wie 
z. B. Baudenkmäler, Bodendenkmäler oder historisch bedeutsame Park- und Gartenanlagen. 

Innerhalb der Ortslage von Landkern befinden sich 6 gelistete Kulturdenkmäler. Es handelt sich da-
bei um die katholische Pfarrkirche St. Servatius mit einer neugotischen Basilika aus Schieferbruch-
stein aus dem Jahre 1859-1862. Die Gesamtanlage mit Friedhof ist als Kulturdenkmal verzeichnet. 
Des Weiteren befindet sich in der Bergstraße ein Heiligenhäuschen aus dem 19. Jahrhundert. Zu-
dem befindet sich in der Hauptstraße auf dem Friedhof ein neugotisches Friedhofskreuz aus der 2. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts sowie ein Kriegerdenkmal aus den 1920er Jahren sowie ebenfalls in 
der Hauptstraße der ehemalige Pfarrhof mit einem Fachwerkhaus aus dem Jahre 1668 sowie einer 
Fachwerk-Scheune von 1780 und einem Stall aus dem 19. Jahrhundert. Zusätzlich ist in der Haupt-
straße eine L-förmige Anlage aus Fachwerkhäusern im Kern aus dem 18. Jahrhundert gelistet. In 
der Straße Unterer Berg befindet sich zudem ein Streckhof. Es handelt sich um ein eingeschossi-
ges Fachwerkhaus welches im Kern aus dem 18. Jahrhundert stammt. 
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In der Gemarkung von Landkern befinden sich 3 weitere Kulturdenkmäler. Es handelt sich dabei um 
die Dreifaltigkeitskapelle südöstlich des Ortes, ein Heiligenhäuschen an der K 17 Richtung Grei-
mersburg sowie einen Meilenstein an der L 107 östlich des Ortes. 

Aufgrund der Lage, der Entfernung zu dem Plangebiet und durch die dazwischen liegende Bebau-
ung wird das Kulturdenkmal nicht beeinträchtigt. In direkter Nähe zu dem in Rede stehenden Plan-
gebiets befinden sich keine kulturellen Schutzgüter. 

Sollten durch vorhabenbezogene Bauarbeiten, insbesondere Erdarbeiten, denkmalwürdige Funde 
gemacht werden, so ist die zuständige Denkmalbehörde zu benachrichtigen. 

Von der Planaufstellung gehen nach jetzigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe aus. 

6.12 Wechselwirkungen 

Die Betrachtung der Wechselwirkungen trägt der Tatsache Rechnung, dass die Umwelt ein funktio-
nales Wirkungsgefüge ist. Dieses Wirkungsgefüge kann über die Darstellung und Bewertung der 
einzelnen Schutzgüter nicht in seiner Gesamtheit abgebildet werden. Die Wechselwirkungen wer-
den in schutzgutinterne und schutzgutübergreifende Wechselwirkungen unterteilt. Hinzu kommen 
Wirkungsverlagerungen, die aber erst auf der Ebene der Konfliktminimierung und Maßnahmenemp-
fehlungen deutlich werden. 

Im Fall der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung sind zwischen den einzelnen Schutz-
gütern keine bewertungsrelevanten Wechselwirkungen zu erwarten. Auch Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern und Natura 2000-Erhaltungszielen oder –Zielarten sind nicht 
zu erwarten. 

6.13 Summationswirkungen 

Bei der Frage nach der Verträglichkeit eines Vorhabens sind neben den unmittelbar dem Vorhaben 
zugeordneten Wirkungen auch solche zu berücksichtigen, die im Zusammenwirken mit anderen 
Plänen oder Projekten eine erhebliche Beeinträchtigung zur Folge haben können. Dies ist eine Vor-
gabe im Lichte des Vorsorgeprinzips, da die räumlich-zeitliche Verdichtung von Belastungen zu 
Umweltveränderungen führen können, die einen Lebensraum schleichend entwerten, ohne dass 
dies bei der Betrachtung von Einzelfaktoren eines Projektes erkennbar würde. Daher sind die Er-
mittlungen und Bewertungen von Summationswirkungen in der Regel ebenfalls Prüfgegenstand. 

Derzeit sind keine weiteren Planungen im Gebiet oder in einem bewertungsrelevanten Umfeld be-
kannt. Summationswirkungen mehrerer Planungen sind entsprechend nicht zu erwarten. 

7 EM I S S I O N S V E R M E I D U N G ,  NU T Z U N G  R E G E N E R A T I V E R  EN E R G I E N ,  

EN E R G I E E I N S P A R U N G ,  S A C H G ER E C H T E R  UM G A N G  M I T  AB F Ä L L EN  

U N D  AB W Ä S S E R N  

Es wird grundsätzlich die Anwendung erneuerbarer Energien empfohlen sowie der sparsame und 
effiziente Umgang mit Energie. Die Festsetzungen des Bebauungsplans verhindern dieses nicht. 
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Die sparsame und effiziente Nutzung von Energie ist ansonsten durch die geltenden Bauvorschrif-
ten ausreichend sichergestellt. Weiterhin wird die sachgerechte Entsorgung von Wasser und Abfall 
durch Beachtung der Vorschriften und Fachgesetze sichergestellt. Oberflächenwasser soll im Ge-
biet zurückgehalten und in Abhängigkeit der Bodenverhältnisse versickert werden – entsprechende 
Hinweise sind in den Planunterlagen eingearbeitet worden. 

Ferner ist im Bebauungsplan ein Hinweis zur Nutzung erneuerbarer Energien enthalten. Darin wird 
die Verwendung von Photovoltaik- und /oder Solarmodulen auf Gebäuden oder an Gebäuden emp-
fohlen. 

Darüber hinaus besteht auf der nachfolgenden Objektebene die Möglichkeit, zusätzliche klimawirk-
same Maßnahmen umzusetzen, etwa durch eine energieeffiziente Bauweise oder durch Maßnah-
men der Begrünung als Hitzeschutz in den Sommermonaten. Auf diese Möglichkeiten wird ergän-
zend im Kapitel „Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel“ in der Begründung hingewie-
sen. 

8 M A S S N A H M E N  Z U R  VE R M E I D U N G ,  Z U R  VE R R I N G E R U N G  U N D  Z U M  

AU S G L E I C H  D ER  ER H E B L I C H EN  UM WE L T W I R K U N G E N  

In diesem Kapitel sind nach den Vorgaben des BauGB Aussagen zu Maßnahmen zur Vermeidung, 
zur Verringerung und zum Ausgleich prognostizierter erheblicher Umweltwirkungen zu treffen. Der 
Maßstab der Bewertung ist somit ein erheblicher Eingriff. 

Durch die vorliegende Planung sind ohne Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen erheb-
liche Auswirkungen auf die Schutzgüter zu prognostizieren: 

• Boden 

• Wasser 

Die anderen Schutzgüter sind nicht erheblich betroffen. 

In den Bebauungsplan sind Festsetzungen und Empfehlungen aufgenommen, um die Eingriffsfol-
gen zu minimieren und gerade dadurch erhebliche Umweltwirkungen für einzelne Schutzgüter zu 
vermeiden (insbesondere für die Schutzgüter Boden, Wasser sowie die Tierwelt). Zu diesen Fest-
setzungen zählen (lediglich beispielhafte inhaltliche Wiedergabe): 

Eingriffsminimierung 

Folgende Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen sind im Bebauungsplan festgesetzt: 

• eine niedrige GRZ von 0,3 und eine GFZ von 0,6 in Ordnungsbereich 1 

• eine niedrige GRZ von 0,3 und eine GFZ von 0,3 in Ordnungsbereich 2 

• Höhenbegrenzungen baulicher Anlagen in Abhängigkeit der Erschließung und Dachneigung 

• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge auf Zufahrten, Hof- und Stellflächen 

Weiterhin werden nachfolgende Empfehlungen in der Planurkunde abgebildet: 
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• Schonender Umgang mit Boden bei notwendigen Erdarbeiten (DIN 18915) und Wiederver-
wendung des anfallenden Oberbodens für vegetationstechnische Zwecke 

• Rückhaltung von Niederschlagswasser auf den einzelnen Baugrundstücken 

• Verzicht auf grellbunte, spiegelnde oder reflektierende Fassadenelemente und Dacheinde-
ckungen 

Ausgleichsmaßnahmen 

Die funktionale Kompensation der Eingriffsfolgen (im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff) 
wird als Ausgleichsmaßnahmen bezeichnet. Sie sind parallel zur Planung der Baumaßnahme zu 
planen und möglichst zeitgleich durchzuführen. Können die zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft nicht innerhalb des Plangebietes kompensiert werden, ist die Umsetzung der Kompen-
sationsmaßnahmen (Ersatzmaßnahmen) auch an anderer Stelle möglich (d.h. externe Kompensati-
onsmaßnahmen). Ein unmittelbar räumlicher Zusammenhang muss in diesem Fall nicht gegeben 
sein. Ungeachtet dieser Tatsachen sollte das Ziel sein, Ausgleichsmaßnahmen stets in einem en-
gen räumlichen Zusammenhang zum Eingriff und in Bezug auf die beeinträchtigten Funktionen zu 
realisieren. Ziel ist somit, dass die Maßnahmen auf den Ort der Beeinträchtigungen zurückwirken.  

Folgende interne Kompensationsmaßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt: 

• Randliche Eingrünung der südlichen Baugrundstücke mit heimischen Bäumen und Sträu-
chern (OB A) 

• Anlage einer Streuobstwiese in Ordnungsbereich B 

• Anlage einer Fläche zur Niederschlagswasserbeseitigung in Verbindung mit der Entwick-
lung einer Extensivwiese (OB C) 

• Anlage von Extensivgrünland in Ordnungsbereich D 

Wie die Aufstellung zeigt, sind Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und zum Eingriffsausgleich be-
reits in den Bebauungsplan integriert, sodass eine umweltverträgliche Planung gewährleistet wird. 
Erhebliche Umweltauswirkungen können damit vermieden werden. Eine zusätzliche externe Kom-
pensationsmaßnahme wird im weiteren Verfahren noch in den Bebauungsplan aufgenommen. 

9 AL T ER N A T I V E N PR Ü F U N G  

Als Teil des Abwägungsmaterials sind im Umweltbericht „in Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten“ darzustellen. Dies auch vor dem Hintergrund, um durch Planalternativen mög-
liche erhebliche Umweltauswirkungen vermeiden zu können. Bei der Aufstellung eines Bebauungs-
plans beziehen die sich in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten grundsätz-
lich auf das Bebauungsplangebiet und behandeln unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, z. B. zur 
Erschließung, zur Stellung der Baukörper oder die Lage von Grünflächen. Nicht als Alternative in 
Betracht zu ziehen sind alternative Planungsziele (vgl. Rundschreiben des Ministeriums „Hinweise 
zum Vollzug des Baugesetzbuchs – EAG Bau vom 26.08.2004). 
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Die Ortsgemeinde hat sich bezüglich ihrer Standortwahl mit alternativen Standorten bereits im Zuge 
der ursprünglichen Planaufstellung in den Jahren 2015 bis 2019 intensiv auseinander gesetzt. Der 
vorliegende Standort bietet die geringsten Konflikte bezüglich der Aspekte Flächenverfügbarkeit, 
Entwässerungsplanung und der Vermeidung von Nutzungskonflikten mit angrenzenden Nutzungen 
(u.a. landwirtschaftliche Hofstellen, Naturschutz, Immissionsschutzkonflikte durch Verkehr, Topo-
graphie). 

Die Ortsgemeinde favorisiert die in Rede stehende Planung gegenüber einer Planung im Bereich 
„Östlich Eiberich“ oder anderer Planungsstandorte im Gemeindegebiet aus folgenden Gründen:  

• Siedlungsstrukturelle Abrundung des Ortes 

• Das Ortszentrum, d.h. der Bereich zwischen Grundschule und Kirche ist wesentlich einfacher zu 
erreichen. 

• Nähe zum Kinderspielplatz; sichere Wegeführung zum Spielplatz 

• Es müssen 3 und nicht 15 Flurstücke überplant und erworben werden. 

• Die Ausrichtung nach Süden ist ideal für eine Bebauung 

• Die Hanglage ermöglicht eine Aussicht von allen Baugrundstücken 

• Die Aussicht von der derzeitigen Ortsrandbebauung nach Süden wird aufgrund der Höhenver-
hältnisse und Grundstückstiefen nicht wesentlich beeinträchtigt. 

• Die Vermarktungsmöglichkeiten sind aufgrund der Lagevorteile sehr gut. 

Darüber hinaus stellt sich die Fläche des Plangebietes „Unterer Berg“ gerade noch als klein genug 
dar, um im Rahmen des Flächentauschs den Anforderungen des § 1a Abs. 2 BauGB zu entspre-
chen. Die Fläche „Oberer Berg“ ist zu groß und kann darüber hinaus nicht geteilt werden, da eine 
Eignung der verbleibenden, nicht überplanten Restfläche für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht 
mehr besteht. 

Im Zuge der Planaufstellung sind für das vorliegende planungsrelevante Gebiet verschiedene städ-
tebauliche Gestaltungsentwürfe mit unterschiedlichen Erschließungsmöglichkeiten und Plange-
bietsabgrenzungen erarbeitet worden. Aufgrund der Ergebnisse eingeholter Immissionsschutzgut-
achten und zur Konfliktminimierung wurde die Abgrenzung des Plangebietes verkleinert auf den 
nunmehr in Rede stehenden Geltungsbereich. Die Gebietsentscheidung für die nunmehr vorliegen-
de Erschließungskonzeption ist auch aufgrund der hinreichenden Erschließung aller Baugrundstü-
cke – unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen und flächenschonenden Erschließung - erfolgt. 

Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass die Ortsgemeinde Landkern fast vollständig von intensiv 
genutzten Ackerflächen sowie Grünland umgeben wird. Die Ausweisung von Wohnbauflächen auf 
anderen intensiv genutzten Ackerflächen hätte in etwa dieselben Umweltauswirkungen wie die Um-
setzung auf vorliegender Fläche. 

Der Planentwurf in der vorliegenden Fassung spiegelt den planerischen und gestalterischen Willen 
der Gemeinde wider. Durch die gewählte Erschließungskonzeption erfolgt eine effektive und effizi-
ente Gebietserschließung und damit unter Berücksichtigung des Planungsziels eine Minimierung 
der Erschließungswege und somit eine Minimierung der Versiegelungsflächen. Alternativen zur vor-
gesehenen Erschließungsstraßenführung und Aufteilung der Baugrundstücke haben in etwa die 
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gleichen umweltrelevanten Eingriffsfolgen. Die Unterschiede sind dabei nicht so wesentlich, dass 
eine andere städtebauliche Alternative zwingend gewählt werden müsste. 

Die „Null-Variante“ (Verzicht) stellt keine Alternative dar, da diese dem Sinn der Planaufstellung zu-
widerläuft. Aufgrund der Ergebnisse der Erheblichkeitsprüfung im vorliegenden Umweltbericht ist 
diese auch nicht zu fordern. 

10 AN F Ä L L I G K E I T  F Ü R  S C H W E R E  UN F Ä L L E  U N D  KA T A ST R O P H E N  

In diesem Kapitel sind gemäß Anlage 1 Nr. 2e erhebliche negative Auswirkungen auf die Belange 
des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d und i, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässi-
gen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, zu beschreiben. 

In die Beschreibung sind ggf. Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung solcher Auswir-
kungen sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämpfungsmaß-
nahmen für derartige Krisenfälle aufzunehmen. 

Durch vorliegende Planung werden keine Vorhaben vorbereitet, die eine ausgesprochene 
Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen aufweisen. Erhebliche negative Auswir-
kungen durch solche Unfälle oder Katastrophen sind entsprechend nicht zu erwarten. 

Ebenso sind durch vorliegende Planung keine Eingriffe zu erwarten, durch deren Auswir-
kungen eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten ist. 

11 AN M E R K U N G EN  Z U R  DU R C H F Ü H R U N G  D E R  UM W E L T P R Ü F U N G  

Als Methodik der vorliegenden Umweltprüfung ist die Auswertung von fachlichen Angaben und In-
formationen zu nennen. 

Es wurden für die Erhebungen und Bewertungen überwiegend digitale Karten der Landesverwal-
tungen zu den Themen Hydrogeologie, Schutzgebiete, kartierte Biotope, geschützte Biotope, 
Grundwasserlandschaften, Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte, Bodentypen-Gesellschaften und 
Klima aktuell ausgewertet. Daneben war auch die Auswertung der topografischen Karte und von 
Luftbildern eine wichtige Stütze bei der Interpretation. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des Umweltberichts sind keine aufgetreten. 

12 ÜB E R W A C H U N G  D E R  AU S W I R K U N G E N  D E R  DU R C H F Ü H R U N G  D E S  

PL A N -VO R H A B E N S (MO N I T O R I N G )  

Gemäß § 4 c BauGB ist für Bebauungspläne, deren Verfahren nach dem 20. Juli 2004 eingeleitet 
worden sind, die Durchführung eines sogenannten Monitorings verpflichtend. Ziel dieses Monito-
rings ist die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen des Planvorhabens, um ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu erkennen und planerisch entspre-
chende Maßnahmen ergreifen zu können sowie die Überwachung der Festsetzungen und Aus-
gleichsmaßnahmen. 
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Hierbei sind verschiedene Zeithorizonte für das Monitoring zu beachten: Die Umsetzung der städte-
baulichen und auf das Baugrundstück bezogenen Festsetzungen können bereits mit Umsetzung 
der einzelnen Baumaßnahmen überwacht werden. 

Die Auswirkungen sind in zwei Zeitrahmen prüfbar: Durchführung der städtebaulichen Minimie-
rungsfestsetzungen und landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen in engem, zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Realisierung des Planvorhabens und langfristig im Zuge des Wachstumsfort-
schrittes der Vegetation. 

Folgende Monitoringmaßnahmen sind abzuleiten: 

Überwachungs-
gegenstand 

Zeitpunkt Aufgabenträger Art des Monitorings 

Einhaltung der Festset-
zungen zum Maß der 
baulichen Nutzung 

Bauantrag, 
Nachkontrolle nach Rea-
lisierung, turnusmäßige 
Nachkontrolle alle 10 
Jahre 

Bauaufsicht, 
Gemeinde bzw. beauf-
tragte VGV-Bau- und 
Umweltverwaltung 

Unterlagensichtung im Verwaltungs-
gang, Begehung – Dokumentation der 
Ergebnisse 

Umsetzung der festge-
setzten Begrünung der 
Baugrundstücke 

Bauantrag, 
Nachkontrolle nach Rea-
lisierung, turnusmäßige 
Nachkontrolle alle 10 
Jahre 

Bauaufsicht, 
Gemeinde bzw. beauf-
tragte VGV-Bau- und 
Umweltverwaltung 

Unterlagensichtung im Verwaltungs-
gang, Begehung oder Luftbildauswer-
tung – Dokumentation der Ergebnisse 

Anlage / Umsetzung 
der internen und exter-
nen Kompensations-
maßnahme(n) 

Zehnjähriger Turnus 
bzw. im Zuge ohnehin 
vorzunehmender Erhe-
bungen 

Fachbehörden, Fachpla-
ner 

Begehung und Bestandsbewertung im 
Zuge ohnehin anstehender Bestands-
bewertungen (z. B. Landschaftsplan-
fortschreibungen) 

Für das Monitoring sind die Städte und Gemeinden nach dem BauGB zuständig. Sie sind jedoch 
auch auf den Sachverstand der zuständigen Fachbehörden, insbesondere der Unteren Natur-
schutzbehörde angewiesen. 

Durch die Bündelung der Monitoringmaßnahmen auf den Realisierungszeitpunkt/ bzw. einen zehn-
jährigen Turnus kann eine effiziente Durchführung in einem Arbeitsschritt erfolgen. Sofern im Rah-
men der normalen Tätigkeit den jeweils zuständigen Fachbehörden erhebliche, unvorhergesehene 
Umweltauswirkungen bekannt werden, sind diese der Trägerin der Planungshoheit bzw. der beauf-
tragten Verwaltung mitzuteilen (vgl. § 4c Satz 1 BauGB). 

13 AL L G E M E I N  V E R ST Ä N D L I C H E  Z U S A M M E N F A S S U N G  D E S  

UM W E L T B E R I C H T S  

Die Ortsgemeinde Landkern hat sich zur Siedlungserweiterung entschlossen, um ein Bauplatzan-
gebot für freistehende Einzel- und Doppelhäuser in der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Zu die-
sem Zweck soll für die in Rede stehende Plangebietsfläche ein Allgemeines Wohngebiet (WA) aus-
gewiesen werden. Weiterhin sieht die Plankonzeption verschiedene interne und externe Kompensa-
tionsmaßnahmen zur randlichen Eingrünung bzw. Durchgrünung des Plangebietes für den Eingriff 
in Natur und Landschaft vor. 

Der Geltungsbereich der in Rede stehenden Planung umfasst eine Fläche von rund 1,6 ha. Inner-
halb des Geltungsbereichs sind derzeit eine landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie asphaltierte 
Wirtschaftswege zu verzeichnen. 
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Zum vorliegenden Bebauungsplan wurde eine Erheblichkeitsprognose zu den nach BauGB prü-
fungsrelevanten Schutzgütern erstellt, die im vorliegenden Umweltbericht dokumentiert sind. Der 
Maßstab der Bewertung sind dabei potenziell erheblich negative Umweltwirkungen. Unter Verweis 
auf die Erheblichkeitsprognose in den vorausgegangenen Kapiteln ergeben sich überwiegend auf 
die Schutzgüter keine erheblich negativen Auswirkungen. Durch die vorliegende Planung sind je-
doch ohne Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden und Wasser zu prognostizieren bzw. können nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden. Für die Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Wasser kann durch geeignete (und in 
der Planung vorgesehene) Kompensationsmaßnahmen wie u.a. die Anlage von Ziergärten, Mini-
mierung der Versiegelung, Ausschluss von Schottergärten sowie Umsetzung von Ausgleichsflä-
chen, die die Anlage von extensiv genutztem und artenreichem Grünland und von Streuobstwiesen-
flächen beinhalten, das Bewertungsniveau „nicht erheblich“ erzielt werden. 

Besondere floristische Schutztatbestände wurden in der Auswertung der fachbezogenen überge-
ordneten Planungen und der örtlichen Bestandsaufnahme nicht erfasst. Offensichtliche, dem Plan-
vorhaben unüberwindbar gegenüberstehende artenschutzrechtliche Konflikte wurden ebenfalls 
nicht erkannt. 

Da sich die Plangebietsfläche in direktem Siedlungsanschluss befindet, sind erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild ebenfalls nicht zu erwarten. Dies ist u.a. auf die internen 
Kompensationsmaßnahmen zurückzuführen. Die getroffenen Festsetzungen - insbesondere zur 
max. zulässigen Höhenentwicklung - sichern ebenfalls eine landschaftsbildverträgliche Gestaltung 
des Plangebietes. 

Wechselwirkungen und Summationswirkungen mit anderen Planungen sind gemäß Ausführungen 
in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes ebenfalls nicht zu erwarten. 

Der Planentwurf in der vorliegenden Fassung spiegelt den planerischen und gestalterischen Willen 
der Ortsgemeinde Landkern wider. Durch die gewählte Erschließungskonzeption erfolgt eine effek-
tive und effiziente Gebietserschließung und damit - unter Berücksichtigung des Planungsziels eine 
Minimierung der Erschließungswege - eine Minimierung der Versiegelungsflächen. Alternativen zur 
vorgesehenen Erschließungsstraßenführung und Aufteilung der Baugrundstücke haben in etwa die 
gleichen umweltrelevanten Eingriffsfolgen. Die Unterschiede sind dabei nicht so wesentlich, dass 
eine andere städtebauliche Alternative zwingend gewählt werden müsste. 

Die Nullvariante ist eine theoretische Möglichkeit, die jedoch konträr zur Planungsintention der 
Ortsgemeinde Landkern steht. Sie ist rechtlich auch nicht zu wählen, weil durch den Bebauungs-
plan keine erheblichen Umweltauswirkungen entstehen, sondern im Gegenteil die vorhandenen 
Ressourcen besser ausgenutzt werden und so schwerwiegendere Umweltauswirkungen vermieden 
werden. 

Durch die getroffenen Ausführungen wird deutlich, dass zum jetzigen Planungszeitpunkt keine er-
heblich negativen Umweltauswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Das Ergebnis der 
Plan-Umweltprüfung unterliegt der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 (7) BauGB. 

Die Umweltprüfung ergibt keine erheblichen negativ zu wertenden Auswirkungen auf die 
Umwelt, welche Veranlassung geben, von der Aufstellung des Bebauungsplanes unter Um-
weltgesichtspunkten Abstand zu nehmen. Das Ergebnis des Umweltberichts ist im Rahmen 
der bauleitplanerischen Abwägung gemäß § 1 (7) BauGB zu beachten. 
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14 L I T E R A T U R -  U N D  Q U E L L E N V E R Z E I C H N I S  

Übergeordnete Pläne 

Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch 

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung: Landesentwicklungspro-
gramm (LEP IV)  

Planungsgesellschaft Mittelrhein-Westerwald: Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-
Westerwald in der wirksamen Fassung 2017 
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in der 
derzeit geltenden Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87), in der derzeit geltenden Fassung. 

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geän-
dert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), in der derzeit 
geltenden Fassung. 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19.11.2025 (GVBl. S. 672, 673), in der derzeit geltenden 
Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 28. September 2005 (GVBI 2005, S. 
387), neugefasst am 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Geset-
zes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287), in der derzeit geltenden Fassung. 

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 01. August 1977 (GVBI. S. 273), zuletzt geän-
dert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473), in der derzeit geltenden Fas-
sung. 

Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.07.2025 (GVBl. S. 305), in der derzeit geltenden Fassung. 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzei-
chenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in der derzeit geltenden Fas-
sung.  

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), in der derzeit geltenden Fassung. 



O r t s g e m e i n d e  L a n d k e r n  
B e g r ü n d u n g  z u m  B e b a u u n g s p l a n  
" U n t e r e r  B e r g "  

12 936 
Seite 104 

 

28. Mai 2026 
 
 

 

 
 
 
28.05.2026  heu-liu-ho Landkern, den .....................................  
Projektnummer: 12 936 
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Andy Heuser  
  M. Sc. Yihan Liu 
  B. Eng. Maren Hoffmann 

 

KARST INGENIEURE GmbH  .........................................................................  

   Ewald Mattes (Ortsbürgermeister) 

Anhang 

-  Legende zum Biotop- und Nutzungstypenplan 
-  Pflanzenempfehlungslisten 

-  Hinweise aus der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Landkreises Cochem-Zell (-
Wasserversorgung – Abfallwirtschaft – Energie) vom 17.02.2017 

-  Hinweise aus der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Landkreises Cochem-Zell (Brandschutz-
technische Hinweise) vom 17.02.2017 

-  Hinweise aus der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Landkreises Cochem-Zell (Gesundheits-
amt) vom 17.02.2017 

Separate Anlagen 
-  Biotop- und Nutzungstypenplan, M. 1:1000 
-  Städtebaulicher Gestaltungsentwurf; M. 1:1.000 
-  Prognose der gewerblichen Schallimmission für den Bebauungsplan „Unterer Berg“ in Landkern, 

Berichtsnummer: G22062-1, MUUT Meß- und Umwelttechnik GmbH, Sinzig / Rhein, Stand: Ent-
wurf, 7. Juli 2022 

-  Immissionsprognose Geruchsstoffe/Stäube, Bebauungsplan „Unterer Berg“, Gemeinde Landkern, 
VG Kaisersesch, Berichts-Nr.: MU202109-10120/1, Meodor Borken UDL UG (haftungsbeschränkt), 
Stand: 10.05.2022 
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Legende zum Biotop- und Nutzungstypenplan  
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PFLANZENLISTE: 
 

A Pflanzliste heimischer Gehölzarten 
 

Bäume I. Größenordnung 
Spitzahorn Acer platanoides 
Bergahorn Acer pseudoplatanus 
Hängebirke Betula pendula 
Rotbuche Fagus sylvatica 
Esche Fraxinus excelsior 
Traubeneiche Quercus petraea 
Stieleiche Quercus robur 
Winterlinde Tilia cordata 
 

Bäume II. Größenordnung: 
Feldahorn Acer campestre 
Hainbuche Carpinus betulus 
Vogelkirsche Prunus avium 
Eberesche Sorbus aucuparia 
 
 

Sträucher:  Pflanzempfehlung des BUND: 
 
Lateinischer Name Deutscher Name Wuchshöhe Standort/ Bedeutung für 

Vögel 
  (in m) Boden Insekten  
Berberis vulgaris * Berberitze  8-15 normal/trocken mittel hoch 
Clematis vitalba Waldrebe  5-10 normal mittel hoch 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel  2-4 normal/trocken mittel hoch 
Corylus avellana Haselnuss  4-6 normal hoch mittel 
Cytisus scoparius Besen-Ginster  1-2 normal/trocken mittel mittel 
Ligustrum vulgare* Gewöhnlicher Liguster  1-3 normal/trocken mittel mittel 
Lonicera xylosteum* Heckenkirsche  1-3 normal hoch hoch 
Prunus mahaleb* Steinweichsel  4-8 normal/trocken hoch hoch 
Prunus padus Traubenkirsche  8-12 normal/feucht hoch hoch 
Prunus spinosa Schlehe  2-3 normal sehr hoch sehr hoch 
Rhamnus frangula Faulbaum  2-4 normal/feucht mittel mittel 
Ribes alpinum* Alpen-Johannisbeere  1-2 normal mittel mittel 
Rosa canina Wildrose  2-3 normal/trocken sehr hoch sehr hoch 
Rosa rubiginosa Zaunrose  2-3 normal/trocken hoch sehr hoch 
Rubus fruticosus Brombeere  1-2 normal hoch hoch 
Rubus idaeus Himbeere  1-2 normal hoch hoch 
Salix aurita Ohrweide  4-6 feucht mittel mittel 
Salix caprea Salweide  4-8 normal/feucht hoch mittel 
Salix cinerea* Grauweide  4-6 feucht mittel mittel 
Salix viminalis Korbweide  2-8 feucht mittel mittel 
Salix purpurea* Purpurweide  2-3 trocken-feucht mittel mittel 
Sambucus nigra* Schwarzer Holunder  2-4 normal mittel hoch 
Sambucus racemosa Rote Holunder  2-4 normal mittel hoch 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball  2-4 normal/trocken mittel mittel 
Viburnum opulus Wasser-Schneeball  2-4 normal/feucht mittel hoch 
 

* für Pflanzungen im Straßenbereich geeignet 
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Hinweise aus der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Landkreises Cochem-Zell  
(-Wasserversorgung – Abfallwirtschaft – Energie) vom 17.02.2017 
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Hinweise aus der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Landkreises Cochem-Zell (Brand-
schutztechnische Hinweise) vom 17.02.2017 
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Hinweise aus der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Landkreises Cochem-Zell (Ge-
sundheitsamt) vom 17.02.2017 
 

 


